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4104
Bericht und Antrag des Regierungsrates
an den Kantonsrat über den mittelfristigen Ausgleich 
der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04)
(vom 17. September 2003)

A. Gesetz 
über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden 
Rechnung (Sanierungsprogramm 04)

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. Sep-
tember 2003, 

beschliesst:

I. Das Zusatzleistungsgesetz vom 7. Februar 1971 wird wie folgt
geändert (San04.143)1:

Leistungsarten§ 1. Nach Massgabe der Vorschriften des Bundes über die Ergän-
zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-
rung und auf Grund dieses Gesetzes werden Zusatzleistungen ausge-
richtet. Diese bestehen aus:
lit. a unverändert;
lit. b wird aufgehoben.

Abs. 2 wird aufgehoben.

§§ 13 und 15–18 werden aufgehoben.

Gemeinde-
eigene
Leistungen

§ 20. Die Gemeinden können Gemeindezuschüsse gewähren, die
nicht als Einkommen anzurechnen sind.

Abs. 2 unverändert.

Auszahlung§ 22. Abs. 1 wird aufgehoben.
Abs. 2 und 3 unverändert.

1 Nummer der Sanierungsmassnahme gemäss Anhang 
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Gesuch § 24. Abs. 1 und 2 unverändert.
Abs. 3 wird aufgehoben.

Einsprache und 
Rekurs

§ 30. Abs. 1 unverändert.
Die Einspracheentscheide können innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an, durch Beschwerde des Gesuchstellers, der für ihn handelnden
Personen, der Gemeinde oder der zuständigen Direktion des Regie-
rungsrates an das Sozialversicherungsgericht weitergezogen werden.
Dieses entscheidet in allen Gemeindezuschusssachen endgültig.

Kostentragung 
im Allgemeinen

§ 33. Abs. 1 unverändert.
Sie führen über die Ergänzungsleistungen je getrennt für Betagte,

Hinterlassene und Invalide Rechnung.
Abs. 3 unverändert.

Bundesbeitrag, 
Prämien-
verbilligung

§ 34. Abs. 1 unverändert.
Prämienverbilligungen, die auf Versicherte mit Ergänzungsleistun-

gen entfallen, werden den Gemeinden nach Massgabe des Einfüh-
rungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz vergütet.

Anpassung an 
die Bundes-
vorschriften

§ 42. Abs. 1 unverändert.
Erlässt der Bund besondere Vorschriften über die Gewährung von

zusätzlichen Ergänzungsleistungen, deren Ausrichtung den Kantonen
anheim gestellt ist, kann der Regierungsrat gemäss den Bestimmungen
des Bundes eine solche zusätzliche Leistung beschliessen.

Abs. 3 unverändert.

II. Das Sozialhilfegesetz vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geändert
(San04.145):

c) Des Staates § 44. Der Staat ersetzt der Wohngemeinde die Kosten der wirt-
schaftlichen Hilfe an Ausländer, die noch nicht sechs Jahre ununter-
brochen Wohnsitz im Kanton haben, soweit nicht der Heimatstaat er-
satzpflichtig ist. 

Abs. 2 und 3 unverändert.

III. Das Landwirtschaftsgesetz vom 2. September 1979 wird wie
folgt geändert (San04.169):

§ 171 a wird aufgehoben.
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IV. Das Landwirtschaftsgesetz vom 2. September 1979 wird wie
folgt geändert (San04.170):

§ 171. Abs. 1 unverändert.
Abs. 2 wird aufgehoben.

V. Das Kantonale Waldgesetz vom 7. Juni 1998 wird wie folgt geän-
dert (San04.174):

Kosten§ 30. Abs. 1 und 2 unverändert.
Der Regierungsrat kann den Gemeinden Subventionen bis zu 50%

an die beitragsberechtigten Kosten ausrichten.

VI. Das Kantonale Waldgesetz vom 7. Juni 1998 wird wie folgt ge-
ändert (San04.176): 

Kostenanteile§ 23. Der Staat leistet Kostenanteile bis zu 50% an die beitrags-
berechtigten Kosten für Massnahmen gemäss Art. 36, 37 und 38 Abs. 1
WaG.

Abs. 2 unverändert.

Subventionen§ 24. Abs. 1 unverändert.
Der Regierungsrat kann weitere Massnahmen zur Förderung der

Waldfunktionen mit Subventionen unterstützen, insbesondere:
a) die Erstellung von Betriebsplänen,
b) die Förderung der Holzverwendung,
c) die forstliche Aus- und Weiterbildung der Waldarbeiterinnen und

Waldarbeiter sowie der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.
d) die Jungwaldpflege.

Abs. 3 unverändert.

VII. Das Gesetz über Jagd und Vogelschutz vom 12. Mai 1929 wird
wie folgt geändert (San04.182):

§ 45. Der Pächter vergütet dem Geschädigten den durch das Wild
angerichteten Schaden. Schäden unter Fr. 300 werden nicht vergütet.

Abs. 2–5 unverändert.

§ 45bis. Die Gemeinde trifft auf ihrem Gebiet die erforderlichen
Massnahmen zur Verhütung der Wildschäden im Wald. Ein von der
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zuständigen Direktion festzusetzender Beitrag an das Material und die
Erstellungskosten geeigneter Abwehrmittel wird vom Staat und vom
Jagdpächter je zur Hälfte getragen. Der Rest geht zu Lasten des Wald-
eigentümers. Der Anteil des Staates wird dem kantonalen Wildscha-
denfonds belastet.

Abs. 2 und 3 unverändert.

VIII. Das Gesundheitsgesetz vom 4. November 1962 wird wie folgt
geändert (San04.198):

Aufgaben von 
Staat und
Gemeinden

§ 39. Abs. 1 und 2 unverändert.
Die Wohngemeinde des Versicherten trägt den vom Bundesrecht

vorgeschriebenen Anteil der öffentlichen Hand an der Finanzierung
der stationären Spitalbehandlung von obligatorisch Krankenversicher-
ten mit Wohnsitz im Kanton Zürich in den Halbprivat- und Privatab-
teilungen der Krankenhäuser.

Abs. 3 wird zu Abs. 4.

Staatsbeiträge § 40. Abs. 1 unverändert.
Der Staat richtet den Gemeinden Kostenanteile an ihre Leistungen

nach § 39 Abs. 3 aus. Die Höhe des Kostenanteils richtet sich nach dem
Finanzkraftindex der Wohngemeinde und dem für sie anwendbaren
Staatsbeitragssatz für kommunale und regionale Spitäler.

IX. Das Lehrerpersonalgesetz vom 10. Mai 1999 wird wie folgt ge-
ändert (San04.204):

Lohnauszahlung § 15. Abs. 1 unverändert.
Für die Lohnadministration leisten die Gemeinden eine jährliche

Pauschale. Die Verordnung regelt deren Höhe.

X. Das Lehrerpersonalgesetz vom 10. Mai 1999 wird wie folgt ge-
ändert (San04.216):

Stellenplan § 3. Die für das Bildungswesen zuständige Direktion teilt den
Gemeindeschulpflegen auf Grund der Schülerzahlen und des Sozialin-
dexes die Anzahl der Lehrstellen in Vollzeiteinheiten zu. Die Verord-
nung regelt die Zuteilungsberechnung.

Die Gemeindeschulpflegen legen in einem Stellenplan die Auftei-
lung der Vollzeiteinheiten auf die Abteilungen und Klassen fest.
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Bei geänderten Verhältnissen kann die Anzahl der Vollzeiteinhei-
ten während des Jahres auf Antrag oder nach Anhören der Gemeinde-
schulpflege angepasst werden.

Der Staatsbeitrag an die Entlöhnung der Lehrpersonen kann ge-
kürzt oder verweigert werden, wenn die Gemeindeschulpflege die zu-
gewiesenen Vollzeiteinheiten überschreitet.  

Kündigung§ 8. Abs. 1–4 unverändert.
Der Anspruch auf eine Abfindung im Sinne von § 26 des Personal-

gesetzes entfällt, wenn die Lehrperson unter gleichen Bedingungen
ohne zeitlichen Unterbruch wieder angestellt wird.

XI. Das Schulleistungsgesetz vom 2. Februar 1919 wird wie folgt
geändert (San04.217):

§ 1. Der Staat leistet den Schulgemeinden nach ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit Beiträge
lit. a unverändert.
lit. b Ziffern 1 und 2 unverändert.
Ziffer 3 wird aufgehoben.

Abs. 2 bis 4 unverändert.

§ 12. Der Staat leistet an Unterrichtsanstalten und Massnahmen
der Sonderschulung von Gemeinden nach deren finanziellen Leis-
tungsfähigkeit Beiträge
a) bis zu drei Viertel der beitragsberechtigten Ausgaben an
Ziffern 1 und 2 unverändert.
3. die Kosten von Stütz- und Fördermassnahmen, soweit die Anzahl

der Schülerinnen und Schüler, die Leistungen beziehen, 12 Prozent
der Volksschülerzahl einer Gemeinde nicht übersteigt;

4. die Kosten des Deutschunterrichts für fremdsprachige Volksschü-
lerinnen und -schüler.

lit. b unverändert.

XII. Das Jugendhilfegesetz vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geän-
dert (San04.244):

§§ 25 und 26 h werden aufgehoben.
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XIII. Das Jugendhilfegesetz vom 14. Juni 1981 wird wie folgt geän-
dert (San04.245):

§ 18 wird aufgehoben.

XIV. Das Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinder-
fürsorge vom 1. April 1962 wird wie folgt geändert (San04.246):

§ 7. Abs. 1 und 2 unverändert.
Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchst-

ansätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindest-
betrag nicht ausgerichtet werden.

Abs. 4 unverändert.

§ 9 a. Der Regierungsrat kann mit andern Kantonen Vereinba-
rungen treffen über die Beteiligung an den Kosten von Kinder- und
Jugendheimen.

Abs. 2 unverändert.

§ 9 b. Beiträge, die gestützt auf solche Vereinbarungen für zür-
cherische Kinder und Jugendliche an andere Kantone oder ausserkan-
tonale Heime ausbezahlt werden müssen, übernimmt der Staat.

Abs. 2 unverändert.

XV. Das Schulleistungsgesetz vom 2. Februar 1919 wird wie folgt
geändert (San04.246):

§ 12. Abs. 1 unverändert.
Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchst-

ansätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindest-
beitrag nicht ausgerichtet werden.

§ 13. Abs. 1 und 2 unverändert.
Der Regierungsrat kann für die Beiträge Pauschalen und Höchst-

sätze festsetzen und bestimmen, dass Beiträge unter einem Mindestbe-
trag nicht ausgerichtet werden.
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XVI. Das Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz vom
21. Juni 1987 wird wie folgt geändert (San04.247):

Berufsberatung§ 9. Für die Leistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Die Beratung von Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr so-
wie die Selbstinformation in den Berufsinformationszentren sind un-
entgeltlich.

XVII. Das Planungs- und Baugesetz vom 7. September 1975 wird
wie folgt geändert (San04.252):

§ 216 wird aufgehoben.

XVIII. Das Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den
Natur- und Heimatschutz und für Erholungsgebiete vom 17. März 1974
wird wie folgt geändert (San04.256, 263, 265, 267):

§ 3. Der Kantonsrat weist dem Fonds mit dem Voranschlag jähr-
liche Einlagen in der Höhe von 18 bis 30 Mio. Franken zu.

Abs. 2 und 3 unverändert.

XIX. Das Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz vom
8. Dezember 1974 wird wie folgt geändert (San04.280 und San04.282):

Baupflicht und 
Unterhalt

§ 15. Abs. 1–4 unverändert.
Massnahmen am öffentlichen Kanalisationsnetz, die qualitative

oder quantitative Veränderungen bestehender oder neuer Abwasser-
einleitungen in ein Oberflächengewässer zur Folge haben, sowie Mass-
nahmen an Abwasserreinigungsanlagen, die Reinigungs- und
Schlammbehandlungsprozesse oder die anfallenden Rückstände be-
einflussen, bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser,
Energie und Luft.

Förderung§ 46. Liegt ein gewichtiges öffentliches Interesse vor, kann der
Regierungsrat 
a) Massnahmen der Gemeinden und Dritter zu Gunsten des Gewäs-

serschutzes fördern;
b) Anlagen zur Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung bis zu

75% der anrechenbaren Kosten subventionieren.



8

Es können insbesondere auch zinsgünstige Darlehen, Risikogaran-
tien oder Bürgschaften gewährt werden. 

§§ 47–50 werden aufgehoben.

Öffentlich-
erklärung

§ 51. Abs. 1 unverändert.
Dem Bauherrn stehen die den öffentlichen Unternehmungen

durch die kantonale Gesetzgebung über die Abtretung von Privatrech-
ten eingeräumten Rechte zu. 

In den §§ 4 Abs. 1, 10, 17 Abs. 2, 19, 20 und 52 Abs. 2 sowie in der
Marginalie von § 4 wird «Amt für Gewässerschutz und Wasserbau» er-
setzt durch «Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft».

Übergangsbestimmung:
Für Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des geänderten § 46 einge-

reicht werden, gilt das bisherige Recht.
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B. Beschluss des Kantonsrates 
über genehmigungspflichtige Verordnungen

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. Sep-
tember 2003,

beschliesst:

I. Die Änderung der Kantonalen Waldverordnung vom 17. Sep-
tember 2003 wird genehmigt (San04.174 und San04.176).

II. Die Änderung der Volksschulverordnung vom 17. September
2003 wird genehmigt (San04.216).

III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

C. Beschluss des Kantonsrates über die Änderung des 
Rahmenkredites zur Förderung des Güterverkehrs 
mit der Bahn für die Jahre 1999–2003 (San04.183)

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. Sep-
tember 2003,

beschliesst:

I. Der am 10. Dezember 2001 beschlossene Rahmenkredit zur
Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn für die Jahre 1999–2003
wird rückwirkend per 7. Mai 2003 von 8 Mio. Franken auf 2 Mio. Fran-
ken reduziert.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.
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D. Beschluss des Kantonsrates 
über die Festsetzung des Steuerfusses
für die Jahre 2006–2007

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. Sep-
tember 2003,

beschliesst:

I. Der Steuerfuss für die Jahre 2006–2007 wird auf 103% der ein-
fachen Staatssteuer festgelegt.

II. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzug.

E. Beschluss des Kantonsrates über
die Abschreibung eines parlamentarischen
Vorstosses

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. Sep-
tember 2003,

beschliesst:

I. Das Postulat KR-Nr. 37/2002 betreffend Outsourcing von
Dienstleistungen wird als erledigt abgeschrieben.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.
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Weisung

1. Ausgangslage

1.1 Allgemeines

Seit dem 1. Juli 2001 sind im Kanton Zürich die Bestimmungen zur
Ausgabenbremse in Verfassung und Gesetz in Kraft. Danach ist der Re-
gierungsrat verpflichtet, dem Kantonsrat Bericht zu erstatten und Mass-
nahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben zu beantragen, wenn
der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung gefährdet ist. Da
der mittelfristige Ausgleich für die Periode 2000–2007 deutlich verfehlt
wird, hat der Regierungsrat das Sanierungsprogramm 04 eingeleitet.
Der vorliegende Bericht und Antrag ist das Ergebnis des Sanierungs-
programms 04. Der grössere Teil der Massnahmen liegt in der Kompe-
tenz des Regierungsrates. Von den Massnahmen, zu deren Umsetzung
gesetzliche Anpassungen notwendig sind, ist der grösste Teil im vorlie-
genden Antrag enthalten. Einige wenige weitere Anträge für gesetzliche
Anpassungen werden innert Jahresfrist folgen. Die entsprechenden
Massnahmen sind in der Finanzplanung berücksichtigt, aber ein gleich-
zeitiger Antrag aller gesetzlichen Anpassungen ist aus verschiedenen
Gründen nicht möglich. 

Die Gesetzesvorlage ist so aufgebaut, dass pro Massnahme  eine Ge-
setzesänderung aufgeführt wird, auch wenn das gleiche Gesetz zweimal
betroffen ist. Im Weiteren wird beantragt die Änderung zweier Verord-
nungen zu genehmigen, einen Kreditbeschluss zu ändern, den Steuer-
fuss für die Jahre 2006 und 2007 festzulegen sowie ein Postulat abzu-
schreiben. Die Weisung erläutert die Ausgangslage, die finanziellen und
inhaltlichen Auswirkungen insbesondere der Massnahmen mit rechtli-
chen Anpassungen sowie grundsätzliche rechtliche Aspekte der Ausga-
benbremse. Im Anhang sind alle Einzelmassnahmen sowie die Quer-
schnittmassnahmen aufgeführt.

1.2 Finanzielle Ausgangslage

Als Folge der schleppenden Wirtschaftsentwicklung haben sich die
finanziellen Aussichten des Kantons Zürich seit September 2002 lau-
fend verschlechtert. Der KEF 2003–2006 vom 11. September 2002 wies
noch eine ausgeglichene Rechnung für die Periode 1999–2006 aus. Ge-
gen Ende 2002 zeichnete sich dann unter Berücksichtigung der Nach-
träge zum Voranschlag 2003 und insbesondere der tieferen Steuer-
schätzungen ab, dass der mittelfristige Ausgleich der Laufenden
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Rechnung für die Periode 2000–2007 verfehlt würde. Damit griff die
Ausgabenbremse und der Regierungsrat leitete das Projekt Sanie-
rungsprogramm 04 ein. Ziel des Sanierungsprogramms 04 ist der mit-
telfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung durch die nachhaltige
Senkung der staatlichen Ausgaben.

Zusätzlich verschärft wurde die finanzielle Ausgangslage durch
den Beschluss des Kantonsrates, den Steuerfuss für die Periode 2003
bis 2005 auf 100% zu senken. Die folgende Tabelle 1 zeigt die finanzi-
elle Ausgangslage im Überblick:

Tabelle 1 (in Mio. Franken)

1 Die Werte der Jahre 05 (+1.55 Mio. Fr), 06 (+1.65 Mio. Fr.), 07 (+1.65 Mio. Fr.) weichen von
der gedruckten Fassung des KEF 2004–2007 leicht ab, da auf Grund eines Bearbeitungs-
fehlers Sanierungsmassnahmen in diesem Umfang nicht im KEF enthalten sind.

Der KEF 2004–2007 würde ohne Sanierungsprogramm 04 den mit-
telfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung um rund 2,6 Mrd.
Franken verfehlen. Dank der aufwand- wie ertragseitigen Sanierungs-
massnahmen im Umfang von rund 2,5 Mrd. Franken im Zeitraum
2004–2007 wird der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung
annähernd erreicht. 

Die wichtigsten Finanzkennzahlen, der aktuelle Stand des Eigen-
kapitals von 1,72 Mrd. Franken sowie das Rating des Kantons Zürich
am Kapitalmarkt lassen auf eine gesunde finanzielle Situation schlies-
sen. Um diesen Zustand zu erhalten, der letztlich ein entscheidender
Standortvorteil ist, sind angesichts der finanziellen Aussichten ein-
schneidende Massnahmen notwendig. Dabei kann wegen des weiter-
hin steigenden Gesamtaufwandes nicht von einem konjunkturpolitisch
falschen Zeichen die Rede sein. 

 Mittelfristiger
Ausgleich LR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

KEF 11. September 2002 –27 454 342 160 32 –250 –198 –353 –214

Aktueller KEF ohne
Sanierungsprogramm 04 –2 650 342 160 242 –480 –510 –884 –688 –832

Entlastung
Sanierungsprogramm 04      –307 –521 –804 –911

Aktueller KEF mit
Sanierungsprogramm1 –108  342 160 242 –480 –203 –363 116 79
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2. Projekt Sanierungsprogramm 04

Der Umfang der zu erzielenden Einsparungen schloss die Erarbei-
tung entsprechender Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Pla-
nungs- und Budgetierungsprozesses aus. Stattdessen wurde im Dezem-
ber 2002 das Projekt Sanierungsprogramm 04 eingeleitet. Im Laufe des
Projektes waren verschiedene politische Entscheidungen zu treffen. 

Zunächst stellte sich die Frage, ob einzelne Bereiche von den Sa-
nierungsbemühungen ausgenommen werden sollten. Auf eine solche
Festlegung wurde verzichtet, da das geforderte Sanierungspotenzial
nur bei einem Einbezug sämtlicher grosser Ausgabenpositionen zu er-
zielen ist. Das Setzen von Schwerpunkten nach politischen Gesichts-
punkten bei der Formulierung der Sanierungsmassnahmen wurde da-
durch nicht ausgeschlossen.

Bereits beim Projektstart zeichnete sich ab, dass der Kantonsrat ge-
gen den Willen des Regierungsrates für die Jahre 2003–2006 den Steu-
erfuss von 105% auf 100% senken würde. Damit stellte sich die Frage,
ob diese Senkung mit einem jährlichen Ertragsausfall von rund 200
Mio. Franken durch Sparmassnahmen ausgeglichen werden sollte. Bei
der Erarbeitung des Massnahmenpakets zeigte sich, dass die zum voll-
ständigen Ausgleich der Steuerfusssenkung notwendigen Massnah-
men ab 2006 derart einschneidend wären, dass sie sich nicht verant-
worten liessen. Es wird daher beantragt, ab 2006 den Steuerfuss auf
103% festzulegen. 

Da ein grosser Teil der Staatsausgaben auf das Personal entfallen,
stellte sich die Frage einer allgemeinen Lohnsenkung. Da eine allge-
meine Lohnsenkung als unspezifische Massnahme mit grossen Nach-
teilen insbesondere in Bezug auf die Motivation des Personals verbun-
den ist, wurde auf einen derartigen Schritt verzichtet. Stattdessen soll
die geplante jährliche Zunahme der Lohnsumme vermindert werden.

Auf Grund des hohen Anteils der Personalausgaben und bei
gleichzeitigem Verzicht auf allgemeine Lohnkürzungen sind grössere
Einsparungen nur durch einen Personalabbau möglich. Wo immer
möglich soll dieser Personalabbau im Rahmen der natürlichen Fluk-
tuation erfolgen, als letzte Möglichkeit sind Entlassungen aber nicht
ausgeschlossen. 

Im Weiteren wurde für die Projektarbeiten die Vorgabe gemacht,
dass Massnahmenvorschläge zur Kürzung von Beiträgen nur zulässig
sind, wenn die Beitragsempfänger (insbesondere Gemeinden) in Be-
zug auf die subventionierten Leistungen einen erheblichen Entschei-
dungsspielraum haben. Damit soll verhindert werden, dass die Einspa-
rungen nicht durch einen tatsächlichen Leistungsabbau sondern
lediglich durch eine Kostenüberwälzung erzielt werden. 
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In einer ersten Phase des Projektes von Dezember 2002 bis Mai
2003 wurden die Sanierungsmassnahmen erarbeitet, in einer zweiten
Phase von Mai bis Juli 2003 wurden sie überprüft und in einigen Fällen
angepasst. Die Umsetzung derjenigen Massnahmen, die eine gesetzli-
che Änderung bedingen, wird erst nach Inkrafttreten der jeweiligen
gesetzlichen Grundlage im Laufe des Jahres 2004 beginnen. Sämtliche
Massnahmen sind aber bereits planerisch im Voranschlag 2004 bzw. im
KEF 2004–2007 umgesetzt. 

Die Projektmethodik bestand im Wesentlichen darin, die Verwal-
tung mit geringer externer Unterstützung eigene Sanierungsvor-
schläge ausarbeiten zu lassen und diese anschliessend auf die politische
und technische Umsetzbarkeit hin zu prüfen. Die Sanierungsmassnah-
men wurden bereits nach der ersten Projektphase veröffentlicht. Da-
mit sollte der Prozess der Erarbeitung des endgültigen Massnahmen-
paketes so transparent wie möglich gestaltet werden. Es hat sich auch
gezeigt, dass einzelne Sanierungsmassnahmen bei gleichem Sanie-
rungspotenzial auf geänderte Art und Weise besser umgesetzt werden
können. Die Überprüfung und Detaillierung der Sanierungsmassnah-
men in der zweiten Projektphase hat insgesamt nur zu verhältnismäs-
sig wenigen Änderungen geführt. Die Umsetzungsphase der Sanie-
rungsmassnahmen ist massnahmenspezifisch gestaltet und kann sich
über mehrere Jahre hinziehen. Einzelne Massnahmen werden dabei im
Rahmen eines eigenen Teilprojektes oder eines direktionsinternen
Projektes umgesetzt.

3. Sanierungsmassnahmen 

3.1 Übersicht

Die Sanierungsmassnahmen betreffen sowohl die Aufwand- wie
die Ertragseite. Die Sanierungsmassnahmen der Aufwandseite enthal-
ten Einzelmassnahmen und Querschnittmassnahmen. Die Sanierungs-
massnahmen der Ertragseite liegen weitgehend in der Kompetenz des
Kantonsrates, die Sanierungsmassnahmen auf der Aufwandseite lie-
gen teilweise in der Kompetenz des Kantonsrates, teilweise in der
Kompetenz des Regierungsrates und teilweise in der Kompetenz des
Bildungsrates. Im vorliegenden Bericht und Antrag sind grundsätzlich
alle Sanierungsmassnahmen des Sanierungsprogramms 04 beschrie-
ben. Für einzelne Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates
werden die konkreten Anträge erst zu einem späteren Zeitpunkt ge-
stellt. Das betrifft verschiedene rechtliche Anpassungen. Unabhängig
davon sind aber sämtliche Sanierungsmassnahmen im vorliegenden
Bericht zum Sanierungsprogramm 04 zusammengefasst und im Konso-
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lidierten Entwicklungs- und Finanzplan bzw. im Voranschlag einge-
stellt.  

Die Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der Verbesserungen auf der Auf-
wand- und der Ertragseite bezogen auf den Saldo der Laufenden
Rechnung (in Mio. Franken, +Belastung, –Entlastung):

Tabelle 2
2004 2005 2006 2007

Sanierungspotenzial total –307 –521 –804 –911

Aufwand –159 –367 –591 –648

Ertrag –148 –154 –213 –263

3.2 Sanierungsmassnahmen Aufwandseite

Tabelle 3 zeigt eine Übersicht der Sanierungsmassnahmen auf der
Aufwandseite bezogen auf den Saldo der Laufenden Rechnung (in
Mio. Franken, +Belastung, –Entlastung).

Tabelle 3
2004 2005 2006 2007

Sanierungsmassnahmen Aufwandseite
total –159 –367 –591 –648

Einzelmassnahmen –144 –365 –482 –494

Querschnittmassnahmen Personal –42 –55 –87 –120

Querschnittmassnahmen
(Liegenschaften, Informatik,
Rechnungswesen, Personalwesen) 0 0 –35 –35

Kosten Querschnittmassnahmen 1,3 1,6 2,0 0,3

Sozialplankosten 26 52 11 1
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3.2.1 Einzelmassnahmen 

Insgesamt umfasst das Sanierungsprogramm 04 144 Einzelmass-
nahmen mit einem nachhaltigen Sanierungspotenzial von rund
494 Mio. Franken ab 2007. Da die meisten Einzelmassnahmen in der
Umsetzung zeitaufwendig sind, wird das volle Sanierungspotenzial der
Sanierungsmassnahmen über einen Zeitraum von vier Jahren schritt-
weise erreicht. Die 144 Einzelmassnahmen sind im Anhang zu diesem
Bericht und Antrag enthalten.

Die folgende Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Auswirkungen der
144 Einzelmassnahmen (+Belastung, –Entlastung).

Tabelle 4
2004 2005 2006 2007

Sanierungspotenzial,
Saldo Laufende Rechnung (in Mio. Franken) –144 –365 –482 –494

Auswirkungen Personalbestand (in Stellen) –257 –753 –1 111 –1 238

Auswirkungen auf die Gemeinden
(in Mio. Franken) 4,27 –0,68 11,82 5,12

Investitionsrechnung (in Mio. Franken) –17,23 –23,84 –23,13 –24,23

Zusätzlich zu den 1238 Stellen, die tatsächlich abgebaut werden,
wird auf die Schaffung von rund 70 geplanten Stellen verzichtet. Ge-
mäss der Projektvorgabe haben die Sanierungsmassnahmen gesamt-
haft betrachtet lediglich eine kleine Belastung der Gemeinden zur
Folge. Die Investitionsrechnung wird kumuliert über die Jahre 2004 bis
2007 um rund 88 Mio. Franken entlastet.

3.2.2 Querschnittmassnahmen Personal

Die Querschnittmassnahmen Personal bestehen aus einem redu-
zierten Teuerungsausgleich von 0,5% für die Jahre 2004 und 2005 bzw.
von 0,75% für die Jahre 2006 und 2007, einer Beförderungsquote von
0,8% für die Jahre 2004 bis 2007 sowie von Zulagen für Pikett- und
Präsenzdienst von 0,2% im Jahr 2005. Die Querschnittmassnahmen
Personal sind eine rechnerische Massnahme, da im KEF vom 11. Sep-
tember 2002 mit einem höheren Lohnzuwachs geplant wurde. Sollte
die tatsächliche Jahresteuerung über dem Teuerungsausgleich liegen, so
hätte zumindest derjenige Teil des Staatspersonals, der nicht in den Ge-
nuss einer Beförderung kommt, eine Reallohneinbusse hinzunehmen.
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3.2.3 Übrige Querschnittmassnahmen 

Die Querschnittmassnahmen betreffen die Bereiche Liegenschaf-
ten, Informatik, Rechnungswesen, Personalwesen und KDMZ und
bringen eine nachhaltige Einsparung von 35 Mio. Franken. Im Bereich
Liegenschaften sollen Einsparungen von 10 Mio. Franken erzielt wer-
den, insbesondere durch eine Verbesserung der Raumdisposition in
der kantonalen Verwaltung, durch die Verbesserung der Liegenschaf-
tenbewirtschaftung und durch eine Standortkonzentration. Weitere
10 Mio. Franken sollen im Bereich der Informatik durch die konse-
quente Umsetzung einer neuen Informatikstrategie erzielt werden.
Dabei sollen neu direktionsübergreifende Informatiklösungen zentral
bereitgestellt und betrieben werden. Zudem sollen die Informatikpro-
zesse und die Informatikausrüstung standardisiert werden. Die Zen-
tralisierung der Prozesse im Rechnungswesen, die Aufhebung über-
flüssiger Schnittstellen in Verbindung mit der Standardisierung der
Rechnungswesen-Software sowie die Integration kantonaler Stellen
ins Rechnungswesen der Staatsbuchhaltung sollen Einsparungen von
2 Mio. Franken bringen. Von der Standardisierung der Stellenanzeigen
werden jährliche Einsparungen von 1 Mio. Franken erwartet und das
System der Dienstaltersgeschenke soll so geändert werden, dass sich
jährliche Einsparungen von 10 Mio. Franken ergeben. Schliesslich wird
von der Zusammenlegung der KDMZ mit der Schul- und Büromateri-
alverwaltung der Stadt Zürich erwartet, dass sie zu jährlichen Einspa-
rungen von 2 Mio. Franken auf Grund grösserer Mengen führen wird.
Die Umsetzung der Querschnittmassnahmen wird in den Jahren 2004
bis 2007 Kosten von geschätzten 5,2 Mio. Franken verursachen. 
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3.3 Sanierungsmassnahmen Ertragseite

3.3.1 Allgemeines

Tabelle 5 zeigt eine Übersicht der Sanierungsmassnahmen auf der
Ertragseite bezogen auf den Saldo der Laufenden Rechnung (in Mio.
Franken, +Belastung, –Entlastung)

Tabelle 5
2004 2005 2006 2007

Sanierungsmassnahmen Ertragseite
total –148 –154 –213 –263

Steuerfuss ab 2006 +3%   –136 –143

Wiedereinführung Seniorenabzug sistiert –40 –42 –44 –46

Verschiebung Steuergesetzänderung
natürliche Personen  –108 –112

Szenario Wachstum 2,5% und Teuerung 1,5%   –33 –74

(bereits bei den Einzelmassnahmen berücksichtigt:
höhere Steuereinnahmen durch Einstellung
zusätzlicher Bücherrevisoren) –20 –40 –60 –60

Mit Vorlage 3892 hat der Regierungsrat eine Änderung des Steuer-
gesetzes betreffend Besteuerung der natürlichen Personen beantragt.
Nach dem Entscheid des Kantonsrates, auf die Streichung der obersten
Progressionsstufe von 13% zu verzichten, wird die Umsetzung der
Steuergesetzrevision zu geringeren Steuerausfällen als ursprünglich
geplant führen. Die entsprechende Verbesserung ist im KEF 2004–
2007 bereits berücksichtigt. Die Verschiebung der Inkraftsetzung der
Steuergesetzänderung für natürliche Personen bringt für die Jahre
2004 und 2005 eine Entlastung von 220 Mio. Franken. 

Die Annahme eines Wachstums von 2,5% bei einer Teuerung von
1,5% führt zu höheren Steuererträgen als ursprüglich geplant und
stellt damit im Vergleich zum Vorjahres-KEF eine rechnerische Ver-
besserung dar. Der Regierungsrat geht aber davon aus, dass sich die
Erholung der Konjunktur bis spätestens 2006 auf die Steuererträge
auswirken wird. 

Der Regierungsrat beantragt mit Vorlage 4076 den Verzicht auf die
Wiedereinführung des Seniorenabzuges, der zu jährlichen Steueraus-
fällen zwischen 40 und 50 Mio. Franken führen würde, da es angesichts
der finanziellen Situation des Staatshaushaltes und der drastischen
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Massnahmen, die im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 ergriffen
werden müssen, unverantwortlich ist, eine Bevölkerungsgruppe mit
sachfremden Kriterien, die nichts mit der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit zu tun haben, zu privilegieren. Der Regierungsrat hat daher
dem Kantonsrat beantragt, die Änderung des Steuergesetzes, die in
Erfüllung der angenommenen Volksinitiative «Für eine geringere Be-
steuerung der Seniorinnen und Senioren» vorgeschlagen werden muss,
den Stimmberechtigten zur Ablehnung zu empfehlen.

3.3.2 Festlegung des Steuerfusses für die Jahre 2006 und 2007

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat für die Jahre 2006
und 2007 einen um 3% erhöhten Steuerfuss festzulegen. Ohne diese
Erhöhung müssten zum mittelfristigen Ausgleich der Laufenden
Rechnung ab 2006 jährlich weitere rund 140 Mio. Franken eingespart
werden. Da bereits die vorliegenden Sanierungsmassnahmen auf der
Aufwandseite mit harten Einschnitten verbunden sind, wären solche
zusätzliche Einsparungen unverantwortlich.

Die Steuerfusserhöhung wird als einnahmeseitige Massnahme zur
Erreichung des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung
beantragt. Es drängt sich daher auf, für die Steuerfussfestsetzung ab-
weichend von § 31 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes (LS 611) die
gleiche Planungsgrundlage zu verwenden (KEF 2004–2007) wie für die
Berechnung des Ausgleichs.

3.4 Umsetzung der Personalmassnahmen 

Die aktuelle Personalstatistik des Kantons weist 29 867 Stellen aus,
die sich auf 47 527 Beschäftigte verteilen. Ein Stellenabbau von rund
1200 Stellen ist in der gegenwärtigen Wirtschaftslage schmerzlich, zur
Erreichung des Sparziels aber unvermeidlich.

Der Stellenabbau soll soweit als möglich im Rahmen der Fluktua-
tion (einschliesslich Pensionierungen) erfolgen. Die Fluktuationsrate
beträgt geschätzt 10%. Zu diesem Zweck werden die Stellen gestaffelt
abgebaut (siehe Tabelle 4). Unter Berücksichtigung der Altersstruktur
und der spezialisierten Funktionen von Verwaltungsangestellten las-
sen sich jedoch Entlassungen nicht vermeiden. In welchem Umfang
Entlassungen notwendig werden, ist im Rahmen der nun folgenden
Umsetzung der einzelnen Massnahmen zu ermitteln. Bei Entlassungen
werden Sozialplanleistungen ausgerichtet (§ 27 Personalgesetz, LS
177.10). Es ist von Sozialplankosten von insgesamt 90 Mio. Franken
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auszugehen, was rund 6% der Summe der Sanierungsmassnahmen
entspricht. Die zuständigen Personaldienste prüfen jeweils mit den be-
troffenen Mitarbeitenden Alternativen zu Entlassungen (z. B. interne
Stellenvermittlung, Pensenreduktion) und unterstützen diese bei der
Stellensuche. Sind Mitarbeitende ab dem 61. Altersjahr betroffen, wer-
den sie altershalber unter Ausrichtung der Leistungen gemäss Statuten
der Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK, LS 177.21) ent-
lassen. Für Härtefälle kann die Verwaltung besondere Regelungen
treffen. Damit die gewünschte interne Stellenvermittlung wirksam
wird, gilt für die Zeitdauer bis 2007 ein begrenzter externer Anstel-
lungsstopp. 

3.5 Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen auf die Gemeinden

Kumuliert über den Zeitraum 2004–2007 beträgt die Gemeindebe-
lastung rund 20,53 Mio. Franken. Dies entspricht allerdings nur einer
Gesamtbetrachtung und die Belastung der einzelnen Gemeinden kann
je nach den Verhältnissen unterschiedlich sein. Die grössten finanziel-
len Entlastungen entstehen den Gemeinden durch die Anhebung der
Klassengrössen an der Volksschule (–30 Mio. Franken), die Abschaf-
fung der Altersbeihilfen (–28 Mio. Franken), die Effizienzsteigerung
und Standardreduktion in den Spitälern (–11,4 Mio. Franken), den Ab-
bau nicht kostendeckender Leistungen im ambulanten Leistungsbe-
reich der Spitäler (–8 Mio. Franken), die Leistungsreduktion bei der
wirtschaftlichen Hilfe (–7,9 Mio. Franken) sowie die Reduktion der
Handarbeitslektionen auf der Primarschulstufe (–5,9 Mio. Franken).
Die grössten finanziellen Belastungen entstehen den Gemeinden
durch die Revision des Finanz- und Lastenausgleichs (30 Mio. Fran-
ken), die Beteiligung der Wohngemeinden an den Sockelbeiträgen für
alle Zusatzversicherten (20 Mio. Franken), die reduzierte Dauer für
Kostenersatz für Ausländerfürsorge (15 Mio. Franken), die Reduktion
der Beiträge im Gewässerschutz (8 Mio. Franken), den Verzicht auf
Staatsbeiträge an kommunale Leistungserbringer im Bereich Jugend-/
Familienhilfe (6,3 Mio. Franken) sowie die Plafonierung der Staatsbei-
träge an Kinder- und Jugendheime (5,5 Mio. Franken). Zudem ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Gemeinden ausserhalb des Sanierungspro-
grammes 04 durch die bereits im letztjährigen KEF eingestellte
Senkung der Staatsbeiträge an die Spitäler im Umfang von jährlich 45
Mio. Franken belastet werden.
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3.6 Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen
auf Frauen und Männer

Von den rund 1200 Stellen, die im Rahmen der Umsetzung der Sa-
nierungsmassnahmen abgebaut werden, entfallen rund 720 Stellen auf
die Bildungsdirektion und rund 220 Stellen auf die Gesundheitsdirek-
tion. Das sind die beiden Direktionen, die mit 57% (Bildungsdirek-
tion) und 69% (Gesundheitsdirektion) die weitaus höchsten Anteile
von weiblichen Beschäftigten haben. Auf Grund dieser Tatsache muss
man davon ausgehen, dass bei einer grundsätzlich geschlechtsneutra-
len Umsetzung des Stellenabbaus mehr Frauen als Männer betroffen
sind. Da die Bereiche Bildung und Gesundheit nicht nur die höchsten
Anteile an der Zahl der weiblichen Beschäftigten, sondern auch am
Staatshaushalt ausweisen, wäre zur Zielerreichung ein viel höherer
Sparbeitrag anderer Bereiche nötig geworden. Das wäre weder prak-
tisch umsetzbar noch politisch erwünscht.

In Bezug auf die Frage, ob die Sanierungsmassnahmen Frauen und
Männer und als Leistungsbezügerinnen  und -bezüger unterschiedlich
betreffen, lassen sich zurzeit keine fundierten Aussagen machen. Man
kann lediglich von der Hypothese ausgehen, dass wenn Frauen und
Männer unterschiedlich von staatlichen Leistungen profitieren sollten,
sich diese Auswirkung durch Einsparungen von insgesamt 4,3% des
Staatshaushaltes nicht spürbar verstärkt. 
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3.7 Sanierungsmassnahmen im Einzelnen

3.7.1 Massnahmen im Überblick 

Tabelle 6 zeigt einen Überblick der Sanierungsmassnahmen nach
Direktion. 

Tabelle 6

1 55,5 Mio. Franken Sparbeitrag ergeben sich aus einem Mehrertrag
2 ohne Tiefbauamt (Finanzierung über Strassenfonds)

Die erste Spalte zeigt den relevanten Aufwand pro Direktion auf
Grundlage des Voranschlages 2003. Dieser wurde so ermittelt, dass
vom Aufwand der Laufenden Rechnung einer Direktion die internen
Verrechnungen (Ausnahme Einlage in den Fonds für die Förderung
des öffentlichen Verkehrs), die durchlaufenden Beiträge, der
Fondsaufwand sowie einzelne besondere Positionen wie beispielsweise
die Rückerstattungen der Gemeinden für die Lehrerbesoldungen oder
die Abschreibungen auf Steuererträge abgezogen wurden. Der rele-
vante Aufwand entspricht dem beeinflussbaren Aufwand und beträgt
insgesamt 6874 Mio. Franken. Das Sanierungspotenzial der insgesamt
144 Massnahmen beträgt ab dem Jahr 2007 nachhaltig 494 Mio. Fran-
ken im Saldo und 463 Mio. Franken im Aufwand. Die Differenz erklärt
sich hauptsächlich durch einen Mehrertrag bei der Finanzdirektion auf
Grund der Anstellung zusätzlicher Bücherrevisoren. Das Sanierungs-

Sparbeitrag
Sparbeitrag 2007, Saldo

Relevanter Sparbeitrag 2007 in % des
Aufwand 2007, Saldo Aufwand Anteil Anteil relevanten
(Mio. Fr.) (Mio. Fr.) (Mio. Fr.) Saldo Aufwand Aufwands

Staatskanzlei 14 0,61 0,61 0,1% 0,1% 4,4%
Justiz und Inneres 654 41,04 41,13 8,4% 8,7% 6,3%
Soziales und Sicherheit 910 69,30 64,20 14,2% 13,7% 7,6%
Finanzdirektion1 175 76,04 16,04 15,5% 3,4% 43,6%
Volkswirtschaftsdirektion 372 35,85 37,73 7,3% 8,0% 9,6%
Gesundheitsdirektion 2 314 93,80 91,60 18,6% 20,9% 3,9%
Bildungsdirektion 2 232 141,75 172,65 28,7% 36,8% 6,3%
Baudirektion2 203 35,28 39,35 7,2% 8,4% 17,4%

Total 6 874 493,67 463,31 100,0% 100,0% 7,2%
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potenzial der 144 Massnahmen in Prozent des gesamten bereinigten
Aufwandes beträgt 7,2% (Saldo). 

3.7.2 Direktion der Justiz und des Innern

Bei der Direktion der Justiz und des Innern ist die bedeutendste
Massnahme die Herabsetzung der kantonalen Beiträge um 30 Mio.
Franken im Rahmen der Revision des Finanz- und Lastenausgleichs.
Die entsprechende Vorlage ist zurzeit in der Vernehmlassung. Das Sa-
nierungsprogramm 04 führt – wie dargelegt – gesamthaft zu einer Ent-
lastung der Gemeinden. Neben weiteren Massnahmen fallen die
Schliessung eines Bezirksgefängnisses und die Doppelbelegung des
Erweiterungsbaus der kantonalen Strafanstalt Pöschwies, die Optimie-
rung des Strafvollzugs in Halbgefangenschaft und im kulturellen Be-
reich der reduzierte Ausbau der Filmförderung und eine Verminde-
rung des kantonalen Beitrags an das Opernhaus am meisten ins
Gewicht.

3.7.3 Direktion für Soziales und Sicherheit

3.7.3.1 Allgemeines 

Die Sanierungsmassnahmen bei der Direktion für Soziales und Si-
cherheit erfassen sowohl die soziale Sicherheit als auch die öffentliche
Sicherheit. Bei der sozialen Sicherheit sind die Zusatzleistungen zur
AHV/IV sowie die Sozialhilfe betroffen. Betragsmässig im Vorder-
grund stehen dabei die Abschaffung der Beihilfen, was eine Anpas-
sung an die Regelung in der Mehrheit der übrigen Kantone bedeutet
(18,7 Mio. Franken), sowie eine Reduktion der Dauer des Kostenersat-
zes an die Gemeinden in der Ausländerfürsorge von zehn auf sechs
Jahre. Zudem soll bei der wirtschaftlichen Hilfe der Grundbedarf II
der SKOS-Richtlinien reduziert werden (3 Mio. Franken). Bei der öf-
fentlichen Sicherheit im Vordergrund steht ein allgemeiner Standard-
abbau (Dienstleistungen/Materialbeschaffung) bei der Kantonspolizei
(10 Mio. Franken). Zudem soll der bisher durch den Kanton betrie-
bene und unterhaltene Waffenplatz Reppischtal an den Bund übertra-
gen werden.
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3.7.3.2 Zusatzleistungsgesetz (LS 831.3)
Abschaffung der Beihilfen

Die Renten der AHV und IV genügen oft nicht für den Existenz-
bedarf. Dafür bedarf es zusätzlich der Ergänzungsleistungen. Zu den
Ergänzungsleistungen kommen die kantonalen Beihilfen hinzu, wenn
Rentnerinnen und Rentner die gesetzlich vorgesehenen Jahre im Kan-
ton Zürich gewohnt haben. Gemeindezuschüsse werden in 48 Gemein-
den mit etwa drei Vierteln der zusatzleistungsberechtigten Kantonsbe-
völkerung gewährt.

In den Jahren um 1948 (Einführung der AHV) und 1960 (Einfüh-
rung der IV) waren die Beihilfen unerlässlich zur Vermeidung von Ar-
mut und Not. Die Beihilfen wurden eingeführt, als es noch keine Er-
gänzungsleistungen gab und als die AHV- und die IV-Renten auch
teuerungsbereinigt nur einen Bruchteil ihrer heutigen Höhe aufwie-
sen. Seither wurden die Renten und Ergänzungsleistungen mehrfach
ausgebaut und alle zwei Jahre erhöht. Die meisten Kantone kennen
nur Ergänzungsleistungen ohne Beihilfen und ohne Gemeindezu-
schüsse.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 beantragt der Regie-
rungsrat, die Beihilfen im Kanton Zürich abzuschaffen. Deren Reduk-
tion war in der Volksabstimmung vom 24. September 2000 im Rahmen
einer Gesetzesvorlage zur Änderung des Gesetzes über die Zusatzleis-
tungen zur eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung abgelehnt worden. Die seither eingetretene Verschlechte-
rung des Staatshaushaltes zwingt zu einer Neubeurteilung. 

Mit der Abschaffung der Beihilfen werden sowohl der Staatshaus-
halt als auch die Haushalte der Gemeinden entlastet. Nach heutiger
Berechnung beläuft sich die Entlastung für den Staatshaushalt auf
jährlich 18,7 Mio. Franken, für die Gemeindehaushalte gesamthaft auf
jährlich 28,1 Mio. Franken. Bei den Gemeinden ist zu beachten, dass
der Wegfall der Beihilfen in jenen Fällen zu einem Ersatz durch die
Sozialhilfe oder Gemeindezuschüsse führt, in denen die Beihilfen für
unerlässliche Ausgaben benötigt werden. Dies ist nur bei einem klei-
nen Teil der Bezügerinnen und Bezüger der Fall. In den übrigen Fällen
führt ein Wegfall der Beihilfen dazu, dass weniger Mittel zur freien
Verfügung stehen. 

Der mit der Abschaffung der Beihilfen verbundene Eingriff in das
Gesetz würde grundsätzlich eine formelle Totalrevision nahe legen.
Nachdem aber ohnehin die Anpassungen an den Allgemeinen Teil des
schweizerischen Sozialversicherungsrechts anstehend sind, kann von
diesem gesetzgeberischen Schritt abgesehen werden. 
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3.7.3.3 Sozialhilfegesetz (LS 851.1)

Das geltende Sozialhilfegesetz sieht in § 44 Abs. 1 eine Kosten-
übernahme durch den Kanton für die Unterstützung von weniger als
zehn Jahre im Kanton Zürich ansässigen ausländischen Staatsangehö-
rigen vor. Diese Frist soll im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 auf
sechs Jahre verkürzt werden. Bereits in seinem Antrag vom 14. No-
vember 2001 zur Änderung des Sozialhilfegesetzes und des Gesund-
heitsgesetzes hat der Regierungsrat eine solche Herabsetzung der Kos-
tenersatzdauer beantragt. Er verwies dabei auf die stark gestiegenen
Ausgaben des Kantons im Sozialbereich und die Notwendigkeit der
Herstellung des finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalt. Die be-
antragte Herabsetzung der Kostenersatzdauer war bei der Beratung
der Vorlage in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit
abgelehnt worden. Die seither eingetretene Verschlechterung des
Staatshaushaltes zwingt auch in diesem Zusammenhang zu einer Neu-
beurteilung. 

Die mit der reduzierten Kostenersatzdauer wegfallenden Leistun-
gen des Kantones sind durch die Gemeinden zu übernehmen. Unter
Berücksichtigung der im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 eben-
falls vorgesehenen Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe
mittels Reduktion des Grundbedarfs II der SKOS-Richtlinien beläuft
sich die entsprechende Entlastung des Staatshaushalts auf 15 Mio.
Franken.

3.7.4 Finanzdirektion

Die Verbesserungen der Finanzdirektion beruhen im Wesentlichen
auf einer Standortkonzentration im kantonalen Steueramt (15,5 Mio.
Franken) mit entsprechenden Effizienzsteigerungen im Kanzleibe-
reich sowie der Einstellung von 30 zusätzlichen Bücherrevisoren, die
einen erwarteten Mehrertrag von 60 Mio. Franken bei einem Zusatz-
aufwand von 4,5 Mio. Franken erwirtschaften. Zudem sind die
Prozessabläufe im Steueramt überprüft worden. Aus dieser Überprü-
fung ergeben sich Verbesserungen, die rasch umgesetzt werden kön-
nen.
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3.7.5 Volkswirtschaftsdirektion

3.7.5.1 Allgemeines

Die einzelnen Massnahmen verteilen sich auf sämtliche Amtsstel-
len. Im Generalsekretariat wird das Dienstleistungsangebot vermin-
dert. Im Amt für Landschaft und Natur werden Dienstleistungen ab-
gebaut oder eingeschränkt. Einzelne Betriebszweige im Ausbildungs-
und Versuchsbetrieb des Strickhofes sollen verkleinert und der Stand-
ort Wetzikon soll aufgehoben werden. Auf die Ausrichtung von Flä-
chenbeiträgen und auf die kantonalen Differenzzulagen für die Bezü-
ger von Kinderzulagen in der Landwirtschaft soll verzichtet werden.
Beiträge an Naturschutzmassnahmen, an die Bewirtschaftung des Wal-
des, an die Jagd sowie an landwirtschaftliche Bauten sind von den Sa-
nierungsmassnahmen ebenfalls betroffen. Beim öffentlichen Verkehr
wird inskünftig auf die Förderung des Güterverkehrs und von
Park+Ride-Anlagen sowie von Bike+Ride-Anlagen verzichtet. Die
Einlage in den Fonds für den öffentlichen Verkehr wird ab dem Jahr
2004 verkleinert und führt zu Kürzungen oder Verschiebungen von In-
vestitionen. Beim Zürcher Verkehrsverbund soll einerseits auf vorge-
sehene Angebotsausbauten verzichtet und anderseits die Kosten durch
Effizienzsteigerungen bei den Verkehrsunternehmungen vermindert
werden. Beim Amt für Wirtschaft und Arbeit werden Beitragskürzun-
gen bei der Wirtschaftsförderung und bei den Weiterbildungs- und Be-
schäftigungsprogrammen vorgenommen.

3.7.5.2 Landwirtschaftsgesetz (LS 910.1)
Abschaffung Differenzzulage zu Kinderzulage

Gemäss § 171 a des Landwirtschaftsgesetzes bezahlt der Kanton
den Bezügern von Kinderzulagen gemäss Bundesgesetz über die Fami-
lienzulagen in der Landwirtschaft eine Differenzzulage, soweit die ein-
zelne Kinderzulage den Mindestbetrag der kantonal geregelten Kin-
derzulage für Arbeitnehmer in den anderen Wirtschaftszweigen nicht
erreicht. Nach der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen eidgenössi-
schen Verordnung über die Einkommensgrenze und die Anpassung
der Ansätze der Kinderzulagen nach dem Bundesgesetz über die Fami-
lienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) (SR 836.13) gelten bundes-
rechtlich folgende Ansätze:
a) für die ersten beiden Kinder im Talgebiet Fr. 165 und im Bergge-

biet Fr. 185 pro Monat;
b) für das dritte und jedes weitere Kind im Talgebiet Fr. 170 und im

Berggebiet Fr. 190 pro Monat.
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Die Mindestzulage im Kanton Zürich beträgt seit dem 1. April
2002 für Kinder bis zum 12. Altersjahr Fr. 170 und für Kinder zwischen
12 und 16 bzw. 25 Jahren Fr. 195. Erhebliche Differenzzulagen fallen
vor diesem Hintergrund vor allem für über 12-jährige im Talgebiet an.
Das Amt für Landschaft und Natur stellte die Leistungen nach § 171 a
LG für 2003 im Betrag von Fr. 936 000 in den Voranschlag ein. Dieser
Betrag schliesst den gemäss § 171 a Abs. 2 LG zu entschädigenden
Verwaltungsaufwand mit ein. 2001 wurden an rund 250 Familien Dif-
ferenzzahlungen ausgerichtet.

3.7.5.3 Landwirtschaftsgesetz (LS 910.1)
Abschaffung Flächenbeiträge Hanglagen, Sömmerungsbeiträge

Seit 1980 richtet der Bund Flächenbeiträge an Bewirtschafter von
Hang- und Steillagen aus. Das sind Flächen, die im Berggebiet und in
der Hügelzone mindestens 18 Prozent Neigung aufweisen. Ziel dieser
Beiträge ist es, das landwirtschaftliche Einkommen in den Regionen
mit Standortnachteilen zu verbessern und einen ökonomischen Anreiz
zur Flächennutzung zu geben. Zusammen mit den Sömmerungsbeiträ-
gen sollen die Flächenbeiträge die Produktion auf Grenzertragsböden
sicherstellen und damit die Ausdehnung von Brachlandflächen verhin-
dern helfen. 

Zürich gehört zu den wenigen Kantonen, welche die Bundesbei-
träge durch kantonale ergänzen. Die jährliche Summe der zürcheri-
schen Flächenbeiträge betrug in den letzten Jahren rund 2 Mio. Fran-
ken. Sie wurden jeweils an rund 800 Betriebe ausbezahlt. Bei fast der
Hälfte dieser Betriebe lag der jährliche Beitrag unter Fr. 2000, bei etwa
vier Fünfteln unter Fr. 4000. Sömmerungsbeiträge wurden in den letz-
ten Jahren nur an sechs Betriebe ausbezahlt. Die Jahressumme dieser
Beiträge lag jeweils deutlich unter Fr. 100 000.

Der Anteil der Hangbeitragssumme (Bundes- und Kantonsbei-
träge zusammengezählt) an allen Direktzahlungen hat in der Hügel-
zone und im Berggebiet von rund 20% (1990) auf 7% (1999) abgenom-
men.

Der Anteil der Hangbeitrags-Summe am landwirtschaftlichen Ein-
kommen pendelt seit 1990 ziemlich konstant in der Hügelzone um 5%,
im Berggebiet um 10%. Der Anteil der kantonalen Hangbeiträge am
landwirtschaftlichen Einkommen liegt im Bereich von 2 bis 4% in der
Hügelzone und im Bereich von 4 bis 8% im Berggebiet.

Der Anteil der Hangbeitrags-Summe am Gesamteinkommen der
Betriebe (welches Nebeneinkommen mit einschliesst) pendelt seit
1990 ziemlich konstant in der Hügelzone um 4%, im Berggebiet um
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7%. Der Anteil der kantonalen Hangbeiträge am Gesamteinkommen
liegt im Bereich von 2 bis 3% in der Hügelzone und im Bereich von 3
bis 5% im Berggebiet.

3.7.5.4 Waldgesetz (LS 921.1)
Kostenanteile an Forstreviere

Seit 1999 (Inkrafttreten des Kantonalen Waldgesetzes, KaWaG)
sind die Gemeinden verpflichtet, Forstreviere zu bilden und einen
Förster anzustellen (§ 26 KaWaG). An die beitragsberechtigten
Kosten des Reviers erhalten sie Kostenanteile von 30 bis 50%. Jährlich
sind seither rund 1,24 Mio. Franken ausgerichtet worden. Pro Ge-
meinde betrugen die Beiträge zwischen Fr. 1100 und Fr. 50 000, an
neun Gemeinden wurde kein Beitrag ausgerichtet, weil die Bagatell-
schwelle von Fr. 1000 nicht erreicht wurde. Im Schnitt ergab sich ein
Beitrag von rund Fr. 7200 pro Gemeinde. Künftig sollen an die Forst-
revierkosten keine Kostenanteile mehr ausgerichtet werden.

Die Gemeinden sind bei der Bildung von Forstrevieren weitgehend
frei. Mit einer optimalen Revierstruktur können die Revierkosten
gesenkt werden. Diesbezüglich besteht daher für die Gemeinden ein
gewisser Handlungsspielraum. Obwohl auf Grund der Sparmassnah-
men auf absehbare Zeit keine entsprechenden Mittel veranschlagt
werden, soll die Verpflichtung, Beiträge an die Forstrevierkosten aus-
zurichten, nicht ersatzlos gestrichen, sondern als Subventionstat-
bestand im Gesetz weitergeführt werden.

§ 15 der kantonalen Waldverordnung (LS 921.11) ist eine Aus-
führungsbestimmung zu § 30 KaWaG. Da die Verpflichtung zur
Ausrichtung von Beiträgen an die Forstrevierkosten künftig entfällt,
erübrigt sich diese Bestimmung. Änderungen der kantonalen Wald-
verordnung sind gemäss § 41 KaWaG dem Kantonsrat zur Genehmi-
gung zu unterbreiten. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Beiträge in
Form von Subventionen ausgerichtet werden, können die entsprechen-
den Ausführungsbestimmungen auf Direktionsstufe erlassen werden.

3.7.5.5 Waldgesetz (LS 921.1)
Kostenanteile an Waldeigentümer 

Gestützt auf § 23 KaWaG leistet der Kanton an die Jungwaldpflege
Kostenanteile von 40% der beitragsberechtigten Kosten. Es wurden
jährlich Beiträge von rund Fr. 600 000 ausgerichtet, je zur Hälfte an
Gemeinden und private Waldeigentümer. Im Schnitt beliefen sich die
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Beiträge auf Fr. 4500 (an Gemeinden) bzw. Fr. 2700 (an Private). Die
Förderungswirkung des Jungwaldpflegebeitrags war bei den Gemein-
den infolge der geringen Beitragshöhe bescheiden, bei den Privaten
indessen verhältnismässig gross. Mit der Streichung dieser Kostenan-
teile muss in Kauf genommen werden, dass die Jungwaldpflege im Pri-
vatwald nicht mehr im heutigen Umfang weitergeführt wird. Die Ver-
pflichtung zur Unterstützung der Jungwaldpflege soll nicht ersatzlos
gestrichen werden, sondern neu als Subventionstatbestand in § 24
Abs.2 lit. d aufgenommen werden, auch wenn auf Grund der Spar-
massnahmen auf absehbare Zeit keine entsprechenden Mittel mehr
veranschlagt werden.

§ 14 der kantonalen Waldverordnung ist eine Ausführungsbestim-
mung zu § 24 KaWaG. Da die Verpflichtung zur Ausrichtung von Bei-
trägen an die Jungwaldpflege künftig entfällt, erübrigt sich diese Be-
stimmung. Auch diese Änderung ist dem Kantonsrat zur
Genehmigung zu unterbreiten. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt
Beiträge in Form von Subventionen ausgerichtet werden, können die
entsprechenden Ausführungsbestimmungen auf Direktionsstufe erlas-
sen werden.

3.7.5.6 Gesetz über Jagd und Vogelschutz (LS 922.1)
Reduktion Beiträge Wildschadenfonds

Die geltende Regelung des Gesetzes über Jagd und Vogelschutz
lässt es zu, dass jeder Wildschaden, unabhängig seiner Höhe, zu vergü-
ten ist. Im Jahre 2002 sind für rund 700 Wildschadenfälle Rechnungen
von Fr. 19 bis Fr. 13 000 gestellt worden. Bei über der Hälfte der Fälle
betrug die Vergütung weniger als Fr. 300. Der nun vorgesehene Ver-
zicht auf eine Vergütung von Wildschäden unter Fr. 300 führt zu einer
Entlastung des Wildschadenfonds von rund Fr. 100 000. Ausserdem
entfällt bei der Fischerei- und Jagdverwaltung und der Jägerschaft der
mit der Schätzung der zahlreichen Kleinschäden verbundene grosse
zeitliche Aufwand.

§ 45bis Abs. 1 JVG regelt die Wildschadenverhütung im Wald. Da-
nach haben der Kanton und die Jägerschaft die Hälfte der Material-
kosten und die Hälfte eines von der Volkswirtschaftsdirektion festzu-
setzenden Beitrages an die Erstellungskosten zu übernehmen. Die
Restkosten gehen zu Lasten des Waldeigentümers. Neu soll die Volks-
wirtschaftsdirektion den Beitrag nicht nur an die Erstellungs-, sondern
auch an die Materialkosten festlegen und damit limitieren können. Mit
dieser Massnahme soll eine Entlastung des Wildschadenfonds um rund
Fr. 50 000 erzielt werden.



30

3.7.5.7 Verzicht auf die Förderung des Güterverkehrs mit der Bahn 

Gesetzliche Grundlage für Fördermassnahmen im Güterverkehr
bildet Art. 26 Abs. 2 der Kantonsverfassung: «Der Staat fördert den
Güterverkehr mit der Bahn» sowie § 34 des Personenverkehrsgesetzes
vom 6. März 1988 (PVG; LS 740.1). Mit § 34 PVG wurde der Regie-
rungsrat verpflichtet, dem Kantonsrat einen Rahmenkredit zur För-
derung des Güterverkehrs mit der Bahn vorzulegen. Der Kantonsrat
beschloss bisher drei Förderungsprogramme:
– Rahmenkredit von 15,5 Mio. Franken für die Jahre 1991 bis 1993

(Beschluss vom  21. Januar 1991);
– Rahmenkredit von 9 Mio. Franken für die Jahre 1994 bis 1998 (Be-

schluss vom 21. März 1994);
– Rahmenkredit von 8 Mio. Franken für die Jahre 1999 bis 2003 (Vor-

lage 3833 a; Beschluss vom 10. Dezember 2001).
Der Kantonsrat beauftragte den Regierungsrat mit dem dritten

Rahmenkredit, dessen Wirksamkeit zu überprüfen und darüber per
Mitte 2003 Bericht zu erstatten. Dies erfolgt mit separatem Antrag
(Vorlage 4102).

Bereits in seinem Bericht an den Kantonsrat betreffend die Förde-
rung des Güterverkehrs mit der Bahn vom 22. Dezember 1999 hatte
der Regierungsrat die Gründe dargelegt, die ihn damals veranlassten,
auf die Unterbreitung eines dritten Rahmenkredites zu verzichten.
Der Kantonsrat beriet den Bericht am 18. September 2000 und über-
wies – entgegen dem Antrag des Regierungsrates – die Motion KR-
Nr. 196/2000, welche die Fortsetzung des Rahmenkredites zur Förde-
rung des Güterverkehrs mit der Bahn für weitere drei Jahre verlangte.
Die Motion wurde im Wesentlichen damit begründet, dass LSVA,
Bahnreform und die technische Entwicklung der Bahnen die Förde-
rung des Güterverkehrs mit der Bahn sehr zukunftsträchtig erscheinen
liessen. Regierungsrat und Kantonsrat stimmten darin überein, dass
der in der Folge beantragte dritte Rahmenkredit von 8 Mio. Franken
für die Jahre 1999 bis 2003 einer Wirksamkeitskontrolle zu unterziehen
sei. 

Nachdem nun der Vollzug des Rahmenkredits nur eine geringe
Nachfrage nach Subventionen ergeben hat und die gesprochenen Sub-
ventionen keine wesentliche Wirkung auf die Verkehrsmittelwahl ent-
falten, hat der Regierungsrat im Rahmen des Sanierungsprogramms
04 beschlossen, die Subventionierung der Anschlussgleise und Um-
schlagsanlagen mit Wirkung ab 7. Mai 2003 einzustellen. Seither einge-
troffene Subventionsgesuche wurden sistiert. Die entsprechenden
Subventionsrichtlinien werden aufgehoben. Der Verzicht auf allge-
meine Subventionen für Anschlussgleise wird den Mittelbedarf des
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Kantons mittelfristig stark verringern. In den nächsten Jahren werden
die bereits zugesicherten Subventionen ausbezahlt. Dafür sind im Vor-
anschlag 2004 0,5 Mio. Franken, in der Finanzplanung der nachfolgen-
den Jahre abnehmende Beträge von 0,5 Mio.–0,1 Mio. Franken einge-
stellt.

Fortzuführen sind die wesentlich wirkungsvolleren Planungs- und
Steuerungsmassnahmen zur Unterstützung der öffentlichen Hand und
der Marktteilnehmer (Beispiel Gateway-Projekt) sowie die Unterstüt-
zung von Forschung und von Pilotprojekten durch gezielte Beiträge.
Sehr wirksam – und im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips
auch volkswirtschaftlich effizient – sind die auf das Planungs- und Bau-
recht abgestützten Auflagen. Dem Vollzug der betreffenden Vorschrif-
ten und der Gestaltung der Rahmenordnung bei der Revision des Pla-
nungs- und Baugesetzes ist daher grosse Aufmerksamkeit zu
schenken. Im Rahmen der künftigen Richtplanung ist darauf hinzuwir-
ken, dass der Güterumschlag Schiene/Strasse im Rahmen des betrieb-
lich Vertretbaren möglichst dezentral, d. h. in der Nähe der Versender
bzw. Empfänger erfolgt und der nach- bzw. vorlaufende Verkehr auf
der Strasse möglichst ohne Belastung von Ortsdurchfahrten abge-
wickelt wird. Zu diesem Zweck sind weitere Standorte für dezentrale
Umschlagsanlagen zu prüfen.

Der Mittelbedarf für die Aktivitäten im Bereich Planung und
Steuerung des Güterverkehrs insgesamt und die Förderungsmassnah-
men für Pilot- und Forschungsprojekte kann im Rahmen der ordentli-
chen Voranschlagskredite gedeckt werden. 

3.7.6 Gesundheitsdirektion

3.7.6.1 Allgemeines

Im Vordergrund der Sanierungsmassnahmen bei der Gesundheits-
direktion stehen die Steigerung der Effizienz und der Abbau von Qua-
litätsstandards in den Spitälern und Kliniken der somatischen Akut-
versorgung und der psychiatrischen Versorgung, was eine Entlastung
von rund 46 Mio. Franken bringt. Ein beschränkter Leistungsabbau
findet frühestens ab Mitte 2005 durch den Abbau von nicht kosten-
deckenden ambulanten Leistungen im Bereich der somatischen Akut-
versorgung statt. Dazu kommt ein Leistungsabbau bei den Ämtern der
Leistungsgruppe Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen,
dabei insbesondere beim Kantonalen Labor. Damit ergibt sich eine
Entlastung durch Leistungsabbaumassnahmen von rund 16 Mio. Fran-
ken. Einen weiteren Massnahmenbereich stellen (Struktur-)Optimie-
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rungen im Bereich der Leistungsanbieter der somatischen Akutversor-
gung und der psychiatrischen Versorgung im Umfang von rund 8 Mio.
Franken dar. Schliesslich ist eine Beteiligung der Wohngemeinden an
den Sockelbeiträgen ihrer Zusatzversicherten vorgesehen (20 Mio.
Franken).

3.7.6.2 Gesundheitsgesetz (LS 810.1)
Beteiligung Wohngemeinden an Sockelbeiträgen für alle
Zusatzversicherten 

a) Ausgangslage

Im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) war eine
Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand bzw. die Spitalträger bei
der Behandlung Zusatzversicherter nicht vorgesehen; jedenfalls ent-
halten die Gesetzesmaterialien keine Hinweise auf entsprechende fi-
nanzielle Auswirkungen zulasten der öffentlichen Hand. Das Eidge-
nössische Versicherungsgericht (EVG) hat jedoch mit Urteil vom
30. November 2001 eine solche Kostenbeteiligung bei innerkantona-
lem Spitalaufenthalt von Halbprivat- und Privatpatienten an öffentli-
chen und öffentlich subventionierten Spitälern bejaht. Zwar sieht der
Wortlaut von Art. 49 Abs. 1 KVG lediglich eine Subventionierung der
allgemeinen Abteilung vor. Das Gericht stellte sich jedoch auf den
Standpunkt, dass mit «allgemeiner Abteilung» nicht der physische Ort
im Spital gemeint sei; vielmehr beziehe sich der Begriff «allgemeine
Abteilung» auf ein funktionales Konzept, weshalb die selbe Kostenbe-
teiligung der öffentlichen Hand auch bei der Behandlung Zusatzversi-
cherter geschuldet sei. Bereits früher, nämlich mit Urteilen vom 16.
und 19. Dezember 1997 hatte das EVG eine entsprechende Kostenbe-
teiligungspflicht der Kantone für medizinisch indizierte ausserkanto-
nale Spitalaufenthalte bejaht. 

Auf Grund dieser Gerichtsentscheide hat sich die öffentliche Hand
an den Kosten der stationären Behandlung von Halbprivat- und Pri-
vatpatientinnen und -patienten in innerkantonalen und – soweit medi-
zinisch indiziert – in ausserkantonalen öffentlichen und öffentlich sub-
ventionierten Spitälern zu beteiligen. Die Beteiligung entspricht im
Wesentlichen den von der obligatorischen Krankenversicherung ge-
schuldeten Kosten für die Behandlung einer versicherten Person in der
allgemeinen Abteilung, unabhängig davon, in welcher Abteilung sich
die versicherte Person tatsächlich aufgehalten hat (so genannter
Sockelbeitrag). 

Die sofortige und vollständige Umsetzung des EVG-Urteils vom
30. November 2001 hätte für die Kantone nicht budgetierte Mehrkos-
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ten in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken zur Folge
gehabt. Um die Situation für die Kantone zu entschärfen, beschloss die
Bundesversammlung im Sommer 2002 ein dringliches Bundesgesetz,
das im Sinne einer Übergangslösung die stufenweise Anhebung der
Sockelbeiträge zwischen 2002 und 2004 vorsieht. Demnach mussten
bzw. müssen die Kantone für das Jahr 2002 60%, für 2003 80% und ab
2004 100% des Sockelbeitrags übernehmen. Das dringliche Bundes-
gesetz wurde in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2003 von den
Stimmberechtigten gutgeheissen. Für das Jahr 2001 wurde zwischen
der santésuisse und der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz
(SDK) eine pauschale Abgeltung von zurückliegenden Forderungen in
der Höhe von 250 Mio. Franken vereinbart, wovon rund 54 Mio. Fran-
ken auf den Kanton Zürich entfielen.

b) Bisherige Finanzierung der Sockelbeiträge

Nach § 39 des Gesundheitsgesetzes (GesG) errichtet und betreibt
der Staat zentrale Kantonsspitäler, Heil- und Pflegeanstalten für psy-
chisch Kranke und Spezialkrankenhäuser, deren Einzugsgebiet sich
über den ganzen Kanton erstreckt. Die Errichtung und der Betrieb an-
derer Spitäler und Krankenheime ist Sache der Gemeinden, wobei der
Kanton nach § 40 GesG Kostenanteile an die Investitionen und den
Betrieb nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesuchsteller
leistet. Gestützt auf diese Bestimmungen muss der Kanton die Sockel-
beiträge der kantonalen Akutspitäler (Universitätsspital Zürich, teil-
weise Kantonsspital Winterthur), der hauptsächlich vom Kanton sub-
ventionierten Spezialkliniken (Universitätsklinik Balgrist, Schulthess-
Klinik usw.) sowie der Psychiatrischen Kliniken übernehmen, während
bei den staatsbeitragsberechtigten Betrieben die entsprechenden Ko-
sten bei den Spitalträgern anfallen und nach Massgabe des jeweiligen
Staatsbeitragssatzes vom Kanton mitfinanziert werden. Demzufolge
haben sich die Gemeinden bereits heute bei den von ihnen geführten
oder mitgetragenen Spitälern an den Sockelbeiträgen zu beteiligen, so-
weit diese nicht durch Staatsbeiträge abgedeckt sind. 

Im Jahr 2002 mussten auf Grund des Dringlichen Bundesgesetzes
lediglich 60% der Sockelbeiträge übernommen werden, was für die
Zürcher Spitäler einem Gesamtvolumen von rund 54 Mio. Franken
entspricht. Davon wurden rund 37 Mio. Franken vom Kanton finan-
ziert, wovon etwa 15,5 Mio. Franken direkt bei den kantonalen Betrie-
ben anfielen (davon alleine rund 10 Mio. Franken beim Universitäts-
spital Zürich) und etwa 21,5 Mio. Franken als Staatsbeiträge
ausbezahlt wurden. Demgegenüber entfielen rund 16 Mio. Franken
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auf die Gemeinden und rund 1 Mio. Franken auf private Spitalträger.
Durch die im Dringlichen Bundesgesetz vorgesehene schrittweise Er-
höhung werden die Sockelbeiträge – ohne Berücksichtigung allfälliger
Kostensteigerungen – für das Jahr 2003 gesamthaft auf über 70 Mio.
Franken ansteigen und ab dem Jahr 2004 mindestens 90 Mio. Franken
betragen.

c) Neues Finanzierungsmodell für die Sockelbeiträge

Die beschriebene Aufteilung der Sockelbeiträge erweist sich als
nicht sachgerecht. Wegen der grundsätzlich uneingeschränkten Spital-
wahlfreiheit im Zusatzversicherungsbereich lassen sich viele Privat-
und Halbprivatpatientinnen und -patienten in Kliniken ausserhalb ih-
rer Spitalregion behandeln. Die Trägergemeinden der Spitäler der
Grundversorgung und der Kanton werden deshalb mit erheblichen
Zusatzkosten belastet, die nicht mit ihrem Versorgungsauftrag im Ein-
klang stehen. Es ist daher sachgerecht, die Sockelbeiträge den Wohn-
gemeinden der jeweiligen Patientinnen und Patienten zu überbinden.
Durch die Anknüpfung am Wohnsitz können auch die Sockelbeiträge
der in den kantonalen Spitälern und in den vom Kanton mitfinanzier-
ten Spezialkliniken behandelten Zusatzversicherten verursacherge-
rechter finanziert werden. Gleichzeitig kann der Kanton um einen Teil
der in den letzten Jahren anfallenden Mehrkosten in diesem Bereich
entlastet werden. Ein neuer Abs. 3 von § 39 GesG sieht deshalb vor,
dass die vom Bundesrecht vorgeschriebene Beteiligung der öffentli-
chen Hand an der Finanzierung der stationären Spitalbehandlung in
Halbprivat- und Privatabteilungen von obligatorisch Krankenversi-
cherten mit Wohnsitz im Kanton Zürich (Sockelbeitrag) von der jewei-
ligen Wohngemeinde des Versicherten zu übernehmen ist.

Der Kanton beteiligt sich dabei weiterhin mit Staatsbeiträgen an
den bei den Gemeinden anfallenden Kosten. Diese sind abgestuft nach
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden, wobei die Staats-
beitragssätze nach dem neuen Abs. 2 von § 40 GesG den jeweils für
kommunale und regionale Spitäler anwendbaren Sätzen nach § 29 der
Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege (VSK) ent-
sprechen. Der Staatsbeitragssatz wird jedoch nicht wie bei den ordent-
lichen Staatsbeiträgen an die Gemeinde- und Zweckverbandsspitäler
aus dem gewichteten Mittel des Finanzkraftindexes aller Gemeinden
der Spitalregion berechnet, sondern für jede Gemeinde auf Grund ih-
res Finanzkraftindexes gesondert festgelegt. Dadurch werden Ge-
meinden mit tieferer Finanzkraft entlastet. Insgesamt entsteht mit
diesem Finanzierungsmodell eine ausgewogene und solidarische Fi-
nanzierung der Sockelbeiträge durch den Kanton und die Gemeinden.



35

d) Finanzielle Auswirkungen für Kanton und Gemeinden

Während sich die Gemeinden bisher insgesamt an den in ihrer Spi-
talregion anfallenden Sockelbeiträgen beteiligen mussten, müssen sie
nun im Zusatzversicherungsbereich neu die entsprechenden Kosten
für ihre Einwohnerinnen und Einwohner übernehmen, unabhängig
davon, wo sich diese behandeln lassen. Dadurch entsteht bezüglich der
Regionalspitäler mit Leistungsauftrag in der Grundversorgung ein
Umlagerungseffekt, der jedoch die Belastung der Mehrzahl der Ge-
meinden nicht wesentlich verändern wird. Lediglich Gemeinden mit
einem hohen Anteil an Zusatzversicherten, die sich überdurchschnitt-
lich häufig ausserhalb ihrer Spitalregion behandeln lassen, müssen mit
höheren Beiträgen rechnen, während Zentren mit einem hohen Anteil
an auswärtigen Patientinnen und Patienten sowie Gemeinden mit ei-
nem tiefen Anteil an Zusatzversicherten eher entlastet werden. Diese
Umlagerungseffekte lassen sich auf Grund der sich rasch verändern-
den Patientenströme im Zusatzversicherungsbereich für die einzelnen
Gemeinden nicht zuverlässig quantifizieren, dürften jedoch für die
Mehrzahl der Gemeinden von untergeordneter Bedeutung sein.

Eine Mehrbelastung für die Gemeinden entsteht hingegen da-
durch, dass neu auch die Sockelbeiträge für Behandlungen zusatzver-
sicherter Personen in den kantonalen Akutspitälern (Universitätsspi-
tal Zürich, teilweise Kantonsspital Winterthur), in den hauptsächlich
vom Kanton subventionierten Spezialkliniken (Universitätsklinik Bal-
grist, Schulthess-Klinik usw.) sowie in den Psychiatrischen Kliniken
von den Wohngemeinden getragen werden müssen. Das jährliche Ge-
samtvolumen der in diesen Kliniken anfallenden Sockelbeiträge be-
trägt für das Jahr 2004 voraussichtlich rund 42 Mio. Franken, sodass
nach Abzug der Staatsbeiträge eine Mehrbelastung aller Gemeinden
im Umfang von rund 19 Mio. Franken pro Jahr entsteht. Wird die vom
Regierungsrat am 16. Juli 2003 beschlossene Änderung von § 29 VSK,
die eine Senkung der Staatsbeitragssätze vorsieht, auch vom Kantons-
rat genehmigt, wird die jährliche Mehrbelastung der Gemeinden ins-
gesamt rund 22,5 Mio. Franken betragen. 

3.7.7 Bildungsdirektion

3.7.7.1 Allgemeines

Rund zwei Drittel der kantonalen Beschäftigten gehören zur Bil-
dungsdirektion. Daher entfallen auch die Personalmassnahmen mehr-
heitlich auf diese Direktion. Die Massnahmen sollen schrittweise so



36

umgesetzt werden, dass ein Grossteil des Stellenabbaus durch die na-
türliche Fluktuation aufgefangen werden kann.

Im Volksschulbereich erbringt vorab die über drei Jahre verteilte
schrittweise Anhebung der durchschnittlichen Klassengrösse um eine
Schülerin bzw. einen Schüler eine Entlastung von 15 Mio. Franken, für
die Gemeinden von weiteren 30 Mio. Franken. Dabei werden die Stel-
len neu unter Berücksichtigung eines Sozialindex zugeteilt. Im Volks-
schulbereich entsteht sodann durch die wegfallende oder verzögerte
Umsetzung verschiedener Schulreformelemente in den Planjahren
2004 bis 2007 eine Entlastung von durchschnittlich 13,5 Mio. Franken
pro Jahr. Im Mittelschulbereich ist durch die Senkung des Lektionen-
faktors von 2,03 auf 1,89 eine Entlastung von 14,4 Mio. Franken vorge-
sehen.

Der Hochschulbereich leistet einen Sanierungsbeitrag von 42 Mio.
Franken. Dieser entsteht durch ein Massnahmenpaket, das die knap-
peren Mittel für die Universität vermehrt auf Studienbereiche konzen-
triert, die vergleichsweise hohe und exzellente Lehr- und Forschungs-
leistungen erbringen. Dienstleistungen und Weiterbildung sind
vermehrt kostendeckend zu erbringen. Auf geplante Leistungsverbes-
serungen wird teilweise verzichtet.

3.7.7.2 Lehrerpersonalgesetz (LS 412.31)
Lohnadministration 

Die dem Lehrerpersonalgesetz unterstehenden Lehrpersonen der
Volksschule sind gemäss § 2 des Lehrerpersonalgesetzes Staatsange-
stellte. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt gemäss § 15 Lehrerperso-
nalgesetz durch den Kanton. Die Kompetenz zur Anstellung und Ent-
lassung der Volksschullehrpersonen ist dagegen an die Gemeinden
delegiert (§§ 7 und 8 Lehrerpersonalgesetz). Die Administration der
Volksschullehrpersonen erfolgt durch die Abteilung Lehrpersonal des
Volksschulamtes. Für diese Dienstleistung des Kantons wurden bisher
keine Beiträge erhoben. Neu sollen die Gemeinden für diese Dienst-
leistung einen Beitrag leisten, der die Personalkosten des Kantons für
diese Aufgabe in der Höhe von rund 1,5 Mio. Franken deckt. Dies er-
gibt – bei der Verwaltung von rund 8000 Lehrpersonen – eine jährliche
Pauschale von rund Fr. 200 pro Lehrperson. Die in § 15 Abs. 2 vorge-
sehene Delegation der Lohnauszahlung, die bisher nie erfolgte, ent-
fällt.
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3.7.7.3 Lehrerpersonalgesetz (LS 412.31)
Anhebung Klassengrössen 

Die durchschnittliche Klassengrösse an der Volksschule soll im
Rahmen dieser Massnahme um eine Schülerin bzw. einen Schüler er-
höht werden, d. h., der durchschnittliche Klassenbestand an der Pri-
marschule soll von 20,0 auf 21,0 und in der Oberstufe von 17,6 auf 18,6
steigen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wird eine rechneri-
sche Erhöhung um 1,5 angestrebt. Damit wird auch ermöglicht, dass
die vorgesehenen Entlastungsmassnahmen finanziert werden können,
wie z. B. Entlastungsvikariate und Schaffung eines Stellenpools. 

Damit die Anhebung der Klassengrössen sozialverträglich umge-
setzt werden kann, soll ein Systemwechsel mit den folgenden Zielen
vorgenommen werden:
1.  Gleichbehandlung der Gemeinden

Bei der Zuteilung von Stellen wird nicht von der bestehenden Klas-
sengrösse ausgegangen, sondern alle Gemeinden werden neu be-
rechnet. Damit wird verhindert, dass Gemeinden, die bereits hohe
Klassenbestände haben, benachteiligt werden.

2.   Berücksichtigung der Sozialstrukturen der Gemeinden
Mit der Einführung eines Sozialindexes erhalten belastete Ge-
meinden mehr Stellenprozente als weniger belastete.

3.   Erhöhung des Gestaltungsraums für die Gemeinden
Die Gemeinden erhalten eine bestimmte Anzahl Stellen in Form
von Vollzeiteinheiten zugeteilt. Die Gemeinden entscheiden sel-
ber, wie und wo die Stellen eingesetzt werden.
Das neue System erfordert eine Änderung von § 3 des Lehrerper-

sonalgesetzes. Die bisherige Regelung sah vor, dass die Gemeinde-
schulpflege auf Grund von prognostizierten Schülerbeständen den Be-
darf an Lehrerstellen ausweisen musste. Auf Grund dieser Prognosen
– die regelmässig zu hoch ausfielen – bewilligte die Bildungsdirektion
den Stellenplan. 

Das neue Modell sieht vor, dass die Bildungsdirektion den einzel-
nen Schulgemeinden Stellen in Form von Vollzeiteinheiten zuweist.
Mit diesen Vollzeiteinheiten bilden die Gemeindeschulpflegen die
Klassen und Abteilungen einschliesslich Sonderklassen, ISF-Abteilun-
gen, Entlastungsvikariaten und zusätzlichen Niveaugruppen. Die Voll-
zeiteinheiten für den Unterricht in Handarbeit (erteilt durch Handar-
beitslehrpersonen) und Hauswirtschaft werden wie bisher zusätzlich
nach tatsächlichem Bedarf zugewiesen.

Die Grundlage für die Berechnung der Vollzeiteinheiten bilden die
Schülerzahlen und der Sozialindex. Letzterer berücksichtigt die soziale
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Belastung einer Gemeinde und damit den Bedarf an kleineren Klas-
senbeständen und an vermehrten sozialpädagogischen Massnahmen
(z. B. Sonderklassen). Der Sozialindex setzt sich zusammen aus der
Arbeitslosenquote, dem Ausländeranteil, dem Verhältnis von Einfa-
milienhäusern zu Mietwohnungen und der Anzahl Sesshafter. Unter
Sesshaften im Sinne des Gesetzes werden diejenigen Personen ver-
standen, die über fünf Jahre an der gleichen Adresse wohnen. Der So-
zialindex hat eine Bandbreite von 100 bis 120. 

Für kleinere Schulgemeinden und Schulgemeinden mit Besonder-
heiten in der Siedlungsstruktur (z. B. Schulgemeinden mit Aussen-
wachten) ist ein Stellenpool von rund 170 Vollzeiteinheiten vorhan-
den. Diese werden zusätzlich zugeteilt, wenn die vorhandenen
Vollzeiteinheiten nicht ausreichen.

Als Sanktionsmöglichkeit bei Nichteinhalten der zugewiesenen
Vollzeiteinheiten ist die Kürzung oder Streichung der kantonalen
Kostenanteile an die Lehrerlöhne vorgesehen. Damit wird die Chan-
cengleichheit innerhalb des Kantons gewahrt.

Die Anhebung der Klassengrössen wird zu unvermeidbaren Ent-
lassungen führen. Da aber die Zahl der Abgänge und Neuanstellungen
die zu erwartenden Kündigungen deutlich übertrifft, kann davon aus-
gegangen werden, dass in den meisten Fällen ohne zeitliche Unterbre-
chung der Arbeitstätigkeit ein gleichwertiges Angebot in einer ande-
ren Schulgemeinde gefunden werden kann. In diesen Fällen entfällt
der Anspruch auf eine Abfindung.

Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung erfordert eine Änderung
der Volksschulverordnung, die vom Kantonsrat genehmigt werden
muss, und eine Änderung der Lehrerpersonalverordnung. Mit der An-
hebung der Klassengrösse im vorgesehenen Umfang werden Einspa-
rungen von insgesamt 45 Mio. Franken erzielt. Davon fallen rund
30 Mio. Franken bei den Gemeinden und 15 Mio. Franken beim Kan-
ton an.

3.7.7.4 Volksschulverordnung (LS 412.111)
Anhebung Klassengrössen

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der durchschnittlichen Klas-
sengrösse um eine Schülerin oder einen Schüler wird mit der Ände-
rung von § 3 des Lehrerpersonalgesetzes das System der Zuteilung der
Lehrerstellen an die Gemeinden grundlegend neu gestaltet. Die flexi-
blere und sozialverträglichere Lehrerstellenzuteilung ermöglicht ins-
besondere, dass Gemeinden, die bereits hohe Klassenbestände aufwei-
sen, mehr Lehrerstellen zugeteilt erhalten als diejenigen mit tieferen
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Klassenbeständen. Die in § 3 der geltenden Volksschulverordnung
festgehaltenen Richtwerte von 25 Schülerinnen und Schülern für die
Primarschule und von 14 Schülerinnen und Schülern für die Sonder-
klassen werden daher nicht erhöht. 

Neu fällt die Möglichkeit, für einzelne Sonderklassen noch tiefere
Richtwerte für die Klassengrösse festzulegen – z. B. acht für die Abtei-
lungen A/C und B/C gemäss Sonderklassenreglement – weg. Für die
Abteilungen A/C und B/C gilt jedoch gemäss § 3 Abs. 1 lit. c ein gegen-
über den übrigen Sonderklassen reduzierter Richtwert von zwölf
Schülerinnen und Schüler. Zudem werden die beim Überschreiten der
Richtwerte zu treffenden Massnahmen stärker differenziert. So ist
eine Massnahme (Teilung der Klasse oder Errichten eines Entlastungs-
vikariats) bei Normalklassen erst zu ergreifen, wenn die Richtwerte
um mehr als drei Schülerinnen und Schüler überschritten wird. Bei
Sonderklassen liegt die Grenze beim Überschreiten der Richtzahl um
mehr als eine Schülerin oder einen Schüler.  

Mit der Änderung des Volksschulgesetzes vom 28. September 1997
wurde die bisherige Oberstufe (Sekundar-, Real- und Oberschule)
durch die Dreiteilige und die Gegliederte Sekundarschule abgelöst.
Die Richtzahlen für die Klassenbestände der Sekundar-, Real- und
Oberschule, die in § 10 Abs. 2 bis 4 der Volksschulverordnung geregelt
sind, wurden materiell unverändert für die Dreiteilige und Gegliederte
Sekundarschule übernommen (§ 10 a bis 10 c Volksschulverordnung).
Mit dem Schuljahr 2002/03 ist die Übergangsfrist für die Umstellung in
die neue Organisationsform abgelaufen, weshalb § 10 Abs. 2 bis 4 der
Volksschulverordnung aufzuheben ist. 

3.7.7.5 Schulleistungsgesetz (LS 412.32)
Stütz- und Fördermassnahmen 

Die Stütz- und Fördermassnahmen, der Deutschunterricht für
Fremdsprachige, die Mundartkurse für Fremdsprachige im Kindergar-
ten und der schulpsychologische Dienst werden zur Hauptsache von
den Gemeinden getragen. Die Gemeinden wenden jährlich rund
125 Mio. Franken für diesen Bereich auf. Der Kanton leistet an diese
Beträge der Gemeinden jährlich eine Summe von rund 21,5 Mio. Fran-
ken. Dieser Staatsbeitrag soll um rund 7,5 Mio. Franken vermindert
werden. Zum einen sollen die Staatsbeiträge an den schulpsychologi-
schen Dienst und die Mundartkurse für fremdsprachige Kinder im
Kindergarten abgeschafft werden, da es sich um Kleinstsubventionen
von je 0,8 Mio. Franken handelt (Änderung von § 1 Schulleistungsge-
setz und § 29 Schulleistungsverordnung [LS 412.321]). Zum andern
werden die für den Staatsbeitrag an die Gemeinden anrechenbaren
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Stütz- und Fördermassnahmen auf 12 Prozent des Volksschülerbestan-
des einer Gemeinde beschränkt (§ 1 lit. a Ziffer 3 Schulleistungsge-
setz). Von dieser Beschränkung der Staatsbeiträge ausgenommen wird
der Deutschunterricht für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler
(§ 12 lit. a Ziffer 4 Schulleistungsgesetz). Inwieweit sich die Staats-
beitragsreduktion bei den Gemeinden als zusätzliche Belastung aus-
wirken wird, ist nicht quantifizierbar, da die Kontingentierung der
Staatsbeiträge – angesichts der stetig steigenden Stütz- und Förder-
massnahmen – eine erwünschte Zurückhaltung bei der Anordnung
von derartigen Massnahmen durch die Gemeinden zur Folge haben
kann. Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung erfordert eine Anpas-
sung der §§ 24 und 29 der Schulleistungsverordnung.

3.7.7.6 Jugendhilfegesetz (LS 852.1)
Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuung

Die Gemeinden bevorschussen gemäss § 20 des Jugendhilfegeset-
zes die Unterhaltsbeiträge, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht
nicht nachkommen. Der Kanton richtet den Gemeinden einen Staats-
beitrag an die nicht einbringbaren Anteile bevorschusster Kinderali-
mente aus (§ 25 Jugendhilfegesetz). Gemäss § 26 a des Jugendhilfege-
setzes zahlen die Gemeinden den Eltern, die sich persönlich der Pflege
und Erziehung ihrer Kinder widmen wollen, dazu aber aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht in der Lage sind, Beiträge für die Kleinkinderbe-
treuung aus. An diese Beiträge richtet der Staat einen Staatsbeitrag
aus (§ 26 h Jugendhilfegesetz). Die Gemeinden wenden jährlich einen
Betrag von rund 48,8 Mio. Franken für die Alimentenbevorschussung
und Kleinkinderbetreuung auf. Der Kanton richtet an diese Kosten der
Gemeinden einen Staatsbeitrag von insgesamt rund 2,3 Mio. Franken
aus. Durch die Aufhebung der §§ 25 und 26 h entfallen diese Kleinsub-
ventionen. Als Folge dieser Gesetzesänderung werden die §§ 42 und
49 m der Verordnung zum Jugendhilfegesetz (LS 852.11) aufzuheben
sein.

3.7.7.7 Jugendhilfegesetz (LS 852.1)
Kommunale Leistungserbringer im Bereich Jugend-/Familienhilfe

§ 18 des Jugendhilfegesetzes regelt die Staatsbeiträge an diejenigen
Gemeinden, welche die Aufgaben eines Jugendsekretariats selber be-
sorgen. Dies trifft noch für die Städte Zürich, Winterthur und Wädens-
wil zu. Der Kanton richtet diesen drei Gemeinden für diese Aufgabe
jährlich einen Betrag von rund 6,3 Mio. Franken aus. Gemeinden, wel-
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che diese Aufgaben weiterhin in eigener Regie durchführen wollen,
sollen für deren Kosten selbst aufkommen. § 18 des Jugendhilfegeset-
zes ist daher aufzuheben. Als Folge davon werden die §§ 22, 22 a und
23 der Verordnung zum Jugendhilfegesetz (LS 852.11) aufzuheben
sein.

3.7.7.8 Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge (LS 
852.2), Schulleistungsgesetz (LS 412.32)
Stationäre/teilstationäre Angebote 

Die Kosten der stationären und teilstationären Platzierung von
Kindern und Jugendlichen und der Sonderschulung werden durch den
Bund, den Kanton, die Gemeinden und die Eltern getragen. Der Kan-
ton richtet an diese Institutionen Staatsbeiträge in Form von Kosten-
anteilen aus (§ 7 Abs. 1 und 2 Jugendheimgesetz und §§ 11 Abs. 1 und
13 Abs. 1 Schulleistungsgesetz). Die Staatsbeiträge des Kantons für die
Platzierung von Kindern und Jugendlichen sind in den letzten Jahren
trotz wiederholter Erhöhung der Versorgertaxen stetig angestiegen.
Mit der Änderung des Gesetzes über die Jugendheime und die Pflege-
kinderfürsorge und des Schulleistungsgesetzes sollen die Staatsaus-
gaben bei rund 41 Mio. Franken pro Jahr plafoniert werden. 

Der Grundsatz, dass auf diese Staatsbeiträge ein Anspruch besteht,
wird beibehalten. Damit der Kanton jedoch einen Gestaltungsspiel-
raum bei der Festlegung des Staatsbeitrages im Rahmen des Global-
budgets erhält, werden in § 7 Abs. 3 des Jugendheimgesetzes und in
§§ 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 3 des Schulleistungsgesetzes die Rechts-
grundlagen für eine Plafonierung geschaffen. Diese Gesetzesänderun-
gen ermöglichen, dass der Kanton seine Beiträge begrenzen kann und
die Höhe der staatlichen Beiträge nicht mehr ausschliesslich von den
Defiziten der Heime abhängig ist

Ferner ist in § 9 a des Jugendheimgesetzes der Begriff «Beteiligung
am Betriebsdefizit» durch «Beteiligung an den Kosten» zu ersetzen,
weil die interkantonalen Vereinbarungen im Bereich der stationären
Platzierungen vom System der Betriebsdefizitdeckung zum Fallpau-
schalensystem übergehen. 

In § 9 b des Jugendheimgesetzes ist der Begriff «Kostenanteil»
durch «Beiträge» zu ersetzen, da sich die Art des Staatsbeitrages aus
den entsprechenden interkantonalen Vereinbarungen ergibt. 

Als Folge dieser Gesetzesänderungen werden die §§ 13 bis 19 der
Verordnung über die Jugendheime (LS 852.21) sowie § 26 der
Schulleistungsverordnung (LS 412.321) anzupassen sein. Durch die
Plafonierung der Staatsbeiträge ergibt sich für den Kanton eine
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Ersparnis von 5,5 Mio. Franken und für die Gemeinden eine entspre-
chende Mehrbelastung. 

3.7.7.9 Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz (LS 413.31)
Berufsberatung für Erwachsene

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 19. April 1978 sah
die Unentgeltlichkeit der Leistungen der öffentlichen Berufsberatung
vor. Das neue Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002, dessen Inkraft-
setzung auf den 1. Januar 2004 geplant ist, sieht diese Unentgeltlichkeit
nicht mehr vor. Die Kantone können daher neu Gebühren für die
Leistungen der Berufsberatung verlangen. Eine entsprechende
Rechtsgrundlage soll in § 9 des EG zum Berufsbildungsgesetz geschaf-
fen werden. Weiterhin unentgeltlich bleiben die Leistungen der Be-
rufsberatung für die Minderjährigen und jungen Erwachsenen bis zum
vollendeten 20. Altersjahr. Dies bedeutet, dass in der Regel für die In-
anspruchnahme der Berufsberatung bis zum Abschluss der ersten Be-
rufsausbildung oder bis zur absolvierten Maturität und getroffener
Studienwahl keine Gebühren erhoben werden. Ebenfalls unentgeltlich
bleibt die Benutzung der Berufsinformationszentren. 

3.7.8 Baudirektion

3.7.8.1 Allgemeines

Da auch der Aufwand der Baudirektion zu einem grossen Teil aus
Personalkosten besteht, müssen die Einsparungen zu wesentlichen
Teilen über einen Stellenabbau erreicht werden. Der sich daraus sowie
durch die zusätzlichen Einsparungen bei den Sachkosten ergebende
Leistungsabbau betrifft insbesondere den Hochbau, die Bereiche
Denkmalpflege und Archäologie, den Bereich Umwelt (z. B. Natur-
schutz, Landschaftsschutz, Gewässerunterhalt, Hochwasserschutz,
Revitalisierungen, Vollzug Umweltrecht), die weitere Durchführung
der vollnumerischen Vermessung sowie die internen Dienste (z. B. In-
formatik, Kommunikation, Stabsfunktionen). Im Weiteren wird – zu-
lasten des Tiefbaus – auf die Einlage allgemeiner Staatsmittel in den
Strassenfonds im Umfang von durchschnittlich rund 12 Mio. Franken
pro Jahr verzichtet (von der Kürzung ausgenommen ist die Abgeltung
der durch den Bau der Glatttalbahn strassenseitig verursachten Kos-
ten). Zudem wird der Bereich Verkehrstechnik der Kantonspolizei
neu dem Strassenfonds belastet (rund 4 Mio. Franken). 
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3.7.8.2 Planungs- und Baugesetz (LS 700.1)
Sachverständigen-Kommissionen

Gemäss § 216 PBG bestellt der Regierungsrat Sachverständigen-
Kommissionen, welche die kantonale Verwaltung sowie die Gemein-
den in Fragen des Natur- und Heimatschutzes unentgeltlich beraten.
Gestützt auf diese Bestimmung schuf der Regierungsrat die Natur-
und Heimatschutzkommission (NHK), die Denkmalpflegekommis-
sion (KDK) und die Archäologiekommission (AK). Diese Kommissio-
nen sind mehrheitlich aus Fachleuten ausserhalb der Verwaltung
zusammengesetzt, und es werden ihnen alle Fragen von überkommu-
naler Bedeutung übertragen. Die Kommissionen können auch von sich
aus tätig werden und Empfehlungen zuhanden der zuständigen Behör-
den abgeben. Im Weiteren stehen die Kommissionen den Gemeinden
beratend zur Verfügung, insbesondere für die Beurteilung von Bau-
vorhaben bezüglich den Anforderungen an die Einordnung und Ge-
staltung von Bauten und Anlagen sowie für die Abklärung von Schutz-
massnahmen. 

Mit dem finanzpolitisch erforderlichen Leistungsabbau und der da-
mit einhergehenden Aufhebung der Kommissionen sowie des zugehö-
rigen Sekretariats werden jährliche Aufwendungen von bis zu
Fr. 300 000 eingespart. Die Aufhebung der Kommissionen hat zur
Folge, dass in Zukunft auf die unentgeltlichen verwaltungsexternen
Begutachtungen in den Bereichen Natur-, Landschafts- und Ortsbild-
schutz sowie Denkmalpflege und Archäologie verzichtet werden muss,
was zu Qualitätseinbussen bei den Entscheidungsgrundlagen für die
Behörden von Kanton und Gemeinden führen kann. Falls in einzelnen
Fällen weiterhin Begutachtungen erforderlich sind, müssen diese von
den Gemeinden und den kantonalen Stellen auf eigene Kosten in Auf-
trag gegeben werden. 

3.7.8.3 Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den Natur- 
und Heimatschutz und für Erholungsgebiete (LS 702.21)

Mit diesem Erlass wurde 1974 die gesetzliche Grundlage für den
Natur- und Heimatschutzfonds geschaffen. Mit den Mitteln des Fonds
werden Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung, Erschliessung, Gestal-
tung oder Pflege von schützenswerten Landschaften und Ortsbildern,
von Natur- und Kulturobjekten sowie von Erholungsgebieten finan-
ziert. Die Mittel des Fonds werden für die Realisierung von Natur-
schutzmassnahmen (Arten- und Biotopschutzprogramme), für den
Kauf, die Gestaltung, die Pflege und den Unterhalt von Schutzobjek-
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ten, für die Entschädigungen für enteignungsähnliche Eigentumsbe-
schränkungen, für Staatsbeiträge an Schutzobjekte, für Abklärungen
im Zusammenhang mit Schutz- und Pflegemassnahmen sowie für die
Planung und Erstellung von Erholungsgebieten und -anlagen verwen-
det. Bis 1997 waren hiefür von Gesetzes wegen mindestens 10 Mio.
Franken, seither sind mindestens 20 Mio. Franken jährlich mit dem
Voranschlag dem Fonds zuzuweisen. Seit rund zehn Jahren betragen
die Aufwendungen für die genannten Zwecke jeweils etwa 22 bis 24
Mio. Franken pro Jahr. Der Fonds ist seit 1992 verschuldet; per Ende
2002 betrugen die Fondsschulden 21,9 Mio. Franken.

Das Sanierungsprogramm 04 sieht beim Natur- und Heimatschutz-
fonds Einsparungen in der Höhe von 4,32 Mio. Franken vor. Diese ver-
teilen sich im Einzelnen per 2007 wie folgt: 
Naturschutz: 2,92 Mio. (Massnahme Nrn. 283 und 179)
Archäologie: 0,70 Mio. (Massnahme Nr. 265)
Denkmalschutz: 0,15 Mio. (Massnahme Nr. 263)
Ortsbild- und
Landschaftsschutz: 0,15 Mio. (Massnahme Nr. 267)
Liegenschaftenunterhalt: 0,40 Mio. (Massnahme Nr. 256)

Da als Bezugspunkt die Einlage gemäss KEF 2004–2007 (ohne Sa-
nierungsprogramm) massgebend ist, muss die minimale Fonds-Einlage
in § 3 des Gesetzes von 20 auf 18 Mio. Franken herabgesetzt werden. 

Die Kürzung der Fonds-Einlage hat verschiedene mehr oder
weniger schwerwiegende Auswirkungen. Die Subventions-Kürzungen
beim Landschafts- und Ortsbildschutz betragen dabei rund 30%.
Davon sind im Ortbildschutz auch die Gemeinden betroffen, die in
Zukunft mehr Eigenleistungen erbringen müssen.

3.7.8.4 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (LS 711.1)

Seit 1975 leistet der Kanton den Gemeinden gemäss § 46 des EG
GschG Staatsbeiträge an die Erstellung ihrer Anlagen sowie an Mass-
nahmen im Bereich Gewässerschutz. Einerseits handelt es sich dabei
um nach Finanzkraftindex abgestufte Kostenanteile, auf welche die
Gemeinden einen Rechtsanspruch haben, anderseits um Subventio-
nen für besondere Fälle, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Zur Entlastung des Staatshaushaltes sind die Kostenanteile an An-
lagen und Massnahmen zur zweckmässigen Ableitung und Reinigung
der Abwässer aufzuheben (Massnahme Nr. 274). Damit können in der
Investitionsrechnung ab 2005 8 Mio. Franken eingespart werden. 

Bereits 1992 wurden im Rahmen von Sparmassnahmen des Regie-
rungsrates die Kostenanteile auf das gesetzliche Minimum herabge-



45

setzt (Änderung der Gewässerschutzverordnung vom 21. Okt. 1992;
OS 52, 284). Zurzeit betragen die Beitragsansätze für 120 Gemeinden
5%, für die restlichen 51 Gemeinden 10–45%. Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass Beitragsansätze erst ab 20% stimulierend auf Investiti-
onsentscheide der Gemeinden wirken, was heute noch für 26 Gemein-
den gilt. Es ist somit davon auszugehen, dass die gemäss geltender
Rechtslage auszurichtenden Staatsbeiträge beim Gewässerschutz ins-
gesamt keine nennenswerte Steuerungwirkung entfalten können. 

Einen wesentlich grösseren Einfluss üben demgegenüber die Bera-
tungstätigkeit des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft
(AWEL) bei der Planung, Ausführung und Inbetriebnahme der kom-
munalen Abwasseranlagen sowie das kantonale Bewilligungsverfah-
ren aus. 

Die Neufassung von § 46 EG GSchG sieht daher keine Kostenan-
teile mehr vor. Hingegen wird die Möglichkeit beibehalten, Gewässer-
schutzmassnahmen der Gemeinden und Dritter, an denen ein gewich-
tiges öffentliches Interesse besteht, finanziell zu unterstützen.
Subventionen an Gewässerschutzanlagen können namentlich dann ge-
währt werden, wenn:
– hochrangige Rechtsgüter (z. B. öffentliche Gesundheit, Entsor-

gungssicherheit, Umweltqualität) gefährdet sind;
– in einer Region aus politischen oder finanziellen Gründen keine

Trägerschaft für notwendige Anlagen zu finden ist; hier muss der
Kanton die Vorabklärungen, Realisierungsstudien usw. vorfinan-
zieren können, bevor eine geeignete Trägerschaft bereit ist, die An-
lagen zu erstellen und zu betreiben;

– sich eine staatliche Förderung beim Einsatz neuer Technologien
aufdrängt, die finanziell ein grosses Risiko darstellen können und
bei denen sich kein privates Engagement finden lässt;

– trotz Finanzausgleich in einzelnen Gemeinden die Gebühren einen
tragbaren Höchstbetrag überschreiten würden. Eine kleine
Gruppe von finanzschwachen Gemeinden sieht sich nicht in der
Lage, ihr Kanalisationsnetz auf Dauer mittels tragbaren Gebühren
zu erhalten und zu erneuern. 
Derzeit betragen die bereits mit Beitragszusicherungen an Abwas-

seranlagen eingegangenen Verpflichtungen des Kantons insgesamt
rund 42 Mio. Franken. Trotz Gesetzesänderung müssen diese Verbind-
lichkeiten des Kantons gegenüber den Gemeinden innert eines ange-
messenen Zeitraums getilgt werden. Es ist vorgesehen, in den nächsten
Jahren in anderen Umweltschutzbereichen Investitionsentscheide hin-
auszuzögern, so weit dies sachlich vertretbar ist. Das Sanierungspro-
gramm 04 wird dennoch zu Verzögerungen bei der Ausrichtung der
zugesicherten Staatsbeiträge führen. Die für die Zusicherung und Aus-
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richtung der Staatsbeiträge bestehende Stelle beim AWEL ist bis zum
Abschluss der Beitragsabrechnungen weiterhin erforderlich.

Der Wegfall der staatlichen Förderung im Umfang von 8 Mio.
Franken pro Jahr wird bei einzelnen Gemeinden zu deutlichen Gebüh-
renerhöhungen führen. Bei den meisten Gemeinden dürften die Aus-
wirkungen auf die Abwassergebühren jedoch gering sein. Im kantona-
len Durchschnitt ist für Haushalte mit Mehrkosten in der
Grössenordnung von 4 Franken pro Einwohner und Jahr zu rechnen;
auf den Mengenpreis bezogen dürfte dies zu einer Erhöhung von
durchschnittlich rund 5 Rappen pro Kubikmeter Abwasser führen.

Die Ergänzung von § 15 EG GSchG mit einem Abs. 5 ist erforder-
lich, weil die bisher in § 46 geregelte Zuständigkeit des AWEL für Pro-
jektgenehmigungen weiterhin bestehen bleiben muss. Art. 7 des eidge-
nössischen Gewässerschutzgesetzes (GSchG, SR 814.20) schreibt für
jede Einleitung von Wasser in ein Oberflächengewässer eine kanto-
nale Bewilligung vor. Mit der beantragten Ergänzung werden künftig
nur noch die wesentlichen Vorhaben der kantonalen Bewilligungs-
pflicht unterstellt. 

Der beantragte § 46, der sich an die bewährte Regelung im Abfall-
gesetz (LS 712.1, § 26) anlehnt, steht im Einklang mit dem vom Bund
vorgeschriebenen Verursacherprinzip (Art. 3 a und Art. 60 a GSchG).
Es ist zulässig, in gewissen Fällen Subventionen vorzusehen, wenn kos-
tendeckende und verursachergerechte Abgaben die umweltverträgli-
che Entsorgung des Abwassers gefährden würden. 

Die §§ 47 bis 50 können ersatzlos aufgehoben werden. Damit ent-
fällt insbesondere der Rechtsanspruch der Gemeinden auf Staatsbei-
träge an die Errichtung und an den Betrieb von Anlagen zur Sied-
lungsentwässerung und Abwasserreinigung. § 47 Abs. 3 kann auch
deshalb aufgehoben werden, weil Bundesbeiträge schon seit einiger
Zeit nicht mehr ausgerichtet werden.

§ 51 muss angepasst werden, da öffentlich erklärte private Abwas-
serreinigungsanlagen künftig keine Kostenanteile mehr erhalten sol-
len. Die Möglichkeit zur Öffentlicherklärung solcher Anlagen soll je-
doch weiterhin bestehen bleiben. 

Da mit der Änderung von § 15 die neue Amtsbezeichnung einge-
führt wird, ist es notwendig, auch in den übrigen Bestimmungen des
EG GSchG die entsprechende Bezeichnung zu verwenden. Die Über-
gangsbestimmung soll klarstellen, bis zu welchem Zeitpunkt die Gesu-
che um Staatsbeitragsgesuche noch nach bisherigem Recht behandelt
werden.

Nach der Beschlussfassung zur Änderung des EG GSchG wird der
Regierungsrat die noch erforderliche Änderung der Verordnung über
den Gewässerschutz (LS 711.11) vornehmen.
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4. Rechtliche Aspekte der Ausgabenbremse 

Rechtsgrundlagen der Ausgabenbremse sind die Art. 31 Ziffer 1
und 6 sowie Art. 31 a Kantonsverfassung, § 6 Abs. 2 und § 21 Finanz-
haushaltsgesetz und § 2 Abs. 2 Steuergesetz. Nach Art. 31 a Kantons-
verfassung beschliesst der Kantonsrat innert sechs Monaten über An-
träge des Regierungsrates, welche dem mittelfristigen Ausgleich der
Laufenden Rechnung des Staatshaushaltes dienen. Er ist an den Ge-
samtbetrag der mit den Anträgen erzielbaren Verbesserungen gebun-
den. 

Die finanziellen Auswirkungen aller Sanierungsmassnahmen wer-
den im Voranschlag 2004 bzw. im KEF 2004–2007 eingestellt. Das gilt
auch für Sanierungsmassnahmen, zu deren Umsetzung gesetzliche Än-
derungen notwendig sind, und zwar sowohl für diejenigen, die mit die-
ser Vorlage beantragt werden, als auch für diejenigen, die dem Kan-
tonsrat erst zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden können.
Die Zuständigkeit für die Mehrzahl der im Rahmen des Sanierungs-
programmes 04 ausgearbeiteten Massnahmen (rund zwei Drittel) liegt
allerdings beim Regierungsrat. 

Die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden
Rechnung ist weder in der Verfassung noch im Finanzhaushaltsgesetz
eindeutig geregelt. Mit der Vorlage 3645 vom 13. Mai 1998 wurde dar-
auf hingewiesen, dass nur der Saldo der kumulierten Aufwand- und
Ertragsüberschüsse der vergangenen acht Jahre eindeutig zeige, ob der
mittelfristige Ausgleich erreicht werde. Werde hingegen der mittelfris-
tige Ausgleich der Laufenden Rechnung nicht auf der Grundlage der
vergangenen acht Jahre, sondern drei vergangener des laufenden und
vier zukünftiger Jahre berechnet, so sei die Berechnung mit einer pla-
nerischen Unsicherheit behaftet. § 6 Abs. 1 Finanzhaushaltsgesetz
spricht deshalb von «Gefährdung» des mittelfristigen Ausgleichs der
Laufenden Rechnung als Voraussetzung für Massnahmenvorschläge
des Regierungsrates. Diese Gefährdung lässt sich aber nicht anders als
in der Finanzplanung feststellen. Im Übrigen wäre die rein vergangen-
heitsbezogene Steuerung des Staatshaushaltes finanzpolitisch nicht
vertretbar.

Zentrale Frage der Ausgabenbremse ist, was unter der Bindung des
Kantonsrates an den Gesamtbetrag der mit den Anträgen erzielbaren
Verbesserungen zu verstehen ist. Da das Gesetz von «Massnahmen be-
antragen» spricht, kann sich die Summenbindung nur auf diejenigen
Massnahmen beziehen, die vom Kantonsrat zu beschliessen sind, d. h.
auf die Gesetzesanträge, die Anträge zu genehmigungspflichtigen Ver-
ordnungen, zu Kreditbeschlüssen und zum Steuerfuss, nicht aber auf
diejenigen Massnahmen, die der Regierungsrat in eigener Kompetenz
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beschliesst. Die Summenbindung kann sich allein schon aus Gründen
der Praktikabilität nur auf diejenigen Anträge beziehen, die dem Kan-
tonsrat mit dieser Vorlage zu gemeinsamer Entscheidung vorgelegt
werden.

Nicht alle gesetzlichen Änderungen, die zur Umsetzung der Sanie-
rungsmassnahmen notwendig sind, können jedoch dem Kantonsrat be-
reits jetzt beantragt werden. Das hat verschiedene Ursachen. Im Fall
der Revision des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs wird eine
Sanierungsmassnahme im Rahmen eines laufenden Reformprojektes
umgesetzt und folgt somit notwendigerweise dem entsprechenden Ter-
minplan und Verfahren. Bei anderen Sanierungsmassnahmen ist es so,
dass sie im Rahmen eines Projektes, in dem noch konzeptionelle Ar-
beit zu leisten ist (z. B. Umweltschutzbereich), umgesetzt werden und
dass zunächst die Projektergebnisse vorliegen müssen, bevor ab-
schliessend beurteilt werden kann, ob eine Änderung gesetzlicher
Grundlagen notwendig ist. Im Fall der Querschnittmassnahme Dienst-
altersgeschenke muss die zustimmungspflichtige Personalverordnung
geändert werden, wobei die Einsparungen erst ab dem Jahr 2006 vor-
gesehen sind.

Soweit es sich um referendumspflichtige Beschlüsse handelt (Ge-
setzesänderungen und Kreditbeschluss), ist von einer Gesamtvorlage
auszugehen, die nicht aufgeteilt werden kann und gegen die nur als
Ganzes das Referendum ergriffen werden kann. Nur diese Betrach-
tungsweise wird Sinn und Zweck der Ausgabenbremse gerecht, mit ei-
nem Gesamtpaket den Staatshaushalt zu sanieren. Da alle Massnah-
men auf Grund der gleichen verfassungsmässigen bzw. gesetzlichen
Grundlage dazu dienen, den Staatshaushalt zu sanieren, wird auch der
Grundsatz der Einheit der Materie gewahrt. Es wurde denn auch dar-
auf geachtet, nur Gesetzesänderungen zu beantragen, die im Zusam-
menhang mit der Sanierung stehen, und auf andere, u. U. wünschbare
weitere Anpassungen wurde verzichtet.

Die über die Jahre 2004–2007 kumulierte Saldoverbesserung der
Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates beträgt 346 Mio.
Franken. Darin enthalten sind die Saldoverbesserungen der folgenden
Massnahmen: San04.143, 145, 169, 170, 174, 176, 182, 183, 198, 204, 216,
217, 244, 245, 246, 247, 252, 256, 263, 265, 267, 257, 274, 280. Die obigen
Ausführungen zur Bindung des Kantonsrates an den Gesamtbetrag
der mit den Anträgen erzielbaren Verbesserungen bezieht sich auf
diese Summe von 346 Mio. Franken zuzüglich des mit der Steuerfuss-
erhöhung sich ergebenden Mehrertrages von 279 Mio. Franken.
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5. Abschreibung eines parlamentarischen Vorstosses

Der Kantonsrat hat dem Regierungsrat am 1. Juli 2002 folgendes
von Kantonsrätin Gabriela Winkler, Oberglatt, sowie den Kantonsrä-
ten Balz Hösly, Zürich, und Gaston Guex, Zumikon, am 28. Januar
2002 eingereichte Postulat (KR-Nr. 37/2002) zur Berichterstattung und
Antragstellung überwiesen:

Der Regierungsrat wird eingeladen, raschestmöglich das Potenzial
an Dienstleistungen und Tätigkeiten der kantonalen Verwaltung, wel-
ches an privatwirtschaftliche Träger ausgelagert werden kann, durch
einen Experten abklären zu lassen sowie dem Kantonsrat Bericht zu
erstatten, wie die Resultate dieser Untersuchung umgesetzt und in den
Budgetprozess 2003 respektive den KEF aufgenommen werden sollen. 

Im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Sanierungspro-
gramms wurden auch die Möglichkeiten geprüft, weitere bisher vom
Kanton erbrachte Leistungen an private Leistungserbringer zu über-
tragen. Dabei zeigte sich, dass die diesbezüglichen Möglichkeiten aus-
geschöpft sind bzw. dass Outcourcing nicht zu kostengünstigeren Lö-
sungen führt. Das Postulat kann daher als erledigt abgeschrieben
werden.

6. Gesamtwürdigung der Sanierungsmassnahmen

Die Sanierungsmassnahmen stellen insgesamt ein ausgewogenes
Paket dar. Die Laufende Rechnung wird kumuliert über die Jahre
2004–2007 um rund 2,5 Mrd. Franken entlastet. Davon entfallen rund
1,7 Mrd. Franken auf die Aufwand- und rund 800 Mio. Franken auf die
Ertragseite. Eine Sanierung lediglich auf der Aufwandseite wäre mit
nicht verantwortbaren Einschnitten in die staatlichen Leistungen ver-
bunden. Deswegen werden auf der Ertragseite flankierende Massnah-
men getroffen, die aus der beantragten Steuererhöhung, der Sistierung
geplanter und bereits beschlossener sowie der Verschiebung beschlos-
sener Steuererleichterungen bestehen. Im gegenwärtigen wirtschaftli-
chen Umfeld könnten von weiteren Steuererleichterungen zwar
durchaus positive Impulse für die Konjunktur ausgehen, weitere Ein-
nahmenausfälle ohne entsprechende zusätzliche Sparmassnahmen wä-
ren aber finanzpolitisch nicht vertretbar. 

Die Querschnittmassnahmen Personal sind angesichts der finanzi-
ellen Lage des Kantons vertretbare Massnahmen, die auch in den Jah-
ren 2004–2007 einen Lohnzuwachs ermöglichen. Auch bei den redu-
zierten Vorgaben für den Lohnzuwachs in den Jahren 2004–2007 wird
es möglich sein, den Leistungsträgern in der kantonalen Verwaltung
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eine ausreichende Lohnperspektive zu bieten. Zusätzlich wird das Per-
sonal durch die Anpassung des Systems der Dienstaltersgeschenke mit
einem Sanierungspotenzial von 10 Mio. Franken belastet. Diese Mass-
nahme sollte angesichts des heute bestehenden grosszügigen Systems
von Dienstaltersgeschenken ohne grössere negative Auswirkungen auf
die Personalpolitik des Kantons umgesetzt werden können. Die übri-
gen Querschnittmassnahmen in den Bereichen Liegenschaften, Infor-
matik, Rechnungswesen und Personalverwaltung sind weitgehend als
Massnahmen zu betrachten, aus denen Effizienzgewinne ohne Leis-
tungseinbussen resultieren. 

Im Zentrum der Bemühungen um die Sanierung des Staatshaus-
haltes stehen die 144 Einzelmassnahmen, nach deren Umsetzung die
Laufende Rechnung ab dem Jahr 2007 um jährlich knapp 500 Mio.
Franken entlastet wird. Das entspricht rund 4,3% des Aufwandes der
Laufenden Rechnung. Die in etwa gleichmässige Verteilung der Ein-
sparungen auf die Direktionen bringt zum Ausdruck, dass bei der Er-
arbeitung der Sanierungsmassnahmen kaum Sachgebiete ausgenom-
men wurden.

Insgesamt wird der mittelfristige Ausgleich um rund 100 Mio. Fran-
ken verfehlt, wobei der geringere Steuerausfall auf Grund der Bei-
behaltung der obersten Progressionsstufe bereits berücksichtigt ist.
Dieses Ergebnis ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Quer-
schnittmassnahme Personal rund 80 Mio. Franken weniger Einsparun-
gen ergeben hat als geplant, anderseits, dass sich der KEF ohne Sanie-
rungsprogramm seit dem für das Sanierungsprogramm massgeblichen
KEF vom 11. September 2002 verschlechtert hat. Der Regierungsrat
wird prüfen, ob und wann weitere Massnahmen getroffen werden
sollen.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Huber Husi
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Anhang I

921.11
Kantonale Waldverordnung
(Änderung)
(vom 17. September 2003)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998  wird
wie folgt geändert:

§§ 14 und 15 werden aufgehoben.

II. Diese Änderung tritt nur in Kraft, wenn die mit dem Gesetz
über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanie-
rungsprogramm 04) beantragte Änderung des Waldgesetzes in Kraft
tritt.

III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Huber Husi
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412.111
Volksschulverordnung
(Änderung)
(vom 17. September 2003)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Volksschulverordnung vom 31. März 1900 wird wie folgt
geändert:

§ 3. An der Primarschule gelten für die Klassenbestände folgende
Schülerzahlen als Richtwerte:
a) 25 an einklassigen Abteilungen;
b) 21 an mehrklassigen Abteilungen;
c) 12 an Sonderklassen-Abteilungen A/C und B/C;
d) 14 an den übrigen Sonderklassen-Abteilungen.

Wird die Abteilungsgrösse überschritten, kann die Gemeinde-
schulpflege im Rahmen der bewilligten Vollzeiteinheiten ein Entlas-
tungsvikariat einrichten.

Wird die Abteilungsgrösse voraussichtlich während längerer Zeit
um mehr als drei Schüler überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein
Entlastungsvikariat einzurichten. 

Wird die Abteilungsgrösse an Sonderklassen voraussichtlich wäh-
rend längerer Zeit überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein Ent-
lastungsvikariat einzurichten.

§ 10 Abs. 2–4 werden aufgehoben.

§ 10 d. Wird die Abteilungsgrösse überschritten, kann die Ge-
meindeschulpflege im Rahmen der bewilligten Vollzeiteinheiten ein
Entlastungsvikariat einrichten.

Wird die Abteilungsgrösse voraussichtlich während längerer Zeit
um mehr als drei Schüler überschritten, ist die Klasse zu teilen oder ein
Entlastungsvikariat einzurichten.
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II. Diese Änderung tritt nur in Kraft, wenn die mit dem Gesetz
über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanie-
rungsprogramm 04) beantragte Änderung des Lehrerpersonalgesetzes
in Kraft tritt.

III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Huber Husi



Anhang II

Massnahmenkatalog



Auswertungen



Auswertung nach Direktionen: Rekapitulation

Direktion Amt Massnahme P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

laufende Rechnung, Saldo laufende Rechnung, Aufwand

ja

-0.18 -0.61 -0.61 -0.61 -0.18 -0.61 -0.61 -0.613 Massnahme(n) der SK Total in Mio. Fr.SK

-4.19 -6.12 -38.79 -41.04 -4.14 -6.21 -38.88 -41.1313 Massnahme(n) der JI Total in Mio. Fr.JI

-5.00 -59.30 -67.30 -69.30 -5.00 -51.60 -62.20 -64.2014 Massnahme(n) der DS Total in Mio. Fr.DS

-17.00 -48.79 -76.04 -76.04 3.00 -8.79 -16.04 -16.047 Massnahme(n) der FD Total in Mio. Fr.FD

-13.15 -25.69 -32.49 -35.85 -14.32 -27.31 -34.37 -37.7331 Massnahme(n) der VD Total in Mio. Fr.VD

-30.10 -70.40 -92.15 -93.80 -29.37 -65.80 -88.70 -91.6011 Massnahme(n) der GD Total in Mio. Fr.GD

-58.35 -125.90 -140.92 -141.75 -61.65 -140.10 -165.42 -172.6535 Massnahme(n) der BI Total in Mio. Fr.BI

-16.03 -28.16 -33.32 -35.28 -16.55 -32.13 -37.50 -39.3531 Massnahme(n) der BD Total in Mio. Fr.BD

-144.00 -364.97 -481.61 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Total ja

-144.00 -481.61-364.97 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahmen Total in Mio. Fr.
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P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

Auswirkungen Personal-
bestand, geplant

Auswirkungen Personal-
bestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen
auf die Gemeinden

Investitionsrechnung

0.00 0.00 0.00 0.00 -2.60 -6.60 -6.60 -6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -17.50 -19.50 -21.50 -21.50 0.25 0.33 30.33 30.33 0.30 0.00 -0.30 0.00

0.00 0.00 -2.00 -2.00 0.00 -11.00 -47.00 -57.00 0.00 -14.25 -14.25 -14.25 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 -48.00 -98.00 -98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.50 10.00 10.00

-7.40 -9.40 -9.40 -9.40 -3.00 -17.50 -22.50 -25.50 0.25 -0.51 -3.01 -3.01 -3.33 -4.14 -5.63 -7.13

0.00 0.00 0.00 0.00 -66.00 -137.50 -207.50 -222.50 -6.43 6.80 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00

-12.00 -25.00 -50.00 -50.00 -172.00 -457.00 -628.00 -724.00 9.80 -1.60 -11.60 -18.30 0.00 0.00 0.00 0.00

-7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -25.00 -56.00 -80.00 -83.00 0.40 8.55 8.75 8.75 -19.20 -27.20 -27.20 -27.10

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

1 von  1



Auswertung Politikfelder: Rekapitulation

Politikfeld P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

laufende Rechnung, Saldo laufende Rechnung, Aufwand

ja

-40.75 -108.47 -122.98 -123.48 -44.15 -124.61 -149.42 -156.3234 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Bildung

0.00 0.00 -30.60 -30.60 0.00 0.00 -30.60 -30.603 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Diverses

-29.60 -69.90 -91.65 -93.30 -28.87 -65.30 -88.20 -91.1010 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Gesundheit

-3.25 -4.76 -7.38 -7.72 -3.36 -5.05 -7.84 -8.187 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Kultur

-0.40 -1.34 -5.22 -5.50 -0.50 -1.54 -5.62 -5.905 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Landwirtschaft

-6.98 -20.64 -28.34 -31.79 -7.18 -13.36 -23.66 -27.1111 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Sicherheit

-16.10 -58.90 -59.10 -59.90 -16.10 -58.90 -59.10 -59.9011 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Soziales

-4.69 -8.83 -10.87 -12.35 -5.80 -9.94 -12.05 -13.5316 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Umwelt

-16.84 -22.14 -24.92 -27.92 -16.70 -22.00 -24.78 -27.788 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Verkehr

-25.39 -70.00 -100.55 -101.10 -5.55 -31.85 -42.44 -42.8840 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Zentralverwaltung

-144.00 -364.97 -481.61 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Total ja

-144.00 -481.61-364.97 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahmen Total in Mio. Fr.

19.09.03 12:00:08 / MM Seite 1



P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

Auswirkungen Personal-
bestand, geplant

Auswirkungen Personal-
bestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen
auf die Gemeinden

Investitionsrechnung

-12.00 -27.00 -52.00 -52.00 -162.00 -447.70 -613.70 -704.70 -4.30 -17.20 -27.20 -33.90 0.00 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -66.00 -137.50 -207.50 -222.50 -6.43 6.80 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -7.00 -13.00 -15.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 0.00 0.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 -2.00 -2.00 -17.00 -29.00 -63.00 -73.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.30 0.00 0.00 0.00

-1.40 -1.40 -1.40 -1.40 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 15.60 -0.65 -0.65 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00

-5.50 -5.50 -5.50 -5.50 -13.00 -18.80 -21.80 -22.80 0.25 10.14 10.34 10.34 -2.00 -10.00 -10.00 -10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 -2.50 -1.50 -4.00 -6.50 -6.50 -0.83 -1.44 -2.93 -4.43

-5.50 -5.50 -5.50 -5.50 2.90 -112.10 -184.60 -190.60 0.25 1.83 1.83 1.83 -12.70 -10.20 -8.00 -7.60

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

1 von  1



Auswertung Entscheidungskompetenzen: Rekapitulation

Entscheidungskompetenz P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

laufende Rechnung, Saldo laufende Rechnung, Aufwand

ja

-7.60 -21.10 -23.70 -24.50 -9.60 -27.00 -29.90 -30.405 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Bildungsrat

-19.75 -103.94 -145.42 -150.63 -21.66 -102.33 -154.38 -166.2930 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Kantonsrat

-116.65 -239.93 -312.49 -318.53 -96.95 -203.22 -259.43 -266.61110 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Regierungsrat

-144.00 -364.97 -481.61 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahme(n) Total in Mio. Fr.Total ja

-144.00 -481.61-364.97 -493.66 -128.21 -332.55 -443.71 -463.30145 Massnahmen Total in Mio. Fr.

19.09.03 11:41:33 / MM Seite 1



P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07 P04 P05 P06 P07

Auswirkungen Personal-
bestand, geplant

Auswirkungen Personal-
bestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen
auf die Gemeinden

Investitionsrechnung

0.00 0.00 0.00 0.00 -64.00 -177.00 -177.00 -177.00 -2.00 -5.90 -5.90 -5.90 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -42.00 -186.00 -327.00 -410.00 11.20 24.44 44.44 37.74 -0.44 -8.43 -8.92 -9.42

-24.90 -39.90 -66.90 -66.90 -151.10 -390.10 -607.10 -651.10 -4.93 -19.22 -26.72 -26.72 -16.79 -15.41 -14.21 -14.81

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

-26.90 -41.90 -68.90 -68.90 -257.10 -753.10 -1'111.10 -1'238.10 4.27 -0.68 11.82 5.12 -17.23 -23.84 -23.13 -24.23

1 von  1



Massnahmen
Staatskanzlei



Kurzbeschreibung der Leistung

Postdienst für kantonale Dienststellen in der Stadt Zürich.

RE00

1.98

RE01

2.41

RE02

2.20

VA03

2.13

P04

2.22

0.09 1.10 0.05 0.30 0.42

-1.90 -1.31 -2.15 -1.83 -1.80

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0

Massnahme

Zusammenlegung und Auslagerung der kantonalen Dienste

Zusammenlegung aller acht kantonalen Postdienste in der Stadt Zürich. Auslagerung der Postdienstleistungen (mit 
Ausnahme der hausinternen Feinverteilung) an einen externen Anbieter. Die Dienststellen vereinbaren künftig mit diesem 
Anbieter Art und Umfang der Postdienstleistungen und bezahlen diese nach Aufwand.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.15

P05

-0.30

P06

-0.30

P07

-0.30

-0.15 -0.30 -0.30 -0.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-2.0 -4.0 -4.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Spareffekt kann nur erreicht werden, wenn die vollständige Zusammenfassung des gesamten Postverkehrs der kantonalen 
Verwaltung in der Stadt Zürich gelingt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

20 SK

2000.04 Postdienst

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.101

Staatskanzlei

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Bearbeitung von Rekursen

RE00

2.98

RE01

2.99

RE02

3.77

VA03

2.98

P04

3.10

0.50 0.52 0.50 0.50 0.63

-2.48 -2.47 -3.27 -2.48 -2.47

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.5 15.5 17.5 17.5 17.5

Massnahme

Effizienzsteigerung/Leistungsreduktion

Die Erledigungszahlen bei der Rekursabteilung sollen erhöht werden und nach Abbau des Pendenzenberges die notwendig 
gewordene Stellenerhöhung teilweise rückgängig gemacht werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.25

P06

-0.25

P07

-0.25

0.00 -0.25 -0.25 -0.25

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -2.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

20 SK

2000.05 Rekursabteilung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.102

Staatskanzlei

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Weibeldienst und Organisation von Veranstaltungen des Regierungsrates.

RE00

0.00

RE01

0.33

RE02

0.44

VA03

1.68

P04

1.75

0.00 0.00 0.00 0.82 1.14

0.00 -0.33 -0.44 -0.86 -0.60

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.8 4.8 5.3 5.3 5.3

Massnahme

Reduktion Personal um 0,6 Stellen

Abbau von 60 Stellenprozenten im Bereich der Organisation von Veranstaltungen

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.03

P05

-0.06

P06

-0.06

P07

-0.06

-0.03 -0.06 -0.06 -0.06

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-0.6 -0.6 -0.6 -0.6

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Massnahme ist möglich bei einer im Vergleich zu den vergangenen Jahren reduzierten Anzahl von 
Grossveranstaltungen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

20 SK

2000.08 Veranstaltungen und Weibeldienst

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.104

Staatskanzlei

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Direktion der Justiz und des Innern



Kurzbeschreibung der Leistung

Unterstützung des Direktionsvorstehers in seiner Führungsaufgabe, Vorbereitung von parlamentarischen Geschäften und 
Behandlung von Rekursen gegen Entscheide der Amtsstellen der Direktion. Angegliedert sind der Gestzgebungsdienst, die 
Koordinationsstelle der Verwaltung für den Verfassungsrat und die Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt.

RE00

2.95

RE01

3.61

RE02

4.39

VA03

4.57

P04

4.65

0.31 0.11 0.28 0.09 0.09

-2.64 -3.50 -4.11 -4.48 -4.56

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Massnahme

Reduzierter Aufwand  Dienstleistungen  Dritter und Interventionsstelle Häusliche Gewalt

Teilweiser Verzicht auf Beizug von aussenstehenden Experten und ähnlichen Fachleistungen; Kapazitätsreduktion der 
Inverventionsstelle gegen Häusliche Gewalt, mit teilweisem Ersatz durch jurisitische Dienstleistungen des 
Generalsekretariats.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.06

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

-0.06 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Der Verzicht auf Beizug von Experten und Gutachten kann die Qualität von Anträgen an den Regierungsrat und von 
Rechtsmittelentscheiden beeinträchtigen; die Tätigkeitsreduktion bei der Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 
verlangsamt deren Informations- und Ausbildungsprogramm.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2201.01 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.105

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Betrieb der zentralen Rechnersysteme der Direktion, Wartung und Support der dezentralen Systeme und der IT-
Arbeitsplätze, Wartung und Weiterentwicklung der firmenspezifischen EDV-Programme und Bearbeitung aller IT-
Sicherheitsfragen.

RE00

9.02

RE01

9.15

RE02

10.00

VA03

11.05

P04

11.87

8.91 9.29 9.90 10.81 11.93

-0.11 0.14 -0.10 -0.24 0.06

RE00

1.08

RE01

1.48

RE02

1.40

VA03

4.50

P04

2.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.08 -1.48 -1.40 -4.50 -2.70

16.6 17.8 18.8 19.8 0.0

Massnahme

Weniger Personal bedeutet weniger IT-Arbeitsplätze

Die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen, die mit einem Personalabbau verbunden sind, reduziert die Zahl der IT-
Arbeitsplätze (-24), was den jährlichen Wartungs- und Supportaufwand von CHF 7'000.- pro Arbeitsplatz entfallen lässt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.17

P07

-0.17

0.00 0.00 -0.17 -0.17

0.00 0.00 -0.30 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

keine

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2203.03 Informatik

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.106

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Strafverfolgung von fehlbaren Kindern und Jugendlichen sowie Vollzug der angeordneten Strafen und Massnahmen.

RE00

25.89

RE01

25.73

RE02

28.74

VA03

31.25

P04

27.90

0.13 0.17 0.19 1.68 0.08

-25.76 -25.57 -28.55 -29.57 -27.82

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.3 63.8 63.8 64.0 64.0

Massnahme

Aufwandreduktion beim Massnahmenvollzug

Weitere Reduktion des Aufwands für den Vollzug jugendstrafrechtlicher Massnahmen unter Inkaufnahme von 
Einschränkungen bei deren Erziehungsorientierung durch vermehrten Verzicht auf stationäre Massnahmen und zeitliche 
Reduktion.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-0.50 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Einschränkung kann die Nachhaltigkeit von Massnahmen reduzieren und damit zu erhöhter Rückfälligkeit oder 
verstärkter Delinquenz im Erwachsenenalter führen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2205 Jugendstrafrechtspflege

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.110

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchführung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, Vollzug von Strafen und Massnahmen bei Erwachsenen und 
Bewährungshilfe sowie Vollzug der Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft; Betrieb der dafür erforderlichen Gefängnisse 
und Anstalten.

RE00

220.94

RE01

226.98

RE02

233.91

VA03

173.34

P04

171.73

100.67 95.86 101.13 41.47 42.11

-120.27 -131.12 -132.78 -131.87 -129.62

RE00

5.15

RE01

9.18

RE02

4.40

VA03

2.90

P04

5.49

8.83 1.31 0.37 0.70 0.00

3.68 -7.87 -4.03 -2.20 -5.49

719.0 734.0 734.0 734.0 734.0

Massnahme

Anpassung an revidiertes Strafgesetzbuch

Auf möglichst wirksame Einsparungen ausgerichtete Anpassung an die Vollzugsbestimmungen des revidierten Allgemeinen 
Teils des Strafgesetzbuches (Inkrafttreten 2007) mit dem Abbau des Strafvollzugs in Halbgefangenschaft, Wegfall der 
Leistungen für das Abarbeiten von Bussen und Durchführung bisher extern durchgeführter offener Vollzüge in den eigenen 
Betrieben.

notwendige rechtliche Anpassungen:
keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

-1.45

0.00 0.00 0.00 -1.45

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Schafft teilweise Auslastungsprobleme für die heute für den Vollzug der Halbfreiheit beanspruchten privaten Institutionen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2206 Amt für Justizvollzug

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.111

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchführung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, Vollzug von Strafen und Massnahmen bei Erwachsenen und 
Bewährungshilfe sowie Vollzug der Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft; Betrieb der dafür erforderlichen Gefängnisse 
und Anstalten.

RE00

220.94

RE01

226.98

RE02

233.91

VA03

173.34

P04

171.73

100.67 95.86 101.13 41.47 42.11

-120.27 -131.12 -132.78 -131.87 -129.62

RE00

5.15

RE01

9.18

RE02

4.40

VA03

2.90

P04

5.49

8.83 1.31 0.37 0.70 0.00

3.68 -7.87 -4.03 -2.20 -5.49

719.0 734.0 734.0 734.0 734.0

Massnahme

Doppelbelegung Erweiterungsbau Pöschwies

Weitgehende Doppelbelegung der bisherigen Einzelzellen im Erweiterungsbau der Strafanstalt Pöschwies zum Gewinn von 
rund 60 Plätzen ab Januar 04 und anschliessend entsprechendem Leistungsabbau bei den Gefägnissen des Kanton Zürich 
(Aufgabe Küche und Lingerie Affoltern, Aufgabe Einstellbetrieb Bülach und Umstellung Winterthur auf Einstellbetrieb). 
Zeitbedarf, Ablaufreihenfolge und die Ausnützung natürlicher Abgänge zur Vermeidung von Entlassungen lassen den 
Spareffekt erst 2005 voll wirksam werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Aenderung der §§ 83 und 111 der Justizvollzugsverordnung

P04

-1.50

P05

-2.50

P06

-2.50

P07

-2.50

-1.30 -2.08 -2.08 -2.08

0.30 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-15.0 -15.0 -15.0 -15.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Doppelbelegung des Erweiterungsbaus verlangt Einschränkungen bei dessen Arbeitsbetrieb und möglicherweise beim 
Besuchswesen. Der Spareffekt der Massnahme würde kompensiert, wenn ein starker Anstieg der Gefägnisbelegung die 
Doppelbelegung ohne Verzicht auf bestehende Gefägnisplätze erfordert.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2206 Amt für Justizvollzug

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.112

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchführung der Arbeitserziehung bei männlichen jungen Erwachsenen und von Erziehungsmassnahmen bei männlichen 
Jugendlichen gemäss den Art. 100bis und 93bis des Strafgesetzbuches.

RE00

9.98

RE01

10.72

RE02

11.48

VA03

11.21

P04

11.26

7.36 6.74 7.25 6.09 6.27

-2.62 -3.98 -4.23 -5.12 -4.99

RE00

0.86

RE01

3.46

RE02

0.43

VA03

0.45

P04

0.05

0.00 0.07 0.37 0.50 0.00

-0.86 -3.39 -0.06 0.05 -0.05

63.0 63.0 634.0 64.0 0.0

Massnahme

Aufgabe des eigenen Landwirtschaftsbetrieb

Verpachtung des Landwirtschaftsbetriebes der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon mit vertraglich zu regelndem Erhalt einer 
begrenzten Zahl von Ausbildungs- und zeitlich beschränkten Arbeitsplätzen für Insassen der Arbeitserziehungsanstalt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.18

P05

-0.36

P06

-0.36

P07

-0.36

-0.18 -0.36 -0.36 -0.36

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-2.0 -4.0 -4.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Auswirkungen aus fachlicher Sicht sind unbedeutend, da dieses traditionelle Angebot für die Arbeitserziehungsanstalt 
nicht zwingend ist und die wegfallenden Arbeitsplätze für Insassen ohne nennenswerten Mehraufwand ersetzt werden 
können.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2206.40 Arbeitserziehungsanstalt Uitikon

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.116

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Revisionen des Finanzhaushalts der Gemeinden; Beratung der Gemeinden in Fragen des Rechnungswesens.

RE00

2.91

RE01

2.92

RE02

3.45

VA03

3.04

P04

3.17

1.35 1.40 2.01 2.07 2.27

-1.56 -1.52 -1.44 -0.97 -0.90

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.0 15.0 15.0 16.0 16.0

Massnahme

Verstärkte Verrechnung Revisionsaufwand

Das Angebot und die Qualität der Dienstleistungen wurden ausgebaut und stark verbessert. Dies rechtfertigt eine 
weitergehende Verrechnung des Aufwandes an die Gemeinden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

-0.25 -0.25 -0.25 -0.25

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.25

P05

0.25

P06

0.25

P07

0.25

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

keine

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2207.03 Gemeindefinanzen

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.118

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Steuerkraftausgleich, Steuerfussausgleich und Lastenausgleich sowie Gewährung von Investitionsbeiträgen gemäss dem 
Finanzausgleichsgesetz.

RE00

216.89

RE01

152.10

RE02

173.61

VA03

184.12

P04

174.72

25.61 30.66 8.20 12.00 1.00

-191.28 -121.44 -165.41 -172.12 -173.72

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Entlastung des Kantons bei der Revision des Finanzausgleichsgesetzes

Die Revision des Finanzausgleichsgesetzes soll gesamthaft zu einer Reduktion der kantonalen Leistungen beim Finanz- und 
Lastenausgleich führen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Anpassung Finanzausgleichsgesetz im Rahmen der laufenden Revisionsarbeiten

P04

0.00

P05

0.00

P06

-30.00

P07

-30.00

0.00 0.00 -30.00 -30.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

30.00

P07

30.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Führt je nach gewählter Lösung zu einer stärkeren Belastung der ablieferungspflichtigen Gemeinden oder zu einer 
Reduktion der Leistungen an die beitragsberechtigten Gemeinden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2215 Finanz- und Lastenausgleich

Politikfeld:

Diverses

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.119

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Ueberwachung der Einhaltung der Datenschutz- und Informationssicherheitsnormen, Beratung der Bürgerinnen und 
Bürger und Vermittlung bei Fragen des Datenschutzes zwischen ihnen und der kantonalen Verwaltung sowie Information 
über die Anliegen und Mittel des Datenschutzes.

RE00

0.96

RE01

1.21

RE02

4.65

VA03

1.93

P04

1.96

0.07 0.05 0.03 0.30 0.30

-0.89 -1.16 -4.62 -1.63 -1.66

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 4.7 5.7 5.7 5.7

Massnahme

Reduktion von Information und Diensten für Dritte; teilweise Uebernahme der Aufgaben durch Gemeinden

Senkung des vom Kanton zu tragenden Aufwands durch verringerte Beanspruchung Dienstleistungen Dritter und Abbau 
von Fachdienstleistungen im Bereich Information.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.10

P05

-0.10

P06

-0.10

P07

-0.10

-0.10 -0.18 -0.18 -0.18

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-0.5 -0.5 -0.5 -0.5

P04

0.00

P05

0.08

P06

0.08

P07

0.08

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufgabenerfüllung des Datenschutzbeauftragten kann beeinträchtigt werden, da Information der Oeffentlichkeit Grundlage 
dafür ist, dass diese mit Anliegen, die die Verwaltung betreffen, überhaupt an ihn gelangt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2231 Datenschutz

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.122

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: 10.09.03 RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Beurteilung von Gesuchen von Opfern von Straftaten um finanzielle Hilfe und Ausrichtung von Schadenersatz und 
Genugtuungen, administrative Aufsicht über Opferhilfe-Beratungsstellen und Gewährung von Staatsbeiträgen an deren 
Betrieb.

RE00

6.31

RE01

6.04

RE02

7.19

VA03

7.48

P04

7.02

0.12 0.03 0.08 0.08 0.08

-6.19 -6.01 -7.11 -7.40 -6.94

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5 5.5 6.0 6.0 6.0

Massnahme

Reduktion von Genugtuungsleistungen und Beiträgen

Die gegenwärtig laufende, aber gemäss heutigem Wissensstand frühestens 2007 in Kraft tretende Revision des 
eidgenössichen Opferhilfegesetzes soll zu einer Verminderung der Genugtuungsleistungen führen. Zusätzlich soll eine 
gezielte Reduktion der Beiträge an Opferhilfeorganisationen vorgenommen werden, die ab 2006 wirksam wird..

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.20

P07

-1.00

0.00 0.00 -0.20 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Der Verzicht auf die Anerkennung einzelner Opferhilfestellen, die zur Beitragsberechtigung führt, oder andere 
Beitragssenkungen reduzieren gesamthaft die Leistungsfähigkeit der bei der Opferhilfe tätigen Organisationen trotz heute 
ansteigender Fallzahl; die angenommene Redukton der auszurichtenden Genugtuungen tritt nur ein, wenn die 
eidgenössichen Räte der Revisonsvorlage in ihrer heutigen Form zustimmen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2232 Opferhilfe

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.123

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Subsidiäre Hilfe an öffentliche und private kulturelle Bestrebungen in Form von Beiträgen an Einzelne und Institutionen 
gemäss Kulturförderungsgesetz sowie Unterstützung des Betriebs des Opernhauses Zürich gemäss Opernhausgesetz.

RE00

91.31

RE01

101.71

RE02

104.90

VA03

107.44

P04

112.12

24.95 31.21 30.39 29.75 29.55

-66.36 -70.50 -74.51 -77.69 -82.57

RE00

1.88

RE01

2.00

RE02

1.00

VA03

5.20

P04

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.88 -2.00 -1.00 -5.20 -5.00

6.0 6.0 7.5 7.5 7.5

Massnahme

Reduktion beim Ausbau der Filmförderung

Verzicht auf die ab 2004 vorgesehene Verstärkung der Filmförderung.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.80

P05

-2.05

P06

-2.05

P07

-2.05

-1.80 -2.05 -2.05 -2.05

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Filmförderung und der Ausbau der Kulturbeiträge können nicht im vorgesehenen Ausmass intensiviert werden, was 
angesichts des gesamthaft geringen Unterstützungsvolumens die weitere Existenz eines einheimischen Filmschaffens in 
Frage stellt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2234 Fachstelle Kultur

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.124

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Subsidiäre Hilfe an öffentliche und private kulturelle Bestrebungen in Form von Beiträgen an Einzelne und Institutionen 
gemäss Kulturförderungsgesetz sowie Unterstützung des Betriebs des Opernhauses Zürich gemäss Opernhausgesetz.

RE00

91.31

RE01

101.71

RE02

104.90

VA03

107.44

P04

112.12

24.95 31.21 30.39 29.75 29.55

-66.36 -70.50 -74.51 -77.69 -82.57

RE00

1.88

RE01

2.00

RE02

1.00

VA03

5.20

P04

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.88 -2.00 -1.00 -5.20 -5.00

6.0 6.0 7.5 7.5 7.5

Massnahme

Beitragskürzung Opernhaus

Kürzung des Beitrags an das Opernhaus Zürich bei Fristablauf des gegenwärtigen Vertrages mit dem Opernhaus im Jahr 
2006.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Kündigung/Aenderung des Vertrags mit dem Opernhaus noch 2003

P04

0.00

P05

0.00

P06

-2.00

P07

-2.00

0.00 0.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die bescheidene Reduktion sollte den heutigen Betrieb des Opernhauses nicht gefährden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2234 Fachstelle Kultur

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.125

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Aufsicht über die Gemeindebehörden, erstinstanzliche Entscheide und Bewilligungen auf verschiedenen Rechtsgebieten, 
Behandlung von Rekursen gegen Entscheide von Gemeindebehörden, Auskunfts-, Beratungs- und Schulungstätigkeit.

RE00

7.26

RE01

8.00

RE02

8.62

VA03

8.73

P04

8.92

1.43 1.65 1.62 1.47 1.47

-5.83 -6.35 -7.00 -7.26 -7.45

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Straffung der Bezirksadministration

Bei Beibehaltung der heutigen Bezirke und der Zuständigkeit der Bezirksräte soll ihre administrative Infrastruktur durch 
Aufgabenteilung und vermehrte Zusammenarbeit gestrafft werden. Dies setzt zudem eine einheitliche Unterstellung der 
Bezirksratskanzleien und der Statthalterämter unter eine Direktion voraus und wird zu einem Abbau von mindestens zwei 
eventuell drei Stellen führen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Je nach Umfang eventuell Aenderung der §§ 1 und 9 des Gesetzes über die Bezirksverwaltung

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.30

P07

-0.30

0.00 0.00 -0.30 -0.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

keine

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

22 JI

2251 Bezirksräte

Politikfeld:

Diverses

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.127

Direktion für Justiz und Inneres

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Direktion für Soziales und Sicherheit



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Flughafensicherheit: höherer Kostendeckungsgrad

Bei der Flughafensicherheitspolizei soll der Kostendeckungsgrad erhöht werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Vertrag Flughafenbetreiber

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

0.00 -2.50 -2.50 -2.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.129

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Verzicht auf die Rechtsberatung am Flughafen

Auf die Rechts- und Sozialberatung im Transitbereich des Flughafens soll verzichtet werden und der Vertrag mit dem 
Schweizerischen Roten Kreuz gekündigt werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Kündigung Vertrag mit dem Schweizerischen Roten Kreuz

P04

0.00

P05

-0.40

P06

-0.40

P07

-0.40

0.00 -0.40 -0.40 -0.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es erfolgt eine Rückkehr zum alten, teilweise unbefriedigenden  Zustand der freien Rechtsberatung. Zusätzlich erfolgt 
wieder die Uebertragung von allgemeinen sozialen Betreuungsaufgaben an die Polizei.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.130

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Bundesdelikte an Bundeskriminalpolizei

Die Bearbeitung von Delikten im Zuständigkeitsbereich des Bundes (Bundeskriminalpolizei) soll konsequent an den Bund 
abgetreten werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-2.00

P06

-2.00

P07

-2.00

0.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Der Erfolg der Massnahme hängt namentlich vom Ausbau der Bundeskriminalpolizei ab.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.134

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Abbau Standards

Die Überprüfung der Standards und deren Reduktion im Rahmen des Umfangs der Sanierungsmassnahme beschlägt den 
Personalbereich (z.B. Personalwerbung, Weiterbildung, Zivilstellen) und den Sachbereich (z.B. Informatik, 
Liegenschaftenunterhalt, Ersatzbeschaffungen).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-5.00

P05

-7.00

P06

-9.00

P07

-11.00

-5.00 -6.00 -8.00 -10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -10.0 -20.0 -30.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Reduktion des qualitativen Standards der polizeilichen Dienstleistungen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.135

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Enschädigung für die Uebernahme gemeindepolizeilicher Aufgaben

Gemeinden ohne eigene Gemeindepolizei sollen die Kantonspolizei für die Erfüllung gemeindepolizeilicher Aufgaben 
entschädigen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Polizeiorganisationsgesetz (POG)

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

0.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

2.00

P06

2.00

P07

2.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.136

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Durchsetzen der Rechtsordnung. Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information). 
Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung. Schutz von 
Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren Handlungen, 
Grenzkontrolle im Flughafen Zürich.

RE00

339.94

RE01

416.68

RE02

425.56

VA03

452.38

P04

466.39

104.87 119.41 118.99 112.30 119.50

-235.07 -297.27 -306.57 -340.08 -346.89

RE00

14.05

RE01

16.43

RE02

14.39

VA03

21.92

P04

22.39

0.22 0.00 0.25 0.00 0.00

-13.83 -16.43 -14.14 -21.92 -22.39

2'220.0 2'405.0 2'478.2 2'482.0 2'489.0

Massnahme

Abgeltung der Verkehrstechnik durch Strassenfonds

Der Aufwand der Verkehrstechnik der Verkehrspolizei (u.a. Signalisationen) soll durch den Strassenfonds der Baudirektion 
abgegolten werden. Im weiteren ist die organisatorische Zusammenlegung dieses Bereichs mit dem Tiefbauamt zu prüfen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung der kantonalen Signalisationsverordnung (bei Uebertragung der Zuständigkeit auf die Baudirektion)

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

0.00 -4.20 -4.20 -4.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2310 Kantonspolizei

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.139

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug des Ausländerrechtes des Bundes unter möglichst optimaler Abstimmung der Interessen und Erwartungen der 
verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen ausländischer Nationalität, Öffentlichkeit, Arbeitgebende, Behörden, 
kommunale, kantonale und eidgenössische Amtsstellen u.a.). Wahrnehmung und Vollzug der kantonalen Aufgaben im 
Rahmen des Asylrechtes des Bundes.

RE00

13.98

RE01

16.51

RE02

17.63

VA03

17.08

P04

16.92

11.58 12.84 10.51 14.57 13.78

-2.40 -3.67 -7.12 -2.51 -3.14

RE00

0.50

RE01

2.12

RE02

0.62

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.50 -2.12 -0.62 0.00 0.00

111.6 118.0 127.0 127.0 124.0

Massnahme

Effizienzsteigerung

Zusätzliche Optimierung der Arbeitsabläufe in den Bereichen Bewilligungen/Asyl (v.a. Abbau von temporär beschäftigtem 
Personal).

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

0.00

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

0.00 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2313 Migrationsamt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.302

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug bundesrechtlicher Vorgaben im Militärwesen, im Zivilschutz und in der zivilien Führungsorganisation (Kontroll-, 
Schiess- und Strafwesen, Aushebung / Entlassung, Wehrpflichtersatz, persönliche Ausrüstung, Administration, Ausbildung, 
Ausbildungsinfrastruktur, Schutzbauten und Material).

RE00

3.14

RE01

34.33

RE02

33.15

VA03

34.95

P04

36.35

0.55 17.89 17.46 15.45 15.97

-2.59 -16.44 -15.69 -19.51 -20.38

RE00

0.00

RE01

1.48

RE02

1.39

VA03

12.11

P04

12.66

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 -1.48 -1.39 -12.11 -12.66

142.4 136.3 139.0 141.0 141.0

Massnahme

Uebertrag Waffenplatz Reppischtal an den Bund

Im Zuge der Armeereform XXI soll der Waffenplatz Reppischtal an den Bund übertragen werden. Damit sollen auch die 
Kosten für den Betrieb und Unterhalt des Waffenplatzes mit den weiteren finanziellen Belastungen (Zinsen und 
Abschreibungen) an den Bund übergehen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Waffenplatzbenützungsvertrag mit Bund (abgeschlossen bis 2088).

P04

0.00

P05

0.00

P06

-7.80

P07

-7.80

0.00 0.00 -5.20 -5.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 -2.0 -2.0

0.0 0.0 -20.0 -20.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Einschränkung des kantonalen Einflusses auf den Betrieb des Waffenplatzes.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2320 Amt für Militär und Zivilschutz

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.141

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug bundesrechtlicher Vorgaben im Militärwesen, im Zivilschutz und in der zivilien Führungsorganisation (Kontroll-, 
Schiess- und Strafwesen, Aushebung / Entlassung, Wehrpflichtersatz, persönliche Ausrüstung, Administration, Ausbildung, 
Ausbildungsinfrastruktur, Schutzbauten und Material).

RE00

3.14

RE01

34.33

RE02

33.15

VA03

34.95

P04

36.35

0.55 17.89 17.46 15.45 15.97

-2.59 -16.44 -15.69 -19.51 -20.38

RE00

0.00

RE01

1.48

RE02

1.39

VA03

12.11

P04

12.66

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 -1.48 -1.39 -12.11 -12.66

142.4 136.3 139.0 141.0 141.0

Massnahme

Reduktion auf ein Kreiskommando

Die Position der Sektionschefs in den Gemeinden soll abgeschafft und die kantonalen Kreiskommandos auf eines reduziert 
werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Verordnung über das Dienstverhältnis der Sektionschefs (Aufhebung).

P04

0.00

P05

-0.50

P06

-1.00

P07

-1.00

0.00 -0.50 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -4.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Verlust an Bürgernähe.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2320 Amt für Militär und Zivilschutz

Politikfeld:

Sicherheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.142

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der 
Gemeinden). Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination 
der Asylfürsorge. Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen zur AHV/IV. 
Durchführung des Kinderzulagengesetzes. Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für 
Erwachsene.

RE00

261.64

RE01

323.54

RE02

323.31

VA03

320.76

P04

316.02

40.19 125.58 75.14 68.08 68.51

-221.45 -197.96 -248.17 -252.67 -247.51

RE00

11.76

RE01

9.96

RE02

12.43

VA03

13.87

P04

12.20

3.90 0.00 0.91 1.30 1.30

-7.86 -9.96 -11.51 -12.57 -10.90

39.4 42.4 48.5 50.8 50.8

Massnahme

Abschaffung der Beihilfen

Mit der Abschaffung der Beihilfen für Empfängerinnen und Empfänger von Zusatzleistungen zur AHV/IV will sich der 
Kanton Zürich der Mehrheit der Kantone anschliessen, die ebenfalls keine Beihilfen ausrichten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Gesetz über Zusatzleistungen zur AHV/IV (§§ 13 ff.).

P04

0.00

P05

-18.70

P06

-18.70

P07

-18.70

0.00 -18.70 -18.70 -18.70

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

-28.10

P06

-28.10

P07

-28.10

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Empfängerinnen und Empfänger von Zusatzleistungen haben weniger Geldmittel verfügbar; es ist nicht ganz 
auszuschliessen, dass sich der Sparbeitrag teilweise reduziert, weil es in einigen Fällen zu einer Verlagerung auf die 
Sozialhilfe kommen könnte.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2330 Sozialamt

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.143

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der 
Gemeinden). Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination 
der Asylfürsorge. Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen zur AHV/IV. 
Durchführung des Kinderzulagengesetzes. Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für 
Erwachsene.

RE00

261.64

RE01

323.54

RE02

323.31

VA03

320.76

P04

316.02

40.19 125.58 75.14 68.08 68.51

-221.45 -197.96 -248.17 -252.67 -247.51

RE00

11.76

RE01

9.96

RE02

12.43

VA03

13.87

P04

12.20

3.90 0.00 0.91 1.30 1.30

-7.86 -9.96 -11.51 -12.57 -10.90

39.4 42.4 48.5 50.8 50.8

Massnahme

Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe

Der Grundbedarf II der SKOS-Richtlinien soll reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Verordnung zum Sozialhilfegesetz

P04

0.00

P05

-3.05

P06

-3.05

P07

-3.05

0.00 -3.05 -3.05 -3.05

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

-7.90

P06

-7.90

P07

-7.90

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger verfügen für ihre individuellen Bedürfnisse über weniger Geldmittel.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2330 Sozialamt

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.144

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der 
Gemeinden). Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination 
der Asylfürsorge. Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen zur AHV/IV. 
Durchführung des Kinderzulagengesetzes. Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für 
Erwachsene.

RE00

261.64

RE01

323.54

RE02

323.31

VA03

320.76

P04

316.02

40.19 125.58 75.14 68.08 68.51

-221.45 -197.96 -248.17 -252.67 -247.51

RE00

11.76

RE01

9.96

RE02

12.43

VA03

13.87

P04

12.20

3.90 0.00 0.91 1.30 1.30

-7.86 -9.96 -11.51 -12.57 -10.90

39.4 42.4 48.5 50.8 50.8

Massnahme

Reduzierte Dauer für den Kostenersatz für Ausländerfürsorge

Die  Dauer des Kostenersatzes an die Gemeinden in der Ausländerfürsorge soll von 10 auf 6 Jahre reduziert werden. In 
dieser Massnahme wurde die Leistungsreduktion bei der wirtschaftlichen Hilfe  (San04.144) bereits berücksichtigt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Sozialhilfegesetz (§ 44).

P04

0.00

P05

-14.95

P06

-14.95

P07

-14.95

0.00 -14.95 -14.95 -14.95

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

14.95

P06

14.95

P07

14.95

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Kostenverlagerung auf die Gemeinden (im Gegenzug Entlastung bei den Massnahmen San04.143 und San04.144).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2330 Sozialamt

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.145

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der 
Gemeinden). Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination 
der Asylfürsorge. Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen zur AHV/IV. 
Durchführung des Kinderzulagengesetzes. Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für 
Erwachsene.

RE00

261.64

RE01

323.54

RE02

323.31

VA03

320.76

P04

316.02

40.19 125.58 75.14 68.08 68.51

-221.45 -197.96 -248.17 -252.67 -247.51

RE00

11.76

RE01

9.96

RE02

12.43

VA03

13.87

P04

12.20

3.90 0.00 0.91 1.30 1.30

-7.86 -9.96 -11.51 -12.57 -10.90

39.4 42.4 48.5 50.8 50.8

Massnahme

Reduzierte Defizitbeiträge an Sozialhilfeeinrichtungen

Die Defizitbeiträge an Sozialhilfeeinrichtungen der Gemeinden (§ 46 Sozialhilfegesetz) sollen reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-4.80

P06

-4.80

P07

-4.80

0.00 -4.80 -4.80 -4.80

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

4.80

P06

4.80

P07

4.80

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es sind insbesondere die Einrichtungen der dezentralen Drogenhilfe betroffen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2330 Sozialamt

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.146

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Besorgung des Übertretungsstrafrechts: Optimale Durchsetzung des Rechts, fach- und zeitgerechte Erledigung der 
Verfahren und dadurch Entlastung der Gerichte; Rechtspflege als Rechtsmittel-, Beschwerde- und Aufsichtsinstanz; 
Verwaltungsfunktionen als Ausgabestelle von diversen Ausweisen, als Bewilligungsbehörde in verschiedenen Bereichen 
und Aufgaben im Rahmen des Gebäudeversicherungswesens.

RE00

18.46

RE01

14.77

RE02

15.56

VA03

15.38

P04

15.58

21.58 22.31 21.10 19.86 19.89

3.12 7.54 5.54 4.48 4.31

RE00

0.45

RE01

0.42

RE02

0.36

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.45 -0.42 -0.36 0.00 0.00

63.3 64.0 63.0 65.0 65.0

Massnahme

Straffung der Bezirksadministration

Die administrativen Bereiche der Statthalterämter sollen analog zu den Bezirksräten gestrafft und teilweise 
zusammengelegt werden (vgl. Direktion für Justiz und Inneres, San04.127).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.30

P07

-0.30

0.00 0.00 -0.30 -0.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

23 DS

2340 Statthalterämter

Politikfeld:

Diverses

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.148

Direktion für Soziales und Sicherheit

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Finanzdirektion



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung des staatlichen Liegenschaftenverkehrs und der Liegenschaftenbewirtschaftung (inkl. Liegenschaften BVK). 
Raumbeschaffung in nichtstaatlichen Liegenschaften für kantonale Amtsstellen. Aufwand und Erträge aus operativer 
Bewirtschaftung der Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens.

RE00

27.00

RE01

27.50

RE02

25.30

VA03

28.20

P04

28.20

30.70 29.10 29.20 30.20 30.20

3.70 1.60 3.90 2.00 2.00

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 6.0 6.0 10.0 10.0

Massnahme

Verkauf von Liegenschaften

Liegenschaften, die nicht mehr zwingend vom Staat benötigt werden, sollen verkauft werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.30

P05

-1.30

P06

-1.30

P07

-1.30

-1.30 -1.30 -1.30 -1.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2513 Liegenschaftenverwaltung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.151

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vorbereitung und Erarbeitung der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen, Formulare) für die 
Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze. Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vornahme 
der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungsanspruches.

RE00

110.00

RE01

120.80

RE02

133.10

VA03

138.60

P04

146.50

3.70 5.30 3.90 3.20 3.40

-106.30 -115.50 -129.20 -135.40 -143.10

RE00

5.60

RE01

7.20

RE02

5.10

VA03

8.60

P04

3.70

0.10 0.00 0.10 0.10 0.10

-5.50 -7.20 -5.00 -8.50 -3.60

722.0 722.0 735.0 744.0 747.0

Massnahme

Konzentration auf einen Standort

Räumliche Konzentration aller 14 Einschätzungs-Abteilungen auf einen zentralen Standort. Verbesserung der internen 
Abläufe und Wegfall von Fremdmieten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-8.25

P06

-15.50

P07

-15.50

0.00 -8.25 -15.50 -15.50

0.00 2.50 5.00 5.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -50.0 -100.0 -100.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2540 Steueramt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.153

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vorbereitung und Erarbeitung der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen, Formulare) für die 
Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze. Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vornahme 
der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungsanspruches.

RE00

110.00

RE01

120.80

RE02

133.10

VA03

138.60

P04

146.50

3.70 5.30 3.90 3.20 3.40

-106.30 -115.50 -129.20 -135.40 -143.10

RE00

5.60

RE01

7.20

RE02

5.10

VA03

8.60

P04

3.70

0.10 0.00 0.10 0.10 0.10

-5.50 -7.20 -5.00 -8.50 -3.60

722.0 722.0 735.0 744.0 747.0

Massnahme

Erbschaftssteuer/Inventarkontrolle/Nachlasssteuer

In einem ersten Schritt sollen die Abteilungen der Erbschafts- und Schenkungssteuer und der Inventarkontrolle enger 
zusammenarbeiten (vor allem im Kanzleibereich) und damit verbundene Optimierungspotenziale realisiert werden. In 
einem zweiten Schritt soll detailliert abgeklärt werden, inwieweit die Erbschaftssteuer durch eine Nachlasssteuer abgelöst 
werden kann. Bei der Nachlasssteuer bildet der materielle Nachlass die Grundlage für die Besteuerung und nicht mehr die 
Zahl der Erben und ihr Verwandtschaftsgrad.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Gesetzesrevision (Nachlasssteuer)

P04

0.00

P05

-1.28

P06

-1.28

P07

-1.28

0.00 -1.28 -1.28 -1.28

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -10.0 -10.0 -10.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

keine

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2540 Steueramt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.154

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vorbereitung und Erarbeitung der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen, Formulare) für die 
Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze. Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vornahme 
der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungsanspruches.

RE00

110.00

RE01

120.80

RE02

133.10

VA03

138.60

P04

146.50

3.70 5.30 3.90 3.20 3.40

-106.30 -115.50 -129.20 -135.40 -143.10

RE00

5.60

RE01

7.20

RE02

5.10

VA03

8.60

P04

3.70

0.10 0.00 0.10 0.10 0.10

-5.50 -7.20 -5.00 -8.50 -3.60

722.0 722.0 735.0 744.0 747.0

Massnahme

Effizienzsteigerung bei der interkommunalen Steuerausscheidung

Die bisher manuell vorgenommene interkommunale Steuerausscheidung soll durch ein elektronisches Verfahren ersetzt 
werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Gesetzesrevision

P04

0.00

P05

-1.37

P06

-1.37

P07

-1.37

0.00 -1.37 -1.37 -1.37

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -11.0 -11.0 -11.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2540 Steueramt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.155

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vorbereitung und Erarbeitung der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen, Formulare) für die 
Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze. Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vornahme 
der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungsanspruches.

RE00

110.00

RE01

120.80

RE02

133.10

VA03

138.60

P04

146.50

3.70 5.30 3.90 3.20 3.40

-106.30 -115.50 -129.20 -135.40 -143.10

RE00

5.60

RE01

7.20

RE02

5.10

VA03

8.60

P04

3.70

0.10 0.00 0.10 0.10 0.10

-5.50 -7.20 -5.00 -8.50 -3.60

722.0 722.0 735.0 744.0 747.0

Massnahme

Effizienzsteigerung bei AHV-Meldungen

Mit der Einführung der elektronischen Verarbeitung der Steuererklärung natürlicher Personen kann die manuelle Meldung 
an die AHV durch eine vollautomatische ersetzt werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.89

P06

-0.89

P07

-0.89

0.00 -0.89 -0.89 -0.89

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -6.0 -6.0 -6.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2540 Steueramt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.156

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vorbereitung und Erarbeitung der Grundlagen (Gesetzesentwürfe, Verordnungen, Weisungen, Formulare) für die 
Umsetzung und Anwendung der Steuergesetze. Prüfung der Steuererklärungen und Vornahme der erforderlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vornahme 
der Einschätzungen und Festsetzung des Verrechnungsanspruches.

RE00

110.00

RE01

120.80

RE02

133.10

VA03

138.60

P04

146.50

3.70 5.30 3.90 3.20 3.40

-106.30 -115.50 -129.20 -135.40 -143.10

RE00

5.60

RE01

7.20

RE02

5.10

VA03

8.60

P04

3.70

0.10 0.00 0.10 0.10 0.10

-5.50 -7.20 -5.00 -8.50 -3.60

722.0 722.0 735.0 744.0 747.0

Massnahme

Anstellung von zusätzlichen 30 Bücherrevisoren

Mit der Einstellung von 30 zusätzlichen Bücherrevisoren wird die Kapazität geschaffen, um den Revisionsrhythmus von 
Unternehmensabschlüssen zu erhöhen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

4.50

P05

4.50

P06

4.50

P07

4.50

-15.50 -35.50 -55.50 -55.50

5.00 5.00 5.00 5.00

0.0 0.0 0.0 0.0

30.0 30.0 30.0 30.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2540 Steueramt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.157

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Unterstützung der Direktionen in der Umsetzung der regierungsrätlichen Personalpolitik. Umsetzung der 
Personalmanagement-Strategie mit den Hauptstossrichtungen: Führung, Personalentwicklung und Professionalisierung des 
Personalbereichs. Fachliche Betreuung der kfm. Lehrlingsausbildung. Sicherstellen und Veranlassen der Lohnauszahlungen 
der gesamten Verwaltung.

RE00

10.70

RE01

14.40

RE02

17.30

VA03

20.70

P04

20.30

2.30 2.30 1.58 2.80 2.50

-8.40 -12.10 -15.72 -17.90 -17.80

RE00

4.80

RE01

4.60

RE02

5.70

VA03

0.30

P04

0.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-4.80 -4.60 -5.70 -0.30 -0.50

25.0 26.0 26.0 26.0 26.0

Massnahme

Verzicht auf zentrales Personalmarketing

Auf ein zentrales, direktionsübergreifendes Personalmarketing soll verzichtet werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

-0.20 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Stellenportal publicjob muss vom Service-Center der Kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale Zürich (kdmz) auch 
inhaltlich allein und selbsttragend weiterbetreut werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

25 FD

2550 Personalamt

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.158

Finanzdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Volkswirtschaftsdirektion

 



Kurzbeschreibung der Leistung

Planung und Koordination der Geschäfte der Volkswirtschaftsdirektion.

RE00

308.76

RE01

5.78

RE02

193.84

VA03

5.20

P04

5.35

65.84 0.36 5.38 0.14 0.14

-242.92 -5.42 -188.46 -5.06 -5.21

RE00

409.99

RE01

0.16

RE02

300.15

VA03

0.80

P04

0.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-409.99 -0.16 -300.15 -0.80 -0.80

23.4 30.4 32.5 31.0 31.0

Massnahme

Stellenreduktion

Verzicht auf die vorgesehene Besetzung einer Stelle und Abbau einer Stellen nach der Pensionierung eines Mitarbeiters im 
Jahre 2007.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.12

P05

-0.12

P06

-0.12

P07

-0.20

-0.12 -0.12 -0.12 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0 0.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Abbau von Leistungen gegenüber (internen) Leistungsempfängern in verschiedenen Bereichen. Längere Durchlaufzeiten 
von Aufträgen und Geschäften. Die Mitarbeit in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen oder Projektorganisationen muss 
reduziert werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2600 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.162

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Interne Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Personal, Rechtsberatung, Informatik, Controlling, Infrastruktur, 
allgemeine Führungsunterstützung

RE00

1.74

RE01

1.99

RE02

2.50

VA03

2.52

P04

2.80

0.01 0.01 0.30 0.05 0.05

-1.73 -1.98 -2.20 -2.47 -2.75

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 12.4 12.4 12.4

Massnahme

Reduktion interne Dienstleistungen

Reduktion der internen Dienstleistungen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

-0.20 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

-0.5 -0.5 -0.5 -0.5

0.0 0.0 -0.5 -0.5

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Längere Durchlaufzeiten, Abbau von Leistungen gegenüber bisherigen Leistungsempfängern

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.10 Amt für Landschaft+Natur/Amtsleitung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.163

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information. Ziele: Hilfe zur Selbsthilfe; 
Befähigung den Strukturwandel zu meistern; mit einer unternehmerischen Denkhaltung Landwirtschaft betreiben

RE00

8.21

RE01

9.10

RE02

9.64

VA03

10.50

P04

10.78

1.80 2.35 2.60 1.97 1.99

-6.41 -6.75 -7.04 -8.53 -8.79

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 49.0 51.4 51.4

Massnahme

Reduktion und Reorganisation Bildungsangebot

Reduktion und Reorganisation des Bildungsangebotes.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Landwirtschaftliche Bildungsverordnung.

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

0.00 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 -4.0 -4.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Bisher über Lehraufträge ausgelagerte Stunden werden vermehrt intern abgedeckt. Dadurch stehen die Lehrer/Berater 
des Strickhofs den Landwirten unmittelbar weniger für Beratung und Unterstützung zur Verfügung. Einzelne Lehrgänge 
sind in Gefahr. Tieferes Bildungsniveau führt zu höheren Vollzugskosten (z.B. Gewässerschutz) und zu einer Verminderung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Zürcher Landwirtschaft.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.21 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.164

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information

RE00

8.21

RE01

9.10

RE02

9.64

VA03

10.50

P04

10.78

1.80 2.35 2.60 1.97 1.99

-6.41 -6.75 -7.04 -8.53 -8.79

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 49.0 51.4 51.4

Massnahme

Teilprivatisierung Betriebsberatung

Reduktion und Teilprivatisierung der Betriebsberatung

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.55

P06

-0.55

P07

-0.55

0.00 -0.55 -0.55 -0.55

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 -3.0 -3.0 -3.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Begleitung des verstärkten Strukturwandels in der Landwirtschaft aufgrund der Agrarpolitik 2002 und der Agrarpolitik 
2007 sind eingeschränkt bzw. gefährdet. Durch die Einschränkungen in der Bildung verstärkt sich dieser Effekt, weil 
vermehrt Beraterstellenprozente in der Bildung benötigt werden. Neue Aufwendungen durch Teilprivatisierung. Reduktion 
führt zu höheren Vollzugskosten (z.B. Gewässerschutz) und zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit der Zürcher 
Landwirtschaft.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.21 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.165

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information

RE00

0.53

RE01

0.77

RE02

0.70

VA03

0.77

P04

0.77

0.07 0.09 0.11 0.07 0.07

-0.46 -0.68 -0.59 -0.70 -0.70

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.20

P04

0.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.20

0.0 0.0 3.7 5.2 5.2

Massnahme

Schliessung des Standortes Wetzikon

Desinvestition: Der Strickhof-Schulstandort Wetzikon wird aufgeben und das Gebäude ins Finanzvermögen (vgl. 
San04.167) übertragen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.63

P06

-0.63

P07

-0.63

0.00 -0.46 -0.46 -0.46

0.00 -0.20 -0.20 -0.20

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -2.7 -2.7 -2.7

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Verlust der Synergie aus Zusammenarbeit innerhalb der Grünen Berufe (mit Gärtnern der Berufsschule Wetzikon).
- Verlagerung der Infrastruktur auf die Bildungsdirektion und Infrastrukturbedarf an anderen Strickhof-Schulstandorten 
(Räume).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.23 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof Wetzikon

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.166

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information�(Pacht- und 
Ausbildungsbetrieb als Bildungsunterstützung)

RE00

0.78

RE01

0.11

RE02

0.12

VA03

0.10

P04

0.10

0.36 0.08 0.08 0.07 0.07

-0.42 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03

RE00

0.07

RE01

0.04

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.07 -0.04 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Uebertrag des Pachtbetriebes Wetzikon ins Finanzvermögen

Der Pacht- und Ausbildungsbetrieb Wetzikon wird ins Finanzvermögen übertragen (vgl. auch San04.166).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.13

P06

-0.13

P07

-0.13

0.00 -0.06 -0.06 -0.06

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Wenn der Schulstandort Wetzikon aufgegeben wird (vgl. San04.166), wird das Führen des Betriebes bzw. der 
entsprechende Leistungsauftrag hinfällig.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.26 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof Wetzikon

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.167

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft durch Bildung, Beratung und Information

RE00

3.44

RE01

3.91

RE02

4.16

VA03

4.26

P04

4.34

2.26 1.94 2.04 1.97 2.00

-1.18 -1.97 -2.12 -2.29 -2.34

RE00

0.40

RE01

0.28

RE02

0.63

VA03

1.10

P04

1.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.40 -0.28 -0.63 -1.10 -1.12

0.0 0.0 19.9 22.0 22.0

Massnahme

Redimensionierung des Ausbildungs- und Versuchsbetriebs

Redimensionierung des Ausbildungs- und Versuchsbetriebs (Bis 1993/94 führt der Kanton an fünf Schulstandorten eine 
Gutsbetrieb zu Landwirtschaftszwecken. 1993/94 wurden die Betriebe Bülach und Affoltern a.A., 1995 die Betriebe Hörnli 
und Huebhof und 2002 der Betrieb Wetzikon verpachtet. Die Betriebe Lindau und Wülflingen wurden 2001 
zusammengeschlossen, unter eine Führung gestellt, Doppelspurigkeiten abgebaut und der Ausbildungs- und 
Versuchscharakter des Betriebes gestärkt. Dieser verbleibende Ausbildungs- und Versuchsbetrieb soll redimensioniert 
werden.)

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.10

P05

-0.30

P06

-0.30

P07

-0.30

0.00 -0.10 -0.10 -0.10

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-1.0 -2.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Einzelne Betriebszweige werden aufgegeben. Die Leistungsbreite des Ausbildungs- und Versuchsbetriebes wird schmäler; 
die Möglichkeiten auf den Betrieb in Bildung und Beratung zurückzugreifen werden kleiner. Leistungen für Dritte werden 
eingeschränkt. Verlust an Praxiskenntnissen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.28 Amt für Landschaft+Natur/Strickhof

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.168

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft und Berücksichtigung der Umweltschutzgesetzgebung

RE00

8.90

RE01

18.31

RE02

17.66

VA03

19.68

P04

19.92

1.22 0.99 0.59 0.77 0.78

-7.68 -17.32 -17.07 -18.91 -19.14

RE00

7.92

RE01

9.47

RE02

7.88

VA03

9.30

P04

9.24

0.18 0.51 0.30 0.20 0.20

-7.74 -8.96 -7.58 -9.10 -9.04

0.0 0.0 20.2 21.0 21.0

Massnahme

Verzicht auf die Differenzzulage

Verzicht auf eine kantonale Differenzzulage für Bezüger von Kinderzulagen in der Landwirtschaft.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§ 171a des Landwirtschaftsgesetzes aufheben

P04

0.00

P05

-0.90

P06

-0.90

P07

-0.90

0.00 -0.90 -0.90 -0.90

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Einkommenseinbusse bei ca. 250 bäuerlichen Familien von durchschnittlich Fr. 500 bis max. Fr. 2'500. 
- Bisher unbefriedigende Verteilungswirkung (je höher Einkommen desto höher die Differenzzulage). Die kantonale 
Regelung unterläuft die Zielsetzung des Bundesgesetzes über Familienzulagen in der Landwirtschaft, kinderreiche und 
einkommensschwache Bauernfamilien zu unterstützen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.30 Amt für Landschaft+Natur/Landwirtschaft

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.169

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft und Berücksichtigung der Umweltschutzgesetzgebung

RE00

8.90

RE01

18.31

RE02

17.66

VA03

19.68

P04

19.92

1.22 0.99 0.59 0.77 0.78

-7.68 -17.32 -17.07 -18.91 -19.14

RE00

7.92

RE01

9.47

RE02

7.88

VA03

9.30

P04

9.24

0.18 0.51 0.30 0.20 0.20

-7.74 -8.96 -7.58 -9.10 -9.04

0.0 0.0 20.2 21.0 21.0

Massnahme

Verzicht auf Flächenbeiträge

Verzicht von kantonalen Flächenbeiträgen an die Bewirtschafter von Hanglagen sowie Verzicht auf Sömmerungsbeiträge.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§ 171 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes aufheben

P04

0.00

P05

0.00

P06

-2.40

P07

-2.40

0.00 0.00 -2.40 -2.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Einkommenseinbusse bei rund 750 Landwirtschaftsbetrieben in der Hügel- und Bergzone von jährlich durchschnittlich 
2'000 bis 3'000 Franken; aber: Bund richtet bereits Flächenbeiträge für Hanglagen aus. Die Wirkung der ergänzenden 
kantonalen Beiträge sind geringer als angenommen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.30 Amt für Landschaft+Natur/Landwirtschaft

Politikfeld:

Landwirtschaft

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.170

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft und Berücksichtigung der Umweltschutzgesetzgebung

RE00

8.90

RE01

18.31

RE02

17.66

VA03

19.68

P04

19.92

1.22 0.99 0.59 0.77 0.78

-7.68 -17.32 -17.07 -18.91 -19.14

RE00

7.92

RE01

9.47

RE02

7.88

VA03

9.30

P04

9.24

0.18 0.51 0.30 0.20 0.20

-7.74 -8.96 -7.58 -9.10 -9.04

0.0 0.0 20.2 21.0 21.0

Massnahme

Höhere Anforderungen für Beiträge

Höhere Anforderungen für die Ausrichtung von Investitionsbeiträgen an landwirtschaftliche Hochbauten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.39

P06

-0.72

P07

-1.00

0.00 -0.39 -0.72 -1.00

-2.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Ablehnender Subventionsentscheid für ca. 50% der bisher jährlich bewilligten Gesuche, aber zielgerichteter Mitteleinsatz 
fördert Strukturwandel zweifach: 
    1.  Unterstützung nur noch der wettbewerbsfähigen Strukturen
    2.  Verstärkter Druck für nicht subventionierte Betriebe zur Betriebsumstrukturierung

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.30 Amt für Landschaft+Natur/Landwirtschaft

Politikfeld:

Landwirtschaft

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.171

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft und Berücksichtigung der Umweltschutzgesetzgebung

RE00

8.90

RE01

18.31

RE02

17.66

VA03

19.68

P04

19.92

1.22 0.99 0.59 0.77 0.78

-7.68 -17.32 -17.07 -18.91 -19.14

RE00

7.92

RE01

9.47

RE02

7.88

VA03

9.30

P04

9.24

0.18 0.51 0.30 0.20 0.20

-7.74 -8.96 -7.58 -9.10 -9.04

0.0 0.0 20.2 21.0 21.0

Massnahme

Aufwandreduktion Zürcher Landwirschaftliche Kreditkasse

Aufwandreduktion bei der Zürcher Landwirtschaftlichen Kreditkasse (ZLK), Schnittstellen und neue Form der 
Zusammenarbeit im Amt für Landschaft und Natur sind noch zu prüfen.

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

0.00

P05

-0.15

P06

-0.15

P07

-0.15

0.00 -0.15 -0.15 -0.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Kunde (Landwirt) hat nur noch ein Ansprechpartner für kantonale Subventionen und Bundes-Investitionskredite 
(Vereinfachung)
- Doppelspurigkeiten bei Datenerhebung auf Betrieben fällt weg, weniger Personalbedarf

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.30 Amt für Landschaft+Natur/Landwirtschaft

Politikfeld:

Landwirtschaft

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.172

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Förderung einer konkurrenzfähigen Landwirtschaft und Berücksichtigung der Umweltschutzgesetzgebung

RE00

8.90

RE01

18.31

RE02

17.66

VA03

19.68

P04

19.92

1.22 0.99 0.59 0.77 0.78

-7.68 -17.32 -17.07 -18.91 -19.14

RE00

7.92

RE01

9.47

RE02

7.88

VA03

9.30

P04

9.24

0.18 0.51 0.30 0.20 0.20

-7.74 -8.96 -7.58 -9.10 -9.04

0.0 0.0 20.2 21.0 21.0

Massnahme

Prozessoptimierungen

Struktur-/Prozessoptimierungen u.a. im Boden- und Pachtrecht

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.35

P07

-0.35

0.00 0.00 -0.35 -0.35

0.00 0.00 0.00 0.00

-0.5 -0.5 -0.5 -0.5

0.0 0.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Beratung an Externe wird reduziert, insbesondere für Pachrechtsfragen; zusätzlich werden interne Dienste reduziert
- Sekretariat der interkantonalen Milchrekurskommission wird nicht mehr durch den Kanton Zürich gestellt

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.30 Amt für Landschaft+Natur/Landwirtschaft

Politikfeld:

Landwirtschaft

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.173

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Schützen, pflegen und nachhaltiges Nutzen des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft

RE00

8.27

RE01

10.95

RE02

14.46

VA03

14.30

P04

12.63

0.59 0.37 0.86 0.34 1.15

-7.68 -10.58 -13.60 -13.96 -11.48

RE00

0.79

RE01

1.15

RE02

1.31

VA03

1.20

P04

1.24

0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.20 -1.15 -1.31 -1.20 -1.24

0.0 0.0 27.3 27.6 27.6

Massnahme

Höhere Gemeindeanteile bei Revieren

Kostenanteile an die Gemeinden für Kosten der Forstreviere. Vollständige Streichung der Kostenanteile.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§ 30 Abs. 3 kantonales Waldgesetz und  § 15 kantonale Waldverordnung

P04

0.00

P05

-1.24

P06

-1.24

P07

-1.24

0.00 -1.24 -1.24 -1.24

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

1.24

P06

1.24

P07

1.24

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Gemeinden sind weitgehend frei in ihrer Forstrevierbildung. Je grösser das Revier, desto geringer die Kosten für die 
Gemeinden. Der Handlungsspielraum zur Kostenbeeinflussung durch die Gemeinden bleibt daher bestehen. Die Beiträge 
pro Gemeinde im 2002 bewegen sich zwischen Fr. 1'083 (Oberengstringen) und Fr. 50'497 (Fischenthal); der Mittelwert 
der ausbezahlten Beiträge ist Fr. 7'600. Bei 9 Gemeinden werden wegen der Bagatellschwelle von Fr. 1'000 keine Beiträge 
ausbezahlt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.41 Amt für Landschaft+Natur/Forstdienst

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.174

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Schützen, pflegen und nachhaltiges Nutzen des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft

RE00

8.27

RE01

10.95

RE02

14.46

VA03

14.30

P04

12.63

0.59 0.37 0.86 0.34 1.15

-7.68 -10.58 -13.60 -13.96 -11.48

RE00

0.79

RE01

1.15

RE02

1.31

VA03

1.20

P04

1.24

0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.20 -1.15 -1.31 -1.20 -1.24

0.0 0.0 27.3 27.6 27.6

Massnahme

Streichung subventionierter  Naturschutzmassnahmen

Subventionen für Naturschutzmassnahmen im Wald an Waldeigentümer (Gemeinden, Korporationen, Private)
Vollständige Streichung der Subventionen

notwendige rechtliche Anpassungen:
keine

P04

-0.50

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.25

P05

0.25

P06

0.25

P07

0.25

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es werden keine Waldreservate, Lichte Wälder, Waldrandaufwertungen, Eiben- und Eichenwälder gefördert. Damit 
verringert sich die Biodiversität im Wald. Da es sich um freiwillige Massnahmen handelt, bleibt der Handlungsspielraum für 
die Gemeinden bestehen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.41 Amt für Landschaft+Natur/Forstdienst

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.175

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Schützen, pflegen und nachhaltiges Nutzen des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft

RE00

8.27

RE01

10.95

RE02

14.46

VA03

14.30

P04

12.63

0.59 0.37 0.86 0.34 1.15

-7.68 -10.58 -13.60 -13.96 -11.48

RE00

0.79

RE01

1.15

RE02

1.31

VA03

1.20

P04

1.24

0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.20 -1.15 -1.31 -1.20 -1.24

0.0 0.0 27.3 27.6 27.6

Massnahme

Keine Kostenanteile mehr bei der Jungwaldpflege

Kostenanteile an Waldeigentümer (Gemeinden, Korporationen, Private) für die Kosten für die Jungwaldpflege entfallen. 
Vollständige Streichung der Kostenanteile von 40% der beitragsberechtigten Kosten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§ 23 kantonales Waldgesetz

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

0.00 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.50

P06

0.50

P07

0.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Massnahme betrifft 60% der Zürcher Jungwaldfläche. Im Privat- und Korporationswald ist in Zukunft der naturnahe, 
stabile und qualitativ gute Waldaufbau nicht mehr gewährleistet. Durch vergangene Sparmassnahmen hat die 
Beitragshöhe (Pauschalen) für Gemeinden keine grosse Förderungswirkung mehr; kaum negative Folgen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.41 Amt für Landschaft+Natur/Forstdienst

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.176

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Schützen, pflegen und nachhaltiges Nutzen des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft

RE00

8.27

RE01

10.95

RE02

14.46

VA03

14.30

P04

12.63

0.59 0.37 0.86 0.34 1.15

-7.68 -10.58 -13.60 -13.96 -11.48

RE00

0.79

RE01

1.15

RE02

1.31

VA03

1.20

P04

1.24

0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.20 -1.15 -1.31 -1.20 -1.24

0.0 0.0 27.3 27.6 27.6

Massnahme

Reduktion Standard bei Beratungen

Forstliche Beratung von Gemeinden, Waldeigentümern und Revierförstern; Reduktion des Standards und des Angebots.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.40

P06

-0.40

P07

-0.40

0.00 -0.40 -0.40 -0.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.8 -1.8 -1.8

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Abbau von Dienstleistungen

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.41 Amt für Landschaft+Natur/Forstdienst

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.177

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Schützen, pflegen und nachhaltiges Nutzen des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft

RE00

5.23

RE01

5.82

RE02

5.91

VA03

6.56

P04

5.90

3.44 3.22 2.19 3.13 2.36

-1.78 -2.60 -3.71 -3.42 -3.54

RE00

0.01

RE01

0.43

RE02

0.80

VA03

0.36

P04

0.37

0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

-0.01 -0.43 -0.60 -0.36 -0.37

36.0 0.0 29.8 35.0 35.0

Massnahme

Stilllegung von Teilflächen des Staatswaldes

Stillegung von Teilflächen des Staatswaldes (=Aufgabe der naturnahen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung).
Entlassung von Staatswaldmitarbeitern und Senkung der Betriebskosten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0

-2.0 -2.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Labile Waldbestände in z.T. sensiblen Gebieten.  Verzicht auf den Holzerlös. Es ist damit zu rechnen, dass Reklamationen 
aus der lokalen Bevölkerung an den Kanton gerichtet werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.42 Amt für Landschaft+Natur/Staatswald

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.178

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Erhalten und Fördern der einheimischen Artenvielfalt (Biodiversität) sowie der dazu notwendigen Lebensräume gemäss 
Naturschutz-Gesamtkonzept (NSGK)

RE00

13.54

RE01

16.38

RE02

12.84

VA03

14.29

P04

14.70

7.40 7.33 5.07 4.10 4.27

-6.14 -9.05 -7.77 -10.19 -10.43

RE00

0.69

RE01

0.24

RE02

0.35

VA03

0.75

P04

0.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.69 -0.24 -0.35 -0.75 -0.80

0.0 0.0 9.0 9.0 9.0

Massnahme

Reduktion von Naturschutzprojekten

Reduktion von Naturschutz-Projekten

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.80

P05

-1.80

P06

-2.00

P07

-2.00

-1.19 -1.19 -1.32 -1.32

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Verzögerung bei der Umsetzung des kantonalen Naturschutz-Gesamtkonzepts von 1995.
- Irreversibler Verlust von seltenen Arten und schützenswerten Standorten.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.51 Amt für Landschaft+Natur/Natur- und Heimatschutzfonds

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.283

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Erhalten und Fördern der einheimischen Artenvielfalt (Biodiversität) sowie der dazu notwendigen Lebensräume gemäss 
Naturschutz-Gesamtkonzept (NSGK)

RE00

13.54

RE01

16.38

RE02

12.84

VA03

14.29

P04

14.70

7.40 7.33 5.07 4.10 4.27

-6.14 -9.05 -7.77 -10.19 -10.43

RE00

0.69

RE01

0.24

RE02

0.35

VA03

0.75

P04

0.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.69 -0.24 -0.35 -0.75 -0.80

0.0 0.0 9.0 9.0 9.0

Massnahme

Reduktion Bewirtschaftungsbeiträge

Reduktion der Bewirtschaftungsbeiträge

notwendige rechtliche Anpassungen:
Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge für Naturschutzleistungen (§§ 5 ff.)

P04

-0.50

P05

-1.00

P06

-2.00

P07

-2.00

-0.40 -0.80 -1.60 -1.60

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Gefährdung der Bewirtschaftung von Schutzgebieten und damit Gefährdung bisher erreichter Schutzziele im Arten- und 
Biotopschutz.
- Gefährdung des Prinzips "Naturschutz aus Bauernhand"
- Druck auf die Gemeinden wird steigen, sich finanziell für die überkommunalen Schutzobjekte zu engagieren.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.51 Amt für Landschaft+Natur/Natur- und Heimatschutzfonds

Politikfeld:

Landwirtschaft

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.179

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Erhalten und Fördern der einheimischen Artenvielfalt (Biodiversität) sowie der dazu notwendigen Lebensräume gemäss 
Naturschutz-Gesamtkonzept (NSGK)

RE00

2.29

RE01

2.72

RE02

2.75

VA03

3.31

P04

3.39

0.00 0.07 0.07 0.01 0.01

-2.29 -2.65 -2.68 -3.30 -3.38

RE00

0.13

RE01

0.08

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

-0.13 -0.06 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 14.5 14.5 14.5

Massnahme

Reduktion Naturschutz-Projekte

Reduktion von Naturschutz-Projekten

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.30

P06

-0.30

P07

-0.30

-0.20 -0.30 -0.30 -0.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Verzögerung bei der Umsetzung des kantonalen Naturschutz-Gesamtkonzepts vom 1995
- Irreversibler Verlust von seltenen Arten und schützenswerten Standorten

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.52 Amt für Landschaft+Natur/Fachstelle Naturschutz

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.180

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit sowie Gefahrenabwehr bei belasteten Böden

RE00

1.96

RE01

2.26

RE02

2.64

VA03

2.69

P04

2.78

0.01 0.17 0.51 0.01 0.00

-1.95 -2.09 -2.13 -2.68 -2.78

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 11.5 11.5 11.5

Massnahme

Reduzierte Ueberwachung

Reduktion im Bereich Überwachung und Gefährdungsabschätzung, insbesondere bei der Analytik

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

-0.20 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Verzögerungen bei Folgeuntersuchungen belasteter Böden und den daraus abzuleitenden Vorsorge- und 
Schutzmassnahmen
- Erneute Aufwandreduktion verunmöglicht faktisch Trendaussagen zum Bodenzustand, wie in anderen Kantonen zum Teil 
üblich.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.60 Amt für Landschaft+Natur/Fachstelle Bodenschutz

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.181

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume für Wildtiere (inkl. Vögel) sowie Wassertiere (inkl. 
Massnahmen zur Wildschadenverhütung und -entschädigung); ökologisch vertretbare Nutzung wird zugelassen.

RE00

2.81

RE01

3.36

RE02

3.62

VA03

3.44

P04

3.54

3.26 3.32 3.28 3.47 3.51

0.45 -0.04 -0.34 0.03 -0.03

RE00

0.04

RE01

0.56

RE02

0.04

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 1.73 0.00 0.00

-0.04 -0.56 1.69 0.00 0.00

0.0 0.0 13.5 13.5 13.5

Massnahme

Beitragsreduktion in den Wildschadenfonds

Aufwandreduktion, u.a. durch Reduktion von Beiträgen und geringerer Einlage in den Wildschadenfonds

notwendige rechtliche Anpassungen:
Gesetz über Jagd und Vogelschutz (insbesondere § 45), Jagdverordnung sowie Wildschadenverordnung

P04

0.00

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

0.00 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- geringere Entschädigungen u.a. für Wildschweine-Schäden.
- Fördermassnahmen zur Erhaltung des Singvogel-Bestandes werden gestrichen.
- Unterstützung der vielerorts überlasteten Jagdgesellschaften kann nicht mehr gewährt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2634.70 Amt für Landschaft+Natur/Fischerei+Jagdverwaltung

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.182

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Subventionierung von Anschlussgleisen im Güterverkehr

RE00

2.86

RE01

4.49

RE02

4.20

VA03

7.52

P04

7.61

0.14 0.32 0.06 0.58 0.58

-2.72 -4.17 -4.14 -6.94 -7.03

RE00

1.62

RE01

1.39

RE02

1.35

VA03

2.00

P04

2.00

0.00 0.05 0.00 0.01 0.01

-1.62 -1.34 -1.35 -1.99 -1.99

10.4 10.3 10.5 18.1 18.1

Massnahme

Verzicht auf Beiträge für den Güterverkehr

Verzicht auf die Förderung des Güterverkehrs.

notwendige rechtliche Anpassungen:
KR-Beschluss zum Rahmenkredit Güterverkehr.

P04

0.00

P05

-0.09

P06

-0.07

P07

-0.16

0.00 -0.09 -0.07 -0.16

-0.44 -0.43 -0.92 -1.42

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- Risiko der mittelfristigen Abnahme des Güterverkehrs mit der Bahn
- wiederkehrende Einsparungen bei den Kapitalkosten (jährlich durchschnittlich CHF 0.35 Mio. Abschreibungen und 
Zinsen) werden  erst nach der Betrachtungsperiode sichtbar.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2640 Amt für Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.183

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Subventionierung von Park&Ride sowie Bike&Ride Parkplätzen

RE00

2.86

RE01

4.49

RE02

4.20

VA03

7.52

P04

7.61

0.14 0.32 0.06 0.58 0.58

-2.72 -4.17 -4.14 -6.94 -7.03

RE00

1.62

RE01

1.39

RE02

1.35

VA03

2.00

P04

2.00

0.00 0.05 0.00 0.01 0.01

-1.62 -1.34 -1.35 -1.99 -1.99

10.4 10.3 10.5 18.1 18.1

Massnahme

Verzicht auf Beiträge für Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen

Verzicht auf die Förderung von Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Park+Ride und Bike+Ride in Kompetenz Regierungsrat (§§ 5 + 23, Gesetz über den öff. Personenverkehr (PVG); 
Aufhebung von RRB Nr. 134/2000.

P04

0.00

P05

-0.08

P06

-0.19

P07

-0.35

0.00 -0.08 -0.19 -0.35

-0.39 -1.01 -2.01 -3.01

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

- eventuell höhere Belastung der Gemeinden in Bereichen, wo Gemeinden Park & Ride mitfinanzieren.
- wiederkehrende Einsparungen bei den Kapitalkosten (von jährlich durchschnittlich CHF 0.28 Mio. Abschreibungen und 
Zinsen) werden erst nach der Betrachtungsperiode sichtbar.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2640 Amt für Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.300

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Erstellen einer Gesamtverkehrskonzeption inkl. Strategien für alle Verkehrsträger (Luft, Schiene, Strasse, Güterverkehr, 
Langsamverkehr), Beteiligungen und Aufsicht Flughafen und Luftverkehr

RE00

2.86

RE01

4.49

RE02

4.20

VA03

7.52

P04

7.61

0.14 0.32 0.06 0.58 0.58

-2.72 -4.17 -4.14 -6.94 -7.03

RE00

1.62

RE01

1.39

RE02

1.35

VA03

2.00

P04

2.00

0.00 0.05 0.00 0.01 0.01

-1.62 -1.34 -1.35 -1.99 -1.99

10.4 10.3 10.5 18.1 18.1

Massnahme

Reduktion von Projekten des Luft- und Landverkehrs

Reduktion des Projektbestandes an Gesamtverkehrsprojekten nach Auslauf der Agglomerationsprogramme ab 2006: 
Tieferer Personalbestand und weniger Aufträge an Dritte, höhere Gebühren. Die jetzige Krise im Luftfahrtbereich bedingt 
einen höheren Personalbestand als dies durchschnittlich notwendig ist. 
Ab 2006 kann mit einer Entspannung gerechnet werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Personalbestand aktiv zu reduzieren. 
Zudem können gewisse Gebühren erhöht werden

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.33

P06

-0.52

P07

-0.77

-0.34 -0.47 -0.66 -0.91

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -0.5 -2.5

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Tieferer Personalbestand mit Einschränkungen bei der Uebernahme von neuen, künftigen Projekten, Einschränkungen im 
Bereich der Drittaufträge. Annahme: Entspannung im Flugeschäft lässt eine Reduktion des Personalbestandes zu

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2640 Amt für Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.184

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Verkehrsangebot des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV)

RE00

218.60

RE01

235.60

RE02

244.40

VA03

247.70

P04

250.30

26.00 31.30 21.60 20.00 25.00

-192.60 -204.30 -222.80 -227.70 -225.30

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Verzicht Angebotsausbau 2004

Verzicht auf den Angebotsausbau des Verkehrsverbundes im Jahr 2004; Es handelt sich vor allem um punktuelle 
Ausbauten bei Linien mit Kapazitätsproblemen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.50

P05

-1.50

P06

-1.50

P07

-1.50

-1.50 -1.50 -1.50 -1.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

-1.50

P05

-1.50

P06

-1.50

P07

-1.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2641 Finanzierung öffentlicher Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.185

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Verkehrsangebot des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV)

RE00

218.60

RE01

235.60

RE02

244.40

VA03

247.70

P04

250.30

26.00 31.30 21.60 20.00 25.00

-192.60 -204.30 -222.80 -227.70 -225.30

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Verschiebung Angebotsausbau 2005ff

Verschiebung des vorgesehenen Angebotausbaus des Verkehrsverbundes ab 2005 ff. aufgrund einer verschärften 
Prioritätenordnung, die laufend der Nachfrageentwicklung angepasst werden muss.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-2.50

P07

-2.50

0.00 -1.00 -2.50 -2.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-2.50

P07

-2.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2641 Finanzierung öffentlicher Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.186

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Verkehrsangebot des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV)

RE00

218.60

RE01

235.60

RE02

244.40

VA03

247.70

P04

250.30

26.00 31.30 21.60 20.00 25.00

-192.60 -204.30 -222.80 -227.70 -225.30

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Effizienzsteigerung Verkehrsunternehmen

Die Effizienz der Verkehrsunternehmen soll gesteigert werden. Schwerpunkte sind die Kosten in der Verwaltung 
(Marktverantwortung) und die Betriebskosten der Gemeindebetriebe.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-1.50

P06

-2.50

P07

-2.50

0.00 -1.50 -2.50 -2.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

-1.50

P06

-2.50

P07

-2.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Finanzplanung (Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan) bereits beträchtliche 
Effizienzsteigerungen eingerechnet sind. Es handelt sich um darüber hinaus gehende Massnahmen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2641 Finanzierung öffentlicher Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.187

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Investitionsprojekte finanziert aus dem Fonds für den öffentlichen Verkehr.

RE00

218.60

RE01

235.60

RE02

244.40

VA03

247.70

P04

250.30

26.00 31.30 21.60 20.00 25.00

-192.60 -204.30 -222.80 -227.70 -225.30

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Reduktion der Fondseinlage

Die Einlage in den Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs soll reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-5.00

P05

-7.50

P06

-7.50

P07

-10.00

-5.00 -7.50 -7.50 -10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Kürzung und Verschiebung von Investitionen für die IV. Teilergänzung der S-Bahn und des Trams Zürich West.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2641 Finanzierung öffentlicher Verkehr

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.188

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Zürich: wirtschaftspolitischer Dienst, Standortentwicklung, Standortmarketing, KMU-
Dienst, Europafachstelle

RE00

6.10

RE01

6.65

RE02

8.71

VA03

10.09

P04

10.21

2.77 2.89 2.87 0.96 0.97

-3.33 -3.76 -5.84 -9.13 -9.24

RE00

0.00

RE01

0.50

RE02

0.00

VA03

1.50

P04

1.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.50 0.00 -1.50 -1.50

19.0 21.7 19.3 24.0 24.0

Massnahme

Reduktion bei der Standortentwicklung

Reduktion der Beiträge an Massnahmen zur Standortentwicklung (Clusterentwicklung, Unternehmensgründungen bzw. 
Unternehmensnachfolge, Innovation und Technologietransfers usw.)

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-1.00 -1.00 -1.00 -1.00

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Gefahr steigt, dass der Kanton Zürich im Vergleich zu anderen europäischen Wirtschaftsregionen an Dynamik und 
damit an Attraktivität verliert und damit für Investoren weniger interessant wird (Wegzug von Unternehmungen oder 
weniger Neuansiedlungen).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2660.10 Amt für Wirtschaft und Arbeit/Wirtschaftsförderung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.189

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Koordination, Steuerung, Qualitätssicherung und Subventionierung von Weiterbildungs- und Beschäftigungs-programmen 
für vermittlungsfähige Personen, die bei der Arbeitlosenversicherung nicht oder nicht mehr anspruchsberechtigt sind 
(Vollzug EG AVIG)

RE00

26.59

RE01

4.18

RE02

4.53

VA03

8.43

P04

7.75

0.00 0.65 0.41 0.00 0.00

-26.59 -3.53 -4.12 -8.43 -7.75

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.6 0.6 2.0 2.0

Massnahme

Reduktion Qualitätssicherung Weiterbildung

Reduktion der Subventionierung, Koordination und Qualitätssicherung von Weiterbildungs- und 
Beschäftigungsprogrammen für vermittlungsfähige Personen, die bei der Arbeitslosenversicherung nicht oder nicht mehr 
anspruchsberechtigt sind.

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

-2.00

P05

-2.00

P06

-2.00

P07

-2.00

-2.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.4 -1.4 -1.4 -1.4

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

1.50

P05

1.50

P06

1.50

P07

1.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Gemeinden müssen einen grösseren Anteil der Programmkosten selber bezahlen. Das wird dazu führen, dass die 
Gemeinden tendenziell weniger Stellensuchende in Programme anmelden. Die Folge davon ist, dass mehr Personen 
während längerer Zeit nicht selber für ihre Lebenskosten aufkommen können und auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine 
Wirkungsanalyse der Programme 2001 hat gezeigt, dass ein Viertel der Teilnehmenden wieder in den Arbeitsmarkt 
integriert werden konnte. Die finanziellen Auswirkungen bei Kanton und Gemeinden sind per Saldo schwer abschätzbar.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

26 VD

2660.50 Amt für Wirtschaft und Arbeit/Leistungen an Ausgesteuerte

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.190

Volkswirtschaftsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Gesundheitsdirektion

 



Kurzbeschreibung der Leistung

Steuerung aller Leistungsgruppen der Gesundheitsdirektion (Kernaufgabe); Politische und strategische Geschäfte; Aufsicht 
und Bewilligungen im Bereich der Gesundheitsberufe und -insititutionen; Planung, Sicherstellung und Steuerung der 
Gesundheitsversorgung. 

RE00

18.08

RE01

16.50

RE02

17.94

VA03

20.41

P04

21.17

0.57 0.92 0.86 0.54 0.50

-17.51 -15.58 -17.08 -19.87 -20.67

RE00

0.43

RE01

0.90

RE02

0.51

VA03

1.65

P04

1.15

0.87 0.00 0.00 0.00 0.00

0.44 -0.90 -0.51 -1.65 -1.15

75.0 76.4 75.6 76.0 76.0

Massnahme

Einsparungen bei der Informatik und den Dienstleistungen Dritter

Einsparungen im Bereich Informatik, bei den Dienstleistungen Dritter und vereinzelt bei weiteren Konten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Reduktion des Standards in der Informatik und Reduktion der Inanspruchnahme externer Berater. Möglichkeit der 
Übernahme von Zusatzaufgaben oder neuer Projekte wird eingeschränkt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6000 Steuerung Gesundheitsversorgung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.191

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Aufsicht sowie Erteilung, Verweigerung, Einschränkung oder Entzug von Bewilligungen. Die Aufsicht und die Bewilligungen 
umfassen die Bereiche Heilmittel, Apotheken, Tiere und die Lebensmittel. Die Leistungsgruppe umfasst die Betriebe 
Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor und Veterinäramt.

RE00

13.65

RE01

15.83

RE02

17.16

VA03

17.68

P04

18.02

2.82 2.77 2.95 2.97 3.10

-10.84 -13.05 -14.21 -14.71 -14.92

RE00

0.00

RE01

1.10

RE02

0.89

VA03

0.99

P04

0.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -1.10 -0.89 -0.99 -0.64

90.2 93.7 97.8 99.5 99.5

Massnahme

Leistungsreduktion bei Aufsichts- und Bewilligungsämtern

Vor allem Reduktion von Analysen von Lebensmitteln (u.a. Deklarationen, Inhaltsstoffe) beim Kantonalen Labor im 
Umfang von rund 10 %. Zudem Reduktion der Kontrolltätigkeit der Kantonalen Heilmittelkontrolle und des Veterinäramtes.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.40

P05

-0.90

P06

-0.90

P07

-0.90

-0.40 -0.90 -0.90 -0.90

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-3.0 -6.5 -6.5 -6.5

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Beschränkte Erhöhung des Risikos für Konsumentinnen und Konsumenten.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.192

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der 
Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. 

RE00

993.05

RE01

1'189.47

RE02

1'352.74

VA03

1'381.31

P04

1'385.55

697.46 689.06 719.27 681.82 690.24

-295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31

RE00

121.90

RE01

160.74

RE02

153.57

VA03

120.42

P04

128.60

0.00 11.26 2.17 0.00 0.00

-121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60

6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0

Massnahme

Aufschiebung  Arbeitszeitreduktion bei Oberärzten/Oberärztinnen

Die Reduktion der Arbeitszeiten der Oberärzte und Oberärztinnen in den öffentlichen Spitälern wird bis Ende 2004 sistiert.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-7.07

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

-10.05 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

-2.63

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Auf Grund der Revision des Arbeitsgesetzes per 1. 1. 05 werden alle subventionsberechtigten und verselbständigten 
Spitäler dem Arbeitsgesetz unterstellt. Die Verkürzung der Arbeitszeiten der Oberärztinnen und Oberärzte muss auf diesen 
Zeitpunkt umgesetzt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.193

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der 
Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. 

RE00

993.05

RE01

1'189.47

RE02

1'352.74

VA03

1'381.31

P04

1'385.55

697.46 689.06 719.27 681.82 690.24

-295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31

RE00

121.90

RE01

160.74

RE02

153.57

VA03

120.42

P04

128.60

0.00 11.26 2.17 0.00 0.00

-121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60

6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0

Massnahme

Schliessungen und Strukturveränderungen

Die Strukturen beim Angebot der somatischen Akutversorgung (Spitäler) sollen überprüft und optimiert und  die Synergien 
zwischen den Spitälern besser genutzt werden. Diese Massnahme schliesst Schliessungen von Institutionen nicht aus.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Regierungsratsbeschluss Spitalliste

P04

0.00

P05

-2.00

P06

-2.00

P07

-2.00

0.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

-2.00

P06

-2.00

P07

-2.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Als Voraussetzung zur Umsetzung dieser Massnahme ist eine gesamtkantonale Planung erforderlich.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.195

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der 
Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. 

RE00

993.05

RE01

1'189.47

RE02

1'352.74

VA03

1'381.31

P04

1'385.55

697.46 689.06 719.27 681.82 690.24

-295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31

RE00

121.90

RE01

160.74

RE02

153.57

VA03

120.42

P04

128.60

0.00 11.26 2.17 0.00 0.00

-121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60

6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0

Massnahme

Abbau nicht kostendeckender Leistungen

Ab 2005 schrittweise Erhöhung des Kostendeckungsgrades und Abbau nicht kostendeckender Leistungen im ambulanten 
Leistungsbereich der Spitäler.

notwendige rechtliche Anpassungen:
keine

P04

0.00

P05

-10.00

P06

-15.00

P07

-15.00

0.00 -10.00 -15.00 -15.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -5.0 -23.0 -23.0

P04

0.00

P05

-6.60

P06

-8.00

P07

-8.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.196

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der 
Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. 

RE00

993.05

RE01

1'189.47

RE02

1'352.74

VA03

1'381.31

P04

1'385.55

697.46 689.06 719.27 681.82 690.24

-295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31

RE00

121.90

RE01

160.74

RE02

153.57

VA03

120.42

P04

128.60

0.00 11.26 2.17 0.00 0.00

-121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60

6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0

Massnahme

Effizienzsteigerung und Standardreduktion

Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den Spitälern.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-12.00

P05

-24.00

P06

-36.00

P07

-36.00

-12.00 -24.00 -36.00 -36.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-30.0 -60.0 -90.0 -90.0

P04

-3.80

P05

-7.60

P06

-11.40

P07

-11.40

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es besteht die Gefahr, dass Privat- und Halbprivatpatienten in Privatspitäler oder ausserkantonale Institutionen 
abwandern. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Gesundheitsversorgung und die Zufriedenheit des 
Gesundheitspersonals können sinken.
Die Massnahme wird 2004 mittels Effizienzsteigerungen und ab 2005 mittels Abbau von Standards und Qualität umgesetzt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6300 Somatische  Akutversorgung und Rehabilitation

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.197

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten bei somatischen Erkrankungen und Unfällen mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der 
Leistungserbringer und des jeweiligen Leistungssprektrums. 

RE00

993.05

RE01

1'189.47

RE02

1'352.74

VA03

1'381.31

P04

1'385.55

697.46 689.06 719.27 681.82 690.24

-295.58 -500.42 -633.46 -699.49 -695.31

RE00

121.90

RE01

160.74

RE02

153.57

VA03

120.42

P04

128.60

0.00 11.26 2.17 0.00 0.00

-121.90 -149.48 -151.41 -120.42 -128.60

6'111.0 6'109.7 6'381.6 6'382.0 6'382.0

Massnahme

Beteiligung Wohngemeinden an Sockelbeiträgen für alle Zusatzversicherten

Von der Veresorgungsstufe (Grundversorgung, spezialisierte und hochspezialisierte Versorgung) unabhängige Beteiligung 
der Wohngemeinden an den Sockelbeiträgen für zusatzversicherte Patientinnen und Patienten, welche in öffentlichen und 
öffentlich subventionierten Spitälern behandelt werden. Der Kanton beteiligt sich an den entsprechenden Aufwendungen 
der Gemeinden nach Massgabe der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Gesundheitsgesetz, Verordnung über Staatsbeiträge an die Krankenpflege.

P04

0.00

P05

-13.40

P06

-13.40

P07

-13.40

0.00 -23.00 -23.00 -23.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

23.00

P06

23.00

P07

23.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Einsparungen von CHF 23 Mio. lassen sich nur erreichen, wenn die Vorlage Nr. 4071, Änderung der Verordnung über 
die Staatsbeiträge an die Krankenpflege, vom Kantonsrat genehmigt wird.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6300 Somatische  Akutversorgung und Rehabilitation

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.198

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: 10.09.03 RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und 
Suchtkranker mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen 
Leistungssprektrums. 

RE00

305.14

RE01

358.34

RE02

391.25

VA03

387.56

P04

395.40

202.57 202.94 198.99 157.56 159.07

-102.57 -155.40 -192.25 -230.00 -236.34

RE00

15.02

RE01

21.47

RE02

18.81

VA03

36.11

P04

32.80

22.58 0.01 0.12 0.00 0.00

7.56 -21.46 -18.69 -36.11 -32.80

1'966.0 2'034.6 2'097.0 2'157.5 2'157.5

Massnahme

Schliessungen und Strukturveränderungen

Die Strukturen beim Angebot der psychiatrischen Versorgung sollen überprüft und optimiert und  die Synergien zwischen 
den Institutionen  besser genutzt werden. Diese Massnahme schliesst Schliessungen von Institutionen nicht aus.

notwendige rechtliche Anpassungen:
 Regierungsratsbeschluss Spitalliste Psychiatrie

P04

-2.00

P05

-4.00

P06

-4.00

P07

-4.00

-1.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-11.0 -22.0 -22.0 -22.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Als Voraussetzung zur Umsetzung dieser Massnahme ist eine gesamtkantonale Planung erforderlich.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6400 Psychiatrische Versorgung

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.199

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und 
Suchtkranker mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen 
Leistungssprektrums. 

RE00

305.14

RE01

358.34

RE02

391.25

VA03

387.56

P04

395.40

202.57 202.94 198.99 157.56 159.07

-102.57 -155.40 -192.25 -230.00 -236.34

RE00

15.02

RE01

21.47

RE02

18.81

VA03

36.11

P04

32.80

22.58 0.01 0.12 0.00 0.00

7.56 -21.46 -18.69 -36.11 -32.80

1'966.0 2'034.6 2'097.0 2'157.5 2'157.5

Massnahme

IPW, Überprüfung der Strukturen

Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW), Überprüfung der bestehenden und geplanten Strukturen, Straffung des 
Leistungsangebotes.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-2.00

P05

-4.00

P06

-6.10

P07

-8.20

-0.75 -1.50 -2.75 -4.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-15.0 -30.0 -45.0 -60.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6400 Psychiatrische Versorgung

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.200

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und 
Suchtkranker mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen 
Leistungssprektrums. 

RE00

305.14

RE01

358.34

RE02

391.25

VA03

387.56

P04

395.40

202.57 202.94 198.99 157.56 159.07

-102.57 -155.40 -192.25 -230.00 -236.34

RE00

15.02

RE01

21.47

RE02

18.81

VA03

36.11

P04

32.80

22.58 0.01 0.12 0.00 0.00

7.56 -21.46 -18.69 -36.11 -32.80

1'966.0 2'034.6 2'097.0 2'157.5 2'157.5

Massnahme

Effizienzsteigerung und Standardreduktion

Steigerung der Effizienz und Reduktion der Qualitätsstandards in den psychiatrischen Kliniken.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-3.40

P05

-7.00

P06

-10.80

P07

-11.60

-3.40 -6.50 -10.00 -10.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-7.0 -14.0 -21.0 -21.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Gesundheitsversorgung und die Zufriedenheit des Gesundheitspersonals können 
sinken.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6400 Psychiatrische Versorgung

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.201

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und 
Suchtkranker mittels einer bedarfsgerechten Planung sowie einer Festlegung der Leistungserbringer und des jeweiligen 
Leistungssprektrums. 

RE00

305.14

RE01

358.34

RE02

391.25

VA03

387.56

P04

395.40

202.57 202.94 198.99 157.56 159.07

-102.57 -155.40 -192.25 -230.00 -236.34

RE00

15.02

RE01

21.47

RE02

18.81

VA03

36.11

P04

32.80

22.58 0.01 0.12 0.00 0.00

7.56 -21.46 -18.69 -36.11 -32.80

1'966.0 2'034.6 2'097.0 2'157.5 2'157.5

Massnahme

Aufschiebung  Arbeitszeitreduktion bei Oberärzten/Oberärztinnen

Die Reduktion der Arbeitszeiten der Oberärzte und Oberärztinnen in den öffentlichen Kliniken der psychiatrischen 
Versorgung wird bis Ende 2004 sistiert.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-2.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

-2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Auf Grund der Revision des Arbeitsgesetzes per 1. 1. 05 werden alle kantonalen und subventionsberechtigten Kliniken 
dem Arbeitsgesetz unterstellt. Die Verkürzung der Arbeitszeiten der Oberärztinnen und Oberärzte muss auf diesen 
Zeitpunkt umgesetzt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

60 GD

6400 Psychiatrische Versorgung

Politikfeld:

Gesundheit

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.202

Gesundheitsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen 
Bildungsdirektion

 



Kurzbeschreibung der Leistung

Lohnadministration für die Volksschulen

RE00

6.52

RE01

6.54

RE02

6.23

VA03

6.74

P04

7.29

0.06 0.14 0.07 0.06 0.06

-6.46 -6.40 -6.16 -6.68 -7.23

RE00

0.05

RE01

0.04

RE02

0.08

VA03

0.54

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.05 -0.04 -0.08 -0.54 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Verrechnung der Kosten der Lohnadministration

Verrechnung eines Teils der Kosten der Lohnandministration für Volksschullehrpersonen (Festangestellte) an die 
Gemeinden

notwendige rechtliche Anpassungen:
§15 Abs. 2 Lehrerpersonalgesetz (LPG)

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

0.00 -1.50 -1.50 -1.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

1.50

P06

1.50

P07

1.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7000.01 Bildungsverwaltung, Lohnadministration

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.204

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: 10.09.03 RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Allgemeine Stabsdienstleistungen in Generalsekretariat, Bildungsplanung, Amtsleitungen, Fach- und Dienststellen (inkl. 
Bezirksjugendsekretariate und Berufsberatung).

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

85.53

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 8.05 0.00

0.00 0.00 0.00 -77.48 0.00

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Reduktion Personalbestand

In der Bildungsverwaltung der Leistungsgruppen 7000, 7501 und 7502 soll der Personalbestand um 5% reduziert werden. 
Die Planungskapazität wird abgebaut, ebenso die Beratungskapazität für die Lehrerschaft und private Anspruchsgruppen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-3.00

P05

-3.50

P06

-4.00

P07

-4.33

-3.00 -3.50 -4.00 -4.33

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-10.0 -20.0 -25.0 -30.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Bildungsdirektion kann nur verzögert auf Anforderungen aus der Bevölkerung und der Lehrerschaft reagieren; 
verzögerte Dienstleistungen im Bereich der Rechtspflege und der Unterstützung von Mitarbeitenden, Behörden und 
Verbänden.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7000.01 Bildungsverwaltung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.208

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Herstellung diverser Druckerzeugnisse (Schulblatt, Zeitschrift (Mittel- und Berufsschulen), Begleitschriften in verschiedenen 
Schulprojekten

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

85.53

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 8.05 0.00

0.00 0.00 0.00 -77.48 0.00

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Reduktion von Publikationen

Die Publikationen sollen auf die unbedingt notwendigen Kommunikationsmassnahmen beschränkt werden. Auf 
Durckerzeugnisse, die nicht kostendeckend sind, soll verzichtet werden. Schriften sind möglichst im Internet zu publizieren.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7000.01 Bildungsverwaltung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.210

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Reduktion Entschädigung

Die Entschädigung für die Bildungsräte wird gesenkt, weil diese ab 2004 die Präsidien der 
Mittelschulaufsichtskommissionen nicht mehr ausüben werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.15

P05

-0.15

P06

-0.15

P07

-0.15

-0.15 -0.15 -0.15 -0.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

 

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7000.10 Bildungsrat

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.213

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Ersatzmassnahme

Für den Ausfall des Sanierungsbeitrages VA04 der Massnahme San04.217 ist  von der Bildungsdirektion eine 
Ersatzmassnahme zu bezeichnen.

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

0.00

P05

-1.25

P06

-1.25

P07

-1.25

0.00 -1.25 -1.25 -1.25

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.305

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Aufhebung der Angebotspflicht für biblischen  Unterricht

Die Angebotspflicht für Biblische Geschichte an der Primarschule  soll aufgehoben werden. Die Fächer sind für die 
Gemeinden fakultativ, der Staatsbeitrag entfällt. Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden sind vom Entscheid der 
Gemeinden abhängig, ob sie die Fächer weiterhin anbieten wollen oder nicht.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Beschluss des Bildungsrates, Vernehmlassung

P04

0.00

P05

-1.10

P06

-3.20

P07

-3.20

0.00 -1.10 -3.20 -3.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Das breite Angebot der Volksschule wird eingeschränkt. Wie weit die Auswirkungen gehen werden, hängt nicht zuletzt von 
den Gemeinden und kirchlichen Institutionen ab.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.214

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Bildungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Reduktion der  Handarbeitslektionen auf der Primarschulstufe

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe haben insgesamt 20 Wochenlektionen Handarbeit. Die Wochenlektionen 
sollen um vier auf 16 reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Beschluss des Bildungsrates, Vernehmlassung

P04

-2.90

P05

-8.80

P06

-8.80

P07

-8.80

-0.90 -2.90 -2.90 -2.90

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-30.0 -91.0 -91.0 -91.0

P04

-2.00

P05

-5.90

P06

-5.90

P07

-5.90

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Klassenlehrpersonen können im Umfang von 4 Lektionen mehr parallelisieren (= Halbklassenunterricht erteilen).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.215

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Bildungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens.

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Anhebung der Klassengrössen um 1,5 Schülerinnen und Schüler

Die Schülerzahl soll auf der Primarschulstufe von durchschnittlich 18,13 Schülerinnen und Schüler pro 100%-Stelle (ohne 
Handarbeit und Hauswirtschaft) um 1,5 auf neu 19,63 angehoben werden und auf der Oberstufe von 16,43 auf 17,93. Die 
Zuteilung der Stellen erfolgt neu nach dem Sozialindex. Konkret heisst das, dass beispielsweise auf der Primarschulstufe 
eine Gemeinde je nach Sozialindex Klassen mit Schülerzahlen zwischen 18,43 und 22,12 im  D u r c h s c h n i t t  haben 
kann. Für organisatorische Härtefälle wird ein Stellenpool eingerichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Lehrerpersonalgesetz (§§ 3 und 8) und Volksschulverordnung (§§ 3 und 10)

P04

-5.00

P05

-20.00

P06

-35.00

P07

-45.00

-1.70 -6.70 -11.70 -15.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-40.0 -150.0 -270.0 -350.0

P04

-3.30

P05

-13.30

P06

-23.30

P07

-30.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Erhöhung der Klassengrössen um durchschnittlich 1,5 Schülerinnen und Schüler sollte gemäss wissenschftlichen 
Studien keine Auswirkungen auf die Schulqualität haben. Hingegen nimmt die Belastung der Lehrpersonen zu, mit 
entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsfrieden.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.216

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Reduktion der Staatsbeiträge  im Bereich des Stütz- und Förderunterrichts

Bisher werden Beiträge von rund CHF 14 Mio für Stütz- und Fördermassnahmen, von rund CHF 6 Mio. für 
Deutschunterricht für fremdsprachige Volksschüler/innen, von  rund 0,8 Mio. für Mundartkurse für Fremdsprachige im 
Kindergarten und von rund CHF 0.8 Mio. für den Schulpsychologischen Dienst ausgerichtet. Diese Staatsbeiträge sollen um 
CHF 7.5 Mio.  reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung des Schulleistungsgesetzes (§§ 1 und 12)

P04

0.00

P05

-7.50

P06

-7.50

P07

-7.50

0.00 -7.50 -7.50 -7.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Von der Reduktion der Staatsbeiträge darf eine gewisse Signalwirkung auf die Gemeinden erwartet werden, bei der 
Anordnung von Stütz- und Fördermassnahmen etwas zurückhaltender zu sein. Ein nicht zu quantifizierender Teil der 
Staatsbeitragsreduktion wird sich aber bei den Gemeinden als zusätzliche Belastung auswirken.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.217

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: 10.09.03 RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Verzicht auf Auszahlung von Entlastungsstunden

Verzicht auf die Auszahlung von Entlastungsstunden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-2.20

P05

-6.00

P06

-6.00

P07

-6.00

-2.20 -6.00 -6.00 -6.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden diesen Betrag (Staatsbeitrag) noch nicht budgetiert haben. 
Deshalb  entsteht bei diesen weder eine Belastung noch eine Entlastung. Bei den Lehrerorganisationen ist mit Widerstand 
zu rechnen (Forneck-Studie zur Arbeitszeitbelastung).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.218

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schüler/innen, Förderung der Achtung vor Mitmenschen 
und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und 
gemeinschaftsfähigen Menschen, Förderung des Urteilsvermögens, chancenfaire Ausbildung unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernfähigkeit, Förderung des lebenslangen Lernens

RE00

906.36

RE01

965.57

RE02

1'010.83

VA03

1'024.27

P04

1'069.61

563.78 598.95 620.70 634.98 653.40

-342.58 -366.63 -390.13 -389.29 -416.21

RE00

13.48

RE01

3.83

RE02

6.83

VA03

14.00

P04

13.80

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-13.45 -3.83 -6.83 -14.00 -13.80

6'703.0 6'842.0 7'065.0 7'105.0 7'126.0

Massnahme

Minderkosten der Schulreform

Als Folge der Ablehnung des neuen Volksschulgesetzes ergeben sich im Vergleich zu den im KEF 2003-2006 eingestellten 
Werten aus heutiger Sicht  Minderkosten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-9.00

P05

-20.00

P06

-15.00

P07

-10.00

-9.00 -20.00 -15.00 -10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Volksschulreform realisiert wird, weshalb das Sanierungspotenzial bis ins 
Jahr 2007 sinkt. Welche Reformelemente wann realisiert werden, lässt sich vor der Behandlung der parlamentarischen 
Initiativen durch den Kantonsrat noch nicht vorhersagen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7200.01 Volksschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.219

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung einer Schulbildung auf eindgenössischem Maturitätsniveau, welches zum Übertritt an die Hochschulen befähigt.

RE00

303.65

RE01

330.29

RE02

330.82

VA03

333.58

P04

341.14

11.90 11.25 16.52 22.53 39.76

-291.75 -319.04 -314.30 -311.05 -301.38

RE00

14.69

RE01

6.09

RE02

8.47

VA03

25.29

P04

40.95

0.00 0.45 0.62 0.00 0.00

-14.69 -5.64 -7.85 -25.29 -40.95

1'743.0 1'765.0 1'710.0 1'710.0 1'730.0

Massnahme

Neukonzeption der  Diplommittelschule

Nach der Erneuerung der Ausbildungsanerkennungsreglemente der Diplommittelschule durch die 
Erziehungsdirektorenkonferenz werden die Ausbildungsprofile der Diplommittelschule angepasst und auf das Wesentliche 
konzentriert (weniger Freifächer). Die neue Regelung tritt erstmals für Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 
2004/05 in Kraft.

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

0.00

P05

-0.20

P06

-0.50

P07

-1.00

0.00 -0.20 -0.20 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Reduktion des Unterrichtsangebotes.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7301 Mittelschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.221

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Bildungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung einer Schulbildung auf eindgenössischem Maturitätsniveau, welches zum Übertritt an die Hochschulen befähigt.

RE00

303.65

RE01

330.29

RE02

330.82

VA03

333.58

P04

341.14

11.90 11.25 16.52 22.53 39.76

-291.75 -319.04 -314.30 -311.05 -301.38

RE00

14.69

RE01

6.09

RE02

8.47

VA03

25.29

P04

40.95

0.00 0.45 0.62 0.00 0.00

-14.69 -5.64 -7.85 -25.29 -40.95

1'743.0 1'765.0 1'710.0 1'710.0 1'730.0

Massnahme

Abschaffung der Hauswirtschaftskurse

An den kantonalen Mittelschulen sollen die Hauswirtschaftskurse abgeschafft werden. Bei Kurzgymnasien faktisch Ersatz 
durch Unterricht in der Sek I, bei Langgymnasien entfällt dieses Fach.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Bildungsratsbeschluss, Anpassung der Stundentafeln der Mittelschulen

P04

-1.40

P05

-4.20

P06

-4.20

P07

-4.20

-1.40 -4.20 -4.20 -4.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-10.0 -30.0 -30.0 -30.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Umschulung bzw. Entlassung der betroffenen Lehrpersonen notwendig.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7301 Mittelschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.223

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung einer Schulbildung auf eindgenössischem Maturitätsniveau, welches zum Übertritt an die Hochschulen befähigt.

RE00

303.65

RE01

330.29

RE02

330.82

VA03

333.58

P04

341.14

11.90 11.25 16.52 22.53 39.76

-291.75 -319.04 -314.30 -311.05 -301.38

RE00

14.69

RE01

6.09

RE02

8.47

VA03

25.29

P04

40.95

0.00 0.45 0.62 0.00 0.00

-14.69 -5.64 -7.85 -25.29 -40.95

1'743.0 1'765.0 1'710.0 1'710.0 1'730.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für den freiwilligen Instrumentalunterricht

Der Staatsbeitrag für den  f r e i w i l l i g e n  Instrumentalunterricht an den Mittelschulen soll gekürzt werden..

notwendige rechtliche Anpassungen:

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

-0.50 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Im Jahr 2002 besuchten 3681 Schülerinnen und Schüler den Musikunterricht. Der Elternbeitrag betrug generell CHF 385.- 
pro Semester. Mit der Umsetzung dieser Massnahme wird der Elternbeitrag 2004 um 33 % und ab 2005 um 66 % erhöht 
werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7301 Mittelschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.301

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Vermittlung einer Schulbildung auf eindgenössischem Maturitätsniveau, welches zum Übertritt an die Hochschulen befähigt.

RE00

303.65

RE01

330.29

RE02

330.82

VA03

333.58

P04

341.14

11.90 11.25 16.52 22.53 39.76

-291.75 -319.04 -314.30 -311.05 -301.38

RE00

14.69

RE01

6.09

RE02

8.47

VA03

25.29

P04

40.95

0.00 0.45 0.62 0.00 0.00

-14.69 -5.64 -7.85 -25.29 -40.95

1'743.0 1'765.0 1'710.0 1'710.0 1'730.0

Massnahme

Senkung des Lektionenfaktors

2004 soll der Lektionenfaktor von 2.03 auf 1.97, ab 2005 auf 1.89 gesenkt werden. Ein Lektionenfaktor von 2.03 
bedeutet, dass der Schule pro Schülerin und Schüler 2.03 Lektionen pro Woche zur Verfügung stehen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Bildungsratsbeschlüsse, Anpassung an die Lehrpläne, je nach Änderung Genehmigung durch eidgenössische 
Maturitätskommission notwendig.

P04

-5.70

P05

-14.40

P06

-14.40

P07

-14.40

-5.70 -14.40 -14.40 -14.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-34.0 -86.0 -86.0 -86.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Durch die Senkung des Lektionenfaktors wird das Globalbudget für die Mittelschulen um den obigen Betrag verringert. Die 
Schulleitungen sind innerhalb des Golbalbudgets frei, die  Massnahmen zur Aufwandminderung zu bezeichnen. Das 
Unterrichtsangebot für Mittelschüler/innen wird reduziert. Beispielsweise können das Freifachangebot, Unterricht in 
Halbklassen und besondere Unterrichtsformen (Projektwochen) reduziert werden. Angesichts der Höhe der 
Aufwandminderung ist eine generelle Senkung der Lektionenzahl um 2-3 Lektionen unumgänglich.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7301 Mittelschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.304

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Bildungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

67.14

VA03

72.37

P04

74.42

0.00 0.00 6.16 5.42 5.48

0.00 0.00 -60.98 -66.95 -68.94

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

0.22

VA03

1.10

P04

0.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -0.22 -1.10 -0.90

0.0 0.0 53.4 53.0 53.0

Massnahme

Reduktion der Schulpauschalen

Die Pauschalen an die Schulen im Gesundheitswesen sollen reduziert werden. Es ist weiter zu prüfen, inwiefern die Löhne 
für die Lernenden angepasst werden können.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Bildungsratsbeschluss

P04

-1.00

P05

-2.50

P06

-3.00

P07

-3.00

-1.00 -2.50 -3.00 -3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7302 Schulen Gesundheitswesen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.227

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Bildungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

233.87

RE01

261.88

RE02

294.89

VA03

322.44

P04

328.04

66.21 69.02 75.23 70.37 70.24

-167.66 -192.86 -219.66 -252.07 -257.80

RE00

12.83

RE01

7.06

RE02

9.28

VA03

30.58

P04

37.51

1.12 0.75 2.47 0.33 0.49

-11.71 -6.31 -6.81 -30.25 -37.02

1'109.0 1'130.0 1'179.0 1'221.0 1'230.0

Massnahme

höherer Deckungsgrad Weiterbildung

Bei Weiterbildungsveranstaltungen an Berufsschulen soll der Deckungsbeitrag 1 (=Löhne einschliesslich Sozialleistungen) 
erreichen werden (für die Berufsschule für Weiterbildung vgl. San04.229).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Revision Kursgeldreglement

P04

-0.30

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-0.30 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Bildungsferne Schichten werden das teurere Weiterbildungsangebot weniger nutzen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7303 Berufsschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.228

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

233.87

RE01

261.88

RE02

294.89

VA03

322.44

P04

328.04

66.21 69.02 75.23 70.37 70.24

-167.66 -192.86 -219.66 -252.07 -257.80

RE00

12.83

RE01

7.06

RE02

9.28

VA03

30.58

P04

37.51

1.12 0.75 2.47 0.33 0.49

-11.71 -6.31 -6.81 -30.25 -37.02

1'109.0 1'130.0 1'179.0 1'221.0 1'230.0

Massnahme

Berufsschule für Weiterbildung

Die Berufsschule für Weiterbildung in Zürich muss den Deckungsbeitrag 1 (=Löhne einschliesslich Sozilalleistungen) 
erreichen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Revision Kursgeldreglement

P04

-1.00

P05

-3.50

P06

-3.50

P07

-3.50

-1.00 -3.50 -3.50 -3.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Bildungsferne Schichten werden das teurere Weiterbildungsangebot weniger nutzen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7303 Berufsschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.229

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

459.60

RE01

500.90

RE02

533.00

VA03

584.50

P04

604.20

111.31 119.35 134.26 159.47 159.10

-348.29 -381.55 -398.74 -425.03 -445.10

RE00

59.95

RE01

75.75

RE02

83.73

VA03

76.38

P04

85.00

73.14 12.78 12.00 17.00 18.00

13.19 -62.97 -71.74 -59.38 -67.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Anhebung Kostendeckungsgrad veterinär-medizinische Fakultät

Der Kostendeckungsgrad bei der veterinär-medizinischen Fakultät soll angehoben werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-2.00

P06

-4.00

P07

-4.00

0.00 -2.00 -4.00 -4.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7401.01 Universität

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.231

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

RE00

459.60

RE01

500.90

RE02

533.00

VA03

584.50

P04

604.20

111.31 119.35 134.26 159.47 159.10

-348.29 -381.55 -398.74 -425.03 -445.10

RE00

59.95

RE01

75.75

RE02

83.73

VA03

76.38

P04

85.00

73.14 12.78 12.00 17.00 18.00

13.19 -62.97 -71.74 -59.38 -67.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Redimensionierung universitärer Leistungen

-Verzicht auf die Besetzung genehmigter Professuren
a) Verzicht auf Leistungsausbau, teilweiser Leistungsabbau, Umverteilung von Professuren Mittelbau und Administration 
von Bereichen mit geringerer Lehrbelastung und vergleichsweise weniger Forschungsergebnissen in Bereiche mit hoher 
Lehr- und Forschungsleistung.
b) Verzögerte Umstellung auf das System Bologna (Modularisierung).
c) Veringerung baulicher Aufwand

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-7.00

P05

-14.00

P06

-20.00

P07

-20.00

-7.00 -14.00 -20.00 -20.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-12.0 -25.0 -50.0 -50.0

-12.0 -25.0 -50.0 -50.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung der im gesamtschweizerischen Vergleich bereits schlechten Betreuungsverhältnisse 
nicht möglich, Umsetzung der Erklärung von Bologna (Anrechnungspunktesystem) wird verzögert mit negativen 
Auswirkungen auf die internationale und nationale Stellung der Universität Zürich.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7401.01 Universität

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.232

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Betrieb der Hochschulbibliothek = Zentralbibliothek Zürich

RE00

21.24

RE01

21.72

RE02

23.96

VA03

23.40

P04

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-21.24 -21.72 -23.96 -23.40 -25.00

RE00

0.00

RE01

0.00

RE02

5.38

VA03

0.00

P04

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -5.38 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung Staatsbeitrag

Reduktion des Staatsbeitrages an die Hochschulbibliotheken.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-1.00 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-3.0 -6.0 -6.0 -6.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Kürzere Oeffnungszeiten und weniger Anschaffungen (Bücher, Periodika, etc.).
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7402.02 Hochschulbibliotheken

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.233

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

 Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich: Verzicht auf Vorkurs+teilweise Integration ins Grundstudium

Bei der  Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich sollen die Vorkurse im Bereich der Fachhochschule ins Grundstudium 
des 1. Schuljahres integriert werden. Auf die Vorkurse im Bereich der Berufslehre wird verzichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-3.40

P07

-3.40

0.00 -1.00 -3.40 -3.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -5.0 -15.0 -15.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Da es teilweise auf der Sekundarstufe I und II keine adäquate Vorbildung für den künstlerischen und gestalterischen 
Bereich gibt, müssen angehende Lehrlinge einer künstlerischen und gestalterischen Ausbildung dieses Defizit auf eigene 
Rechnung wettmachen.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.234

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages bei der Weiterbildung

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich muss bei der allgemeinen Weiterbildung einen Kostendeckungsgrad von 
100 % erreichen. Der Staatsbeitrag, der bisher für die Restkostenfinanzierung ausgerichtet wurde, wird gestrichen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Das allgemeine Weiterbildungsangebot der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich wird durch die Verteuerung der 
Weiterbildung einen Rückgang der Zahl der Schülerinnen und Schüler erfahren.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.235

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages an die Museen

Die Museen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich versuchen, die Kürzung des Staatsbeitrages über Sponsoring 
auszugleichen; wird dieses Ziel nicht ganz erreicht, werden das Ausstellungsangebot sowie die Oeffnungszeiten teilweise 
reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-1.00

P06

-1.75

P07

-1.75

0.00 -1.00 -1.75 -1.75

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Museen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich geniessen europäischen Ruf und sind deshalb auch für die 
Stadt Zürich ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.236

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages an die ZHW, Dep. Linguistik

Bei der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) wird der Staatsbeitrag für das Departement Linguistik gekürzt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.20 -0.50 -0.50 -0.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-0.5 -2.0 -3.0 -3.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

In der Deutschschweiz wird die Dolmetscherausbildung auf Fachhochschulstufe nur an der Zürcher Hochschule Winterthur 
angeboten. Die Kürzung des Staatsbeitrages führt zu einer Reduktion der Anzahl der Studienplätze im Departement 
Linguistik.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.237

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für angewandte Forschung + Entwicklung

An der Zürcher Hochschule Winterthur und der Pädagogischen Hochschule Zürich soll der Staatsbeitrag des Kantons für 
den Leistungsbereich 'angewandte Forschung und Entwicklung' reduziert werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-1.00 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-12.0 -12.0 -12.0 -12.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ist integraler Teil des Leistungsauftrags der Fachhochschulen. Sie 
befindet sich erst im Aufbau. Eine Reduktion des Kantonsbeitrags wird diesen Aufbau verlangsamen.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.238

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für die Hochschulverwaltung

Zürcher Hochschule Winterthur und Pädagogische Hochschule Zürich: Redimensionierung der Administrationen

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.50

P05

-1.50

P06

-1.50

P07

-1.50

-1.50 -1.50 -1.50 -1.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-18.0 -18.0 -18.0 -18.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Der Abbau in der Administration wird sich in den Bereichen Finanzen, Führung, Informatik, Kommunikation und 
Qualitätsmanagement negativ auswirken.
Der notwendige Stellenabbau wird soweit möglich durch Fluktuation aufgefangen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.239

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages für die Weiterbildung

Mit der Kürzung des Staatsbeitrages soll erreicht werden, dass die Pädagogische Hochschule Zürich bei der fakultativen 
Weiterbildung für Lehrkräfte einen höheren Kostendeckungsgrad erzielt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.50

P05

-3.00

P06

-3.00

P07

-3.00

-1.50 -3.00 -3.00 -3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

1.00

P05

2.00

P06

2.00

P07

2.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Pädagogische Hochschule Zürich muss Weiterbildung für Lehrkräfte aller Stufen anbieten (Volksschule, Mittel- und 
Berufsschule). Ein höherer Kostendeckungsgrad bedeutet höhere Kosten für die Kunden oder Arbeitgeber und wird sich 
auf die Weiterbildungsbereitschaft auswirken.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.240

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Kürzung des Staatsbeitrages an den Leistungsbereich Diplomstudien

Der Staatsbeitrag an die Hochschule Musik und Theater wird für den Leistungsbereich Diplomstudien gekürzt.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.40

P06

-0.67

P07

-0.67

-0.20 -0.40 -0.67 -0.67

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-1.5 -3.0 -5.0 -5.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Kürzung des Staatsbeitrages führt zu einer Reduktion der Ausbildungsplätze von 680 auf rund 650; es wird aber 
insbesondere der Bereich Musik mit bisher 300 Ausbildungsplätzen (ohne Musikpädagogik) betroffen sein.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.242

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Zürcher Fachhochschule (ZHF) bietet praxisorientierte Diplomstudiengänge an, pflegt die Weiterbildung, betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und erbringt Dienstleistungen für Dritte. Sie erfüllt diese Aufgabe im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen.

RE00

199.70

RE01

249.30

RE02

266.30

VA03

264.80

P04

269.90

26.30 48.30 62.80 51.34 50.93

-173.40 -201.00 -203.50 -213.46 -218.97

RE00

1.86

RE01

5.79

RE02

21.85

VA03

24.50

P04

44.90

0.00 1.32 4.21 0.00 0.00

-1.86 -4.48 -17.64 -24.50 -44.90

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Reduktion des Staatsbeitrages an die Zürcher Fachhochschulen

Durch den Restrukturierungsprozess an den Zürcher Fachhochschulen und ihren Teilschulen (Zentralisierung der 
Strukturen und Konzentration im Angebotsbereich) werden Einsparungen in der geplanten Grössenordnung möglich.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-1.50

P06

-2.00

P07

-3.40

-0.50 -1.50 -2.00 -3.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -8.0 -16.0 -27.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7406 Zürcher Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.303

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Staatsbeitrag an die Ausserkantonalen Fachhochschulen

RE00

8.97

RE01

13.19

RE02

13.77

VA03

16.60

P04

18.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-8.97 -13.19 -13.77 -16.60 -18.30

RE00

0.50

RE01

0.00

RE02

0.00

VA03

1.00

P04

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.50 0.00 0.00 -1.00 -1.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Massnahme

Betriebsbeiträge an HS Rapperswil, Zollikofen und HS Heilpädagogik

Reduzierung des Staatsbeitrages an ausserkantonale Fachhochschulen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.00

P05

-1.50

P06

-1.50

P07

-1.50

-1.00 -1.50 -1.50 -1.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Der Kanton Zürich kann seinen Konkordatsverpflichtungen nicht mehr vollumfänglich nachkommen und muss auf 
gleichwertigen Einsparungen der Konkordatspartner bestehen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7407 Ausserkantonale Fachhochschulen

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.243

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Führung von Jugend-/Fam.beratungsstellen (Bezirksjugendsekretariate); Finanzierung Kinder-/Jugendpsych. Dienst; 
Staatsbeiträge komm. Jugendsekretariate, Kinder-/Jugendheime, Stipendien/Darlehen; Betrieb Gehörlosenzentrum. 
ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeinde-/Bundesbeiträge, die sich bei Aufw.kürz. entspr. reduzieren!! 
Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

RE00

0.00

RE01

132.34

RE02

134.30

VA03

157.40

P04

158.49

0.00 19.84 16.62 36.87 38.17

0.00 -112.50 -117.68 -120.53 -120.32

RE00

0.00

RE01

3.79

RE02

4.21

VA03

8.51

P04

8.31

0.00 0.02 0.00 0.40 0.00

0.00 -3.77 -4.21 -8.11 -8.31

0.0 67.0 67.0 336.0 336.0

Massnahme

Beitragsverzicht an Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuung

Verzicht auf Beiträge bei der Alimentenbevorschussung und bei der Kleinkinderbetreuung.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Jugendhilfe-Gesetz §§25, 26 h; Jugendhilfe-Verordnung §§ 42, 49 m.

P04

-2.30

P05

-2.30

P06

-2.30

P07

-2.30

-2.30 -2.30 -2.30 -2.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

2.30

P05

2.30

P06

2.30

P07

2.30

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Es sind keine Auswirkungen zu befürchten, da der Beitrag pro Gemeinde  marginal ist.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7501 Jugend-/Familienhilfe 

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.244

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Führung von Jugend-/Fam.beratungsstellen (Bezirksjugendsekretariate); Finanzierung Kinder-/Jugendpsych. Dienst; 
Staatsbeiträge komm. Jugendsekretariate, Kinder-/Jugendheime, Stipendien/Darlehen; Betrieb Gehörlosenzentrum. 
ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeinde-/Bundesbeiträge, die sich bei Aufw.kürz. entspr. reduzieren!! 
Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

RE00

0.00

RE01

132.34

RE02

134.30

VA03

157.40

P04

158.49

0.00 19.84 16.62 36.87 38.17

0.00 -112.50 -117.68 -120.53 -120.32

RE00

0.00

RE01

3.79

RE02

4.21

VA03

8.51

P04

8.31

0.00 0.02 0.00 0.40 0.00

0.00 -3.77 -4.21 -8.11 -8.31

67.0 67.0 67.0 336.0 336.0

Massnahme

Verzicht auf Staatsbeiträge an kommunale Leistungserbringer

Verzicht Abgeltung kommunaler Leistungserbringer im Bereich Jugend-/Familienhilfe: Die Leistungen (Beratungen, 
Gutachten etc.) der Städte Zürich, Winterthur und Wädenswil werden bisher mittels Fallpauschalen anteilsmässig 
abgegolten. Mit dem Finanzierungsverzicht resultiert eine Aufwandsreduktion für den Kanton von rund CHF 6.3 Mio.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Jugendhilfe-Gesetz (§18) und Jugendhilfeverordnung (§23)

P04

-6.30

P05

-6.30

P06

-6.30

P07

-6.30

-6.30 -6.30 -6.30 -6.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

6.30

P05

6.30

P06

6.30

P07

6.30

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aus fachlicher Sicht keine direkten Auswirkungen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7501 Jugend-/Familienhilfe 

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.245

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Führung von Jugend-/Fam.beratungsstellen (Bezirksjugendsekretariate); Finanzierung Kinder-/Jugendpsych. Dienst; 
Staatsbeiträge komm. Jugendsekretariate, Kinder-/Jugendheime, Stipendien/Darlehen; Betrieb Gehörlosenzentrum. 
ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeinde-/Bundesbeiträge, die sich bei Aufw.kürz. entspr. reduzieren!! 
Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

RE00

0.00

RE01

132.34

RE02

134.30

VA03

157.40

P04

158.49

0.00 19.84 16.62 36.87 38.17

0.00 -112.50 -117.68 -120.53 -120.32

RE00

0.00

RE01

3.79

RE02

4.21

VA03

8.51

P04

8.31

0.00 0.02 0.00 0.40 0.00

0.00 -3.77 -4.21 -8.11 -8.31

0.0 67.0 67.0 336.0 336.0

Massnahme

Plafonierung Staatsbeiträge an stationäre/teilstationäre Angebote

Plafonierung Staatsbeiträge an Kinder-/Jugendheime: Heimkosten werden durch Bund, Kanton und Gemeinden getragen. 
Period. Mindestversorgertax-Erhöhung vermag mit Heimkosten-Entwicklung nicht Schritt zu halten. Durch Plafonierung 
Staatsbeiträge mit Festsetzung Maximaltaxe sollen Kantonsausgaben stabilisiert und Heime zu effizientem Handeln 
angespornt werden. Um Kantonsbeiträge bei rund Fr. 41 Mio. nivellieren zu können, wäre neben einer pend. 
Versorgertaxerhöhung eine zusätzliche von Fr. 5.5 Mio. vorzusehen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Jugendheim-Gesetz (JHG §§ 7,8), Jugendheim-Verordnung (JHVO) und Schulleistungsgesetz (§§ 11ff.)

P04

-5.50

P05

-5.50

P06

-5.50

P07

-5.50

-5.50 -5.50 -5.50 -5.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

5.50

P05

5.50

P06

5.50

P07

5.50

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die grosse Verteuerung kann zu einem verspäteten Platzierungsverhalten der Gemeinden führen. Die verzögerte soziale 
Integration verursacht höhere Folgekosten.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7501 Jugend-/Familienhilfe 

Politikfeld:

Soziales

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.246

Bildungsdirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Führung der Berufs- und Studienberatung, Führung allg. Berufsberatungsstellen sowie Berufsinformationszentren im Kanton 
Zürich (Bezirksjugendsekretariate), Staatsbeiträge an Berufs- und Laufbahnberatung der Städte Zürich und Winterthur. 
ACHTUNG: Ertrag beinhaltet zur Hauptsache Gemeindebeiträge, die sich bei Aufw.kürzungen entsprechend reduzieren!! 
Neustruktur ab 2003, RE02=VA02 da RE Neustruktur noch nicht verfügbar!

RE00

0,00

RE01

14,99

RE02

15,71

VA03

22,71

P04

23,50

0,00 0,46 0,71 5,93 6,15

0,00 -14,53 -15,00 -16,78 -17,35

RE00

0,00

RE01

0,00

RE02

0,00

VA03

0,00

P04

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 31,0 31,0 88,0 88,0

Massnahme

Kostenpflichtige Berufsberatung für Erwachsene/Verzicht auf Beiträge

Die allgemeine Berufsberatung wird heute durch die Bezirksjugendsekretariate (Bez.JS) sowie die Städte Zürich und 
Winterthur, nach altem eidg. Berufsbildungsgesetz, unentgeltlich angeboten. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG 
2004) entfällt die Unentgeltlichkeit. Durch Fokussierung auf eine unentgeltliche Berufsberatung für Jugendliche und somit 
vollumfänglicher Beratungsverrechnung an Erwachsene (Private) ergeben sich zusätzliche Erträge. Die Berufs-Information 
(BIZ-Besuche) bleibt dagegen für alle Altersgruppen unentgeltlich. Zudem wird auf die Abgeltung kommunaler 
Berufsberatungen verzichtet.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Bund: Neues Berufsbidlungsgesetz (nBBG) 2004 / Kanton: Jugendhilfegesetz (JHiG) § 18 und Jugendhilfeverordnung (JHiVO
§ 23.

P04

-1,00

P05

-2,50

P06

-2,50

P07

-2,50

-2,50 -5,00 -5,00 -5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

P04

0,00

P05

0,00

P06

0,00

P07

0,00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Auswirkungen können nicht abschliessend im Bereich der Erwerbslosen beurteilt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

70 BI

7502 Berufsberatung 

Politikfeld:

Bildung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.247

Bildungsdirektion

vom 18.07.2003

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen
Baudirektion

 



Kurzbeschreibung der Leistung

Organisation und Informatik:
Die Abteilung ist der zentrale Informatikanbieter und die Fachstelle für Organisationsentwicklung. O+I entwickelt die 
Informatikstrategie der Baudirektion und versorgt die Aemter mit Informatikdienstleistungen. Im Fachgebiet Organisation 
werden für die Geschäftsleitung strategische Instrumente wie Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement entwickelt und 
betrieben. Zudem werden Konzeptions- und Koordinationsaufgaben bezüglich Büroräume und weiterer 
Infrastrukturbereiche wahrgenommen.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Allgemeine Leistungsreduktion Informatik

a) Reduktion der Investitionen von CHF 5,7 auf 4,0 Mio. ergibt reduzierte Abschreibungen. 
b) Teilweiser Verzicht auf Ersatz von Betriebsmitteln. 
c) Reduzierter Leistungsbezug bei ABRAXAS. Gemäss Projekt LeuNet fallen für den Netzbetrieb weniger Kosten an.
d) Einsparungen fallen aufgrund niedriger interner Verrechnungen vor allem in den Aemtern an. Anrechnung des 
Spareffekts jedoch im Generalsekretariat, da dort die Informatikkosten zentral budgetiert, die Ausgaben effektiv getätigt 
und an die Aemter weiterverrechnet werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-1.10

P06

-1.10

P07

-1.10

-0.50 -1.10 -1.10 -1.10

-1.70 -1.70 -1.70 -1.70

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Fachämter und das Generalsekretariat sind in ihrer Leistungserstellung beeinträchtigt:
a) Weniger Geld für Hardware, Betriebssystem, Standard-Software. Weniger Fachapplikationen. Höhere 
Störungsanfälligkeit und Inkompabilitäten. 
b) Weniger Peripheriegeräte, keine Erneuerungen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.248

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Managementsupport; Unterstützungsleistungen; Koordinative Leitung des Natur- und Heimatschutzsfonds und des 
Denkmalpflegefonds, Rechtssetzung; Bauverfahren und Koordination Umweltschutz; Landerwerb und 
Liegenschaftenverwaltung.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Verzicht auf Einlage Strassenfonds/Optimierung Mitteleinsatz Tiefbauamt

Verzicht auf die Einlage von allgemeinen Staatsmitteln in den Strassenfonds (ausgenommen Abgeltung der dem 
Tiefbauamt durch den Bau der Glattalbahn verursachten strassenseitigen Aufwendungen).
Optimierung des Mitteleinsatzes im Tiefbauamt. Wird in einem Projekt ausgearbeitet.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-10.00

P05

-10.00

P06

-10.00

P07

-10.00

-10.00 -10.00 -10.00 -10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

In Aussicht genommenes neues Finanzierungskonzept für den Strassenbau kann nicht umgesetzt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Verkehr

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.249

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Die Abteilung Finanzen und Controlling führt das Rechnungswesen der Baudirektion. In Zusammenarbeit mit den Aemtern 
ist sie insbesondere für die Budgetierung und den Rechnungsabschluss zuständig. Sie betreut die Unternehmensplanung 
und die Ausarbeitung des KEF (Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan). Im Weiteren leitet sie das Controlling und ist 
die Verbindungsstelle zur Finanzdirektion. Sie betreut die SAP-Umgebung.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Leistungsreduktion Archivierung/Registratur und Dienstleistungen Dritter

a) Leistungs- und Qualitätsabbau im Bereich Archivierung/Registratur.
b) Reduktion Dienstleistungen Dritter; Projektverlangsamungen bzw. -verzicht.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.10

P05

-0.10

P06

-0.10

P07

-0.10

-0.10 -0.10 -0.10 -0.10

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Aufgabenneuverteilung als Kompensation.
b) Verzicht auf einzelne Projekte.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.250

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Stab: 
Leitung und Koordination der Rechtsetzungsprojekte;  Bearbeitung der politischen Vorstösse;  Drehscheibe für den 
Kontakt mit den parlamentarischen Kommissionen;  Federführung bei Vernehmlassungen; Unterstützung der 
Baudirektorin;  Leitung und  Koordination von übergeordneten Bereichen: öffentliches Beschaffungswesen, Fonds für 
Natur- und Heimatschutz und Denkmalpflege.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Reduktion Stabsleistungen und Dienstleistungen Dritter

a) Verzicht auf eine Stelle im Stab und auf temporäre Arbeitskräfte. Leistungs-/Qualitätsabbau bei Stabsarbeiten.
b) Teilweiser Verzicht auf Dienstleistungen Dritter.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.20

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

-0.20 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Verzicht auf Stabsaufgaben/Projekte und verzögerte Bearbeitung verbleibender Aufgaben. Beeinträchtigte 
Führungsunterstützung für die Direktion.
b) Reduzierte externe Unterstützung (weniger externes Know-how) in Rechtsstreitigkeiten und Rechtssetzungsprojekten 
führt zu Qualitätsabbau.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.251

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Rechtsabteilung: 
Sie unterstützt die Unternehmensleitung, die Aemter der Baudirektion und das Generalsekretariat in rechtlichen Fragen. 
Wenn Verfügungen der Baudirektion angefochten sind, erarbeitet sie Vernehmlassungen an die Rechtsmittelinstanzen. Sie 
behandelt Aufsichtsbeschwerden gegen Gemeinden sowie Rekurse gegen Verfügungen der Aemter und gegen Beschlüsse 
von Gemeinden. Die Kanzlei koordiniert den Postlauf der Baudirektion und steuert die Geschäftskontrolle.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Verzicht auf Sachverständigen-Kommissionen

Verzicht auf die Sachverständigen-Kommissionen und das dazugehörige verwaltungsinterne Sekretariat (Denkmalpflege, 
Archäologie, Natur- und Heimatschutz).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Aufhebung § 216 des Planungs- und Baugesetzes.

P04

0.00

P05

-0.20

P06

-0.20

P07

-0.20

0.00 -0.20 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Keine verwaltungsexterne Gutachten mehr in den Bereichen Denkmalpflege, Archäologie, Natur- und Heimatschutz. 
Verminderte Qualität der Entscheidungsgrundlagen für die kantonale Verwaltung und die Gemeinden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.252

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leitstelle: Leitung Baubewilligungsverfahren, formelle/materielle Koordination Baubewilligungen, Beratung von Gemeinden 
und Bauherren bezügl. Bauverfahren. 

Koordination Umweltschutz: Erbringen von Querschnittsdienstleistungen im Bereich Umwelt: Mitberichtsverfahren 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltberichterstattung, vollzugsunterstützende Information (Zürcher Umweltpraxis), 
Ökologische Beschaffung, Einführung von Umweltmanagementsystemen, Beratung, Dokumentation, Anlaufstelle 
Nachhaltigkeit/Lokale Agenda 21.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Leistungsabbau Nachhaltigkeit/Vollzugsunterstützung Umweltschutz

a) Leistungsabbau im Bereich ökologische Beschaffung und Umweltmanagementsysteme. 
b) Leistungsabbau im Bereich Lokale Agenda 21/Nachhaltigkeit. 
c) Reduktion Sachaufwand/Dienstleistungen Dritter (z.B. externe Begleitung Gesamtverfügung Leitstelle). 
d) Verzicht auf das jährliche Themenheft der Zürcher UmweltPraxis/ZUP. 
e) Reduktion des Leistungsbezugs beim GIS-Zentrum. 
f) Verzicht auf temporäre Arbeitskräfte in Spitzenzeiten und auf Praktikanten, Nichtbesetzung von 1,5 Vollzeit-Stellen, 
Verzicht auf Aus- und Weiterbildung.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.25

P05

-0.25

P06

-0.25

P07

-0.25

-0.25 -0.25 -0.25 -0.25

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.5 -1.5 -1.5 -1.5

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Stagnation im Bereich ökologische Beschaffung: Einführung Umwelt-Management-System muss sistiert/überprüft 
werden.
b) Keine externe Unterstützung in Projekten, Stopp oder Verlangsamung von Projekten, Verzicht auf Grundlagenarbeiten 
für Umweltprogramm und -controlling. 
c) Weniger praxisbezogene Umweltschutz-Vollzugsunterstützung.
d) Verzögerungen in der Geschäftsabwicklung zu Lasten der Amtsstellen, Gemeinden und Bauherren (vor allem im Bereich 
Leitstelle, keine Optimierung/Beschleunigung der Prozesse).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.253

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Kommunikation: 
Planung und  Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung der Direktion/Ämter/des Generalsekretariats in allen 
Bereichen der Unternehmenskommunikation und der Aemter: Konzepte, Publikationen, Veranstaltungen, interne 
Kommunikation. Personalzeitung: Informationsvermittlung, Dialog und Kulturentwicklung. Druckvorstufe, Web-Design, 
Internetauftritt, Referate.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Leistungsabbau Kommunikationsabteilung

a) Leistungsabbau in der Ämterkommunikation. 
b) Verzicht auf Kapazitäten im Sekretariatsbereich. 
c) Reduktion Sachaufwand, insbesondere in den Bereichen Dienstleistungen Dritter und Unternehmenskommunikation.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.32

P05

-0.32

P06

-0.32

P07

-0.32

-0.32 -0.32 -0.32 -0.32

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-2.0 -2.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Weniger Kommunikationsunterstützung für Aemter/Abteilungen/Projekte; ergibt reduzierte Wirkung der 
Aemterleistungen.
b) Sachbearbeitende erledigen Administration selber; Verzögerungen, weniger Qualitätssicherung.
c) Reduktion Dienstleistungen Dritter in der Unternehmenskommunikation bedeutet: Ausdünnung des Kultur-Entwicklungs-
Prozesses, weniger Vernetzung innerhalb der heterogenen Direktion, erschwerte Führbarkeit, geringere Motivation.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.254

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leitung: 
Das Generalsekretariat ist die Stabsstelle des Unternehmens Baudirektion. Es erbringt Management-Services und 
unterstützt die Baudirektionsämter mit internen Dienstleistungen. Zusätzlich nimmt es über die Baudirektion hinaus 
Steuerungs- und Koordinationsaufgaben insbesondere im Umweltschutz und im Baubewilligungsverfahren wahr. Es 
betreut zudem den Natur- und Heimatschutzfonds und den Denkmalpflegefonds.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

Reduktion Sekretariat und Assistenz Generalsekretär

Leistungsabbau im Bereich Assistenz- und Sekretariatsarbeiten. Verzicht auf das Vorzimmer des Generalsekretärs. 
Zusammenlegen mit dem Vorzimmer Baudirektorin.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.22

P05

-0.22

P06

-0.22

P07

-0.22

-0.22 -0.22 -0.22 -0.22

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Assistenz- und Sekretariatsarbeiten für den Generalsekretär und eine Juristin des Generalsekretariates werden 
hauptsächlich durch das Vorzimmer Baudirektion erledigt, teilweise durch die Kanzlei. Qualitätsabbau in der 
Assistenzunterstützung.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.255

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Natur- und Heimatschutzfonds (NHS):  
a) Finanzierung von Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Pflege von Natur- und Heimatschutzobjekten und 
Erholungsgebieten. 
b) Unterstützt private und öffentliche Natur- und Heimatschutzbestrebungen, erwirbt Grundstücke zu Schutzzwecken, 
leistet Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen.

RE00

19.94

RE01

27.38

RE02

28.47

VA03

29.65

P04

31.02

1.15 3.31 3.89 2.97 2.97

-18.79 -24.07 -24.57 -26.68 -28.05

RE00

2.33

RE01

3.29

RE02

2.27

VA03

5.00

P04

5.70

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

-2.33 -3.19 -2.27 -5.00 -5.70

83.2 98.8 100.0 106.8 108.8

Massnahme

NHS-Fonds: Reduzierter Liegenschaftenunterhalt/weniger Landerwerb

Reduktion der Mittel für den Unterhalt der Fondsliegenschaften und für Landkäufe im Bereich Natur- und Heimatschutz.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung im Fondsgesetz

P04

0.00

P05

-0.40

P06

-0.40

P07

-0.40

0.00 -0.40 -0.40 -0.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Handlungsfähigkeit des Kantons im Bereich Natur- und Heimatschutz wird eingeschränkt.
b) Freiwillige Schutzmassnahmen sind nur noch beschränkt möglich.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8000 Generalsekretariat

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.256

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Denkmalpflege: 
Die Aufgaben der Kantonalen Denkmalpflege gliedern sich gemäss Leistungsauftrag in Hoheitliche Tätigkeit 
(Bauberatung), Inventarisation, Baudokumentation und Berichte.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Leistungsabbau Denkmalpflege

a) Leistungsabbau in der Inventarisation/Dokumentation.
b) Leistungsabbau in der Bauberatung/bei der Bearbeitung der Gesuche.
c) Leistungsabbau bei der Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§§ 203, 204 Planungs- und Baugesetz; § 19 und Anhang 1.4 Bauverfahrensverordnung; Beitragsverordnung Natur- und 
Heimatschutz; Staatsbeitragsgesetz.

P04

-0.17

P05

-0.34

P06

-0.51

P07

-0.85

-0.17 -0.34 -0.51 -0.85

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 -1.0 -2.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Inventarnachführung verzögert, Fristeinhaltung für vorgängige Schutzabklärungen nicht garantiert. 
b) Einhaltung der Bearbeitungsfrist von Gesuchen, gesetzeskonforme Verfügung im Beitragswesen, Schutzvereinbarungen 
und -Anordnungen erschwert. 
c) Grundlagendatenbank reduziert bewirtschaftet.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Denkmalpflege

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.257

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Stab: 
Architekturwettbewerbe, Begutachtung staatsbeitragsberechtigter Bauten, Bewirtschaftung Kunstsammlung, Kunst am 
Bau-Management, Planverwaltung und CAD, Ökologie und Energie, Rechtsdienst, Öffentlichkeitsarbeit.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Leistungsabbau von Dienstleistungen

a) Reduktion der Architektur-Wettbewerbe nach SIA (GATT-Ausschreibungen bzw. Submissionen im offenen/selektiven 
Verfahren ab Fr. 248'950.- können nicht reduziert werden).
b) Leistungsreduktion und Effizienzsteigerung bei der Führung Kunstsammlung.
c) Reduktion Oekologie.
d) Verzicht Oeffentlichkeitsarbeit.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-0.51

P06

-0.68

P07

-0.68

0.00 -0.51 -0.68 -0.68

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -3.0 -4.0 -4.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Reduktion der architektonischen Qualität.
b) Leistungsabbau im Bereich Kunstsammlung.
c) Reduktion der ökologischen Massnahmen (Vorbildfunktion) bei staatlichen Bauten.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Stab

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.258

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Dienste: 
Immobilienbetrieb für die Zentral- und Bezirksverwaltung sowie im Auftrag für weitere kantonale Institutionen.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Reinigung/Effizienzsteigerung

Effizienzsteigerung: Mit weniger Personal soll gleiche Wirkung bei gleicher Qualität erzielt werden.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.50

P05

-0.50

P06

-0.50

P07

-0.50

-0.25 -0.25 -0.25 -0.25

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-5.0 -5.0 -5.0 -5.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Abbau von fünf Vollzeitstellen; betrifft ca. 25 Teilzeitangestellte.
b) Anpassung von Verträgen mit externen Reinigungsfirmen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Dienste

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.259

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistungsgruppe Bau: 
Projektmanagement bei der Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten sowie bei der baulichen Erneuerung und 
bei komplexen Unterhaltsprojekten aller staatseigenen Hochbauten.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Leistungsabbau in den Baubereichen 1+2/Gebäudetechnik

Leistungsabbau in den Baubereichen 1+2 und der Gebäudetechnik.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.66

P05

-1.30

P06

-1.30

P07

-1.30

-0.66 -1.30 -1.30 -1.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-4.0 -8.0 -8.0 -8.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Das Bauinvestitionsvolumen der Fachdirektionen muss entsprechend der Kapazitäten des Hochbauamtes reduziert werden. 
Bedürfnisse der Nutzerdirektionen können teilweise nur verzögert befriedigt werden.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Bereiche

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.260

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistungsgruppe Bau: 
Projektmanagement bei der Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten sowie bei der baulichen Erneuerung und 
bei komplexen Unterhaltsprojekten aller staatseigenen Hochbauten.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Reduktion Investitionsvolumen im Hochbau

Reduktion des Investitionsvolumens bei den im Hochbauamt selber budgetierten Bauprojekten von durchschnittlich 50 auf 
durchschnittlich 35 Mio. im Jahr. Das führt zu weniger Planungsaufwand und zu reduzierten Abschreibungen und Zinsen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

-5.00

P06

-5.00

P07

-5.00

0.00 -5.00 -5.00 -5.00

-15.00 -15.00 -15.00 -15.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Fachdirektionen müssen auch neue Aufgaben grundsätzlich mit der heutigen Zentralverwaltungs-/Bezirksverwaltungs-
Infrastruktur erfüllen können. Sie können nur beschränkt auf eine neue bzw. ergänzte Infrastruktur zählen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Planung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.261

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Archäologie: 
Die Aufgabe gliedern sich gemäss Leistungsauftrag in die Bereiche Inventarisation und Archive, hoheitliche Tätigkeit, 
archäologische Untersuchungen (Ausgrabung, Auswertung, Veröffentlichung) sowie Öffentlichkeitsarbeit.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Verzicht auf den Betriebsbeitrag Archäologie an die Stadt Zürich

a) Verzicht auf Betriebsbeitrag an die Stadt Zürich. 
b) Leistungsreduktion bei Rettungsgrabungen im übrigen Kantonsgebiet zugunsten vermehrter kantonaler 
Rettungsgrabungen in der Stadt Zürich (teilweise Kompensation für den Verzicht auf den Betriebsbeitrag).

notwendige rechtliche Anpassungen:
§§ 203, 204, 209-210 Planungs- und Baugesetz; § 19 Bauverfahrensverordnung;

P04

-1.00

P05

-1.00

P06

-1.00

P07

-1.00

-1.00 -1.00 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.40

P05

0.40

P06

0.40

P07

0.40

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Risiko von Verzögerungen von Bauvorhaben, da die Einhaltung der Bearbeitungszeit gemäss  Bauverfahrensverordnung 
nicht immer möglich sein wird.
b) Weniger Auswertungen von Grabungen.
c) Risiko von Kulturgüterverlust.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Archäologie

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.262

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Natur- und Heimatschutzfonds (NHS):  
a) Finanzierung von Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Pflege von Natur- und Heimatschutzobjekten und 
Erholungsgebieten. 
b) Unterstützt private und öffentliche Natur- und Heimatschutzbestrebungen, erwirbt Grundstücke zu Schutzzwecken, 
leistet Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Reduktion Aufwendungen NHS-Fonds für Denkmalpflege

Kürzung von Entschädigungen für Abklärungen bei Schutzobjekten und Reduktion der Publikationen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung Fondsgesetz

P04

0.00

P05

-0.15

P06

-0.15

P07

-0.15

0.00 -0.15 -0.15 -0.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Der jährliche Denkmalpflege-Rechenschaftsbericht wird reduziert.
b) Bautechnische und baugeschichtliche Abklärungen sowie Baudokumentationen werden reduziert.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Natur- und Heimatschutzfonds

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.263

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Leistung Archäologie: 
Die Aufgaben gliedern sich gemäss Leistungsauftrag in die Bereiche Inventarisation und Archive, hoheitliche Tätigkeit, 
archäologische Untersuchungen (Ausgrabung, Auswertung, Veröffentlichung) sowie Öffentlichkeitsarbeit.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Reduktion Rettungsgrabungen

Leistungsreduktion bei Rettungsgrabungen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§§ 203, 204, 209-210 Planungs- und Baugesetz; § 19 Bauverfahrensverordnung.

P04

-0.39

P05

-0.78

P06

-1.40

P07

-1.40

-0.28 -0.55 -1.00 -1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

-2.0 -5.0 -10.0 -10.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Risiko von Verzögerungen von Bauvorhaben, da Einhaltung der Bearbeitungszeit gemäss Bauverfahrensverordnung 
nicht immer möglich sein wird
b) Weniger Auswertungen von Grabungen.
c) Risiko von Kulturgüterverlust.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Archäologie

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.264

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Natur- und Heimatschutzfonds (NHS):  
a) Finanzierung von Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Pflege von Natur- und Heimatschutzobjekten und 
Erholungsgebieten. 
b) Unterstützt private und öffentliche Natur- und Heimatschutzbestrebungen, erwirbt Grundstücke zu Schutzzwecken, 
leistet Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen.

RE00

49.73

RE01

63.43

RE02

68.11

VA03

76.76

P04

78.14

5.64 4.16 3.48 1.90 2.07

-44.09 -59.26 -64.64 -74.86 -76.06

RE00

1.14

RE01

3.20

RE02

5.71

VA03

31.21

P04

47.45

0.28 0.01 0.04 0.00 0.00

-0.86 -3.19 -5.67 -31.21 -47.45

279.1 281.0 276.9 299.8 298.8

Massnahme

Reduktion der archäologischen Rettungsgrabungen

Archäologische Rettungsgrabungen: Reduktion um 40%.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung des Fondsgesetzes.

P04

0.00

P05

-0.70

P06

-0.70

P07

-0.70

0.00 -0.70 -0.70 -0.70

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Verlust archäologischer Objekte.
b) Mehr Schutzmassnahmen für Objekt-Schutz über Verordnungen und Verfügungen; mögliche Verzögerungen für private 
Bauherren und eventuell mehr Rechtsmittelverfahren.
c) Qualitätsabbau bei der Lagerung von Fundmaterial.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8100 Hochbauamt/Natur- und Heimatschutzfonds

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.265

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

a) Raumplanung: Zweckmässige, haushälterische und umweltgerechte Nutzung des Bodens; Erhaltung und Förderung der 
Standortqualität.
b) Vermessung: Leitung, Überwachung und  Verifikation der amtlichen Vermessung; Lage- und Höhenfixpunktnetz; 
Übersichtsplan und Spezialpläne
c) GIS-Zentrum: Bewirtschaftung und Koordination raumbezogener Daten bezüglich Erfassung, Datenhaltung und 
Auswertung.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Reduktion der Investitionen für die vollnumerische Vermessung

Reduktion der Investitionen für die Umsetzung der vollnumerischen Vermessung (AV93). Die Investitionen werden ab 
2003 um rund einen Drittel gesenkt. Einsparungen bei Abschreibungen und Zinsen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.23

P05

-0.29

P06

-0.52

P07

-0.55

-0.23 -0.29 -0.52 -0.55

-0.50 -0.50 -0.50 -0.40

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Umstellung auf digitales Vermessungswerk verzögert sich um 3 bis 4 Jahre.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.266

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Natur- und Heimatschutzfonds (NHS):  
a) Finanzierung von Massnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Pflege von Natur- und Heimatschutzobjekten und 
Erholungsgebieten. 
b) Unterstützt private und öffentliche Natur- und Heimatschutzbestrebungen, erwirbt Grundstücke zu Schutzzwecken, 
leistet Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Kürzung Beiträge Landschafts-/Ortsbildschutzmassnahmen

Natur- und Heimatschutzfonds:
Kürzung der Subventionen an Private und Gemeinden im Bereich des Landschafts- und Ortsbildschutzes. Reduzierung des 
Budgets Ortsbildschutz um ca. 30%.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Änderung des Fondsgesetzes. § 217 Planungs- und Baugesetz.

P04

0.00

P05

-0.15

P06

-0.15

P07

-0.15

0.00 -0.15 -0.15 -0.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.15

P06

0.15

P07

0.15

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Reduzierter Ortsbild- und Landschaftsschutz. 
b) Reduzierte Staatsbeiträge an Gemeinden und Private. 
c) Reduzierte Arbeiten am Wanderwegnetz (Wegweiser).

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.267

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

a) Raumplanung: Zweckmässige, haushälterische und umweltgerechte Nutzung des Bodens; Erhaltung und Förderung der 
Standortqualität.
b) Vermessung: Leitung, Überwachung und  Verifikation der amtlichen Vermessung; Lage- und Höhenfixpunktnetz; 
Übersichtsplan und Spezialpläne
c) GIS-Zentrum: Bewirtschaftung und Koordination raumbezogener Daten bezüglich Erfassung, Datenhaltung und 
Auswertung.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Reduktion GIS-Ausbau und höherer Kostendeckungsgrad GIS

Reduktion des Ausbaus des Geografischen Informationssystems (GIS). Das GIS-Zentrum muss voll kostendeckend 
arbeiten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-0.16

P05

-0.16

P06

-0.16

P07

-0.16

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Ziel, dass alle Mitarbeitenden auf ihre (für die tägliche Arbeit) benötigten Daten direkt zugreifen können, wird vorläufig 
nicht weiterverfolgt. Aufträge werden hinausgeschoben. Die Ämter dürfen kein eigenes GIS aufbauen oder Aufträge an 
Dritte erteilen ohne Einbezug des GIS-Zentrums.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.269

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

a) Raumplanung: Zweckmässige, haushälterische und umweltgerechte Nutzung des Bodens; Erhaltung und Förderung der 
Standortqualität.
b) Vermessung: Leitung, Überwachung und  Verifikation der amtlichen Vermessung; Lage- und Höhenfixpunktnetz; 
Übersichtsplan und Spezialpläne
c) GIS-Zentrum: Bewirtschaftung und Koordination raumbezogener Daten bezüglich Erfassung, Datenhaltung und 
Auswertung.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Reduktion der Anzahl überkommunaler Ortsbilder

Reduktion der Anzahl überkommunaler Ortsbilder von 120 auf 70. Bei den aus den überkommunalen Inventaren 
entlassenen Ortsbildern braucht es bei Bauvorhaben keine kantonalen Bewilligungen mehr.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Richtplanänderung (Kantonsrat) und einspracheberechtigte Entlassungsverfügung aus Ortsbildinventaren.

P04

0.00

P05

-0.18

P06

-0.18

P07

-0.18

0.00 -0.12 -0.12 -0.12

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Gemeinden müssen den Schutz der aus dem überkommunalen Inventar entlassenen Ortsbilder übernehmen.
b) Verlust kultureller Werte, wenn Gemeinden auf den Schutz verzichten.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Kultur

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.270

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

a) Raumplanung: Zweckmässige, haushälterische und umweltgerechte Nutzung des Bodens; Erhaltung und Förderung der 
Standortqualität.
b) Vermessung: Leitung, Überwachung und  Verifikation der amtlichen Vermessung; Lage- und Höhenfixpunktnetz; 
Übersichtsplan und Spezialpläne
c) GIS-Zentrum: Bewirtschaftung und Koordination raumbezogener Daten bezüglich Erfassung, Datenhaltung und 
Auswertung.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Erhöhung Kostendeckung Gebäudedaten (GeKaGe)

Vollständige Kostendeckung bei der Verwaltung der Gebäudedaten (GeKaGe) und der Datenlogistik durch Verrechnung 
der Dienstleistungen an Dritte ausserhalb der engeren Verwaltung (Notariate, Grundbuchämter, Gebäudeversicherung).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

0.00 -0.43 -0.55 -0.66

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.272

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

a) Raumplanung: Zweckmässige, haushälterische und umweltgerechte Nutzung des Bodens; Erhaltung und Förderung der 
Standortqualität.
b) Vermessung: Leitung, Überwachung und  Verifikation der amtlichen Vermessung; Lage- und Höhenfixpunktnetz; 
Übersichtsplan und Spezialpläne
c) GIS-Zentrum: Bewirtschaftung und Koordination raumbezogener Daten bezüglich Erfassung, Datenhaltung und 
Auswertung.

RE00

9.83

RE01

11.65

RE02

12.37

VA03

13.29

P04

13.91

2.07 1.90 1.57 2.10 1.97

-7.76 -9.75 -10.79 -11.19 -11.94

RE00

2.49

RE01

2.90

RE02

2.18

VA03

3.10

P04

2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.49 -2.90 -2.18 -3.10 -2.50

57.0 59.0 57.7 60.0 61.0

Massnahme

Stellenreduktion Zentrale Dienste ARV

Abbau einer Stelle bei den zentralen Diensten.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.10

P07

-0.10

0.00 0.00 -0.10 -0.10

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Reduzierte administrative Unterstützung der Abteilungen des Amtes führt zu Qualitätsabbau.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8300 Amt für Raumordnung und Vermessung

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.273

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Reduktion der Beiträge im Bereich Gewässerschutz

Verzicht auf die Kostenbeteiligung an kommunalen Abwasseranlagen von 8 Mio. Franken.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§§ 46 und 47 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz (EGGschG).

P04

0.00

P05

0.00

P06

-1.71

P07

-3.19

0.00 0.00 -1.71 -3.19

0.00 -8.00 -8.00 -8.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 -1.0 -2.0

P04

0.00

P05

8.00

P06

8.00

P07

8.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Der Ausbaustandard im Bereich Siedlungsentwässerung kann vom Kanton weniger beeinflusst werden, was eine 
teilweise Verschlechterung des Ausbaus und damit langfristig eine Verschlechterung der Wasserqualität zur Folge haben 
kann.
b) Allenfalls steigende Abwassergebühren.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.274

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Verzicht Pflichtlagerhaltung Brenn- und Treibstoffe

a) Verzicht auf die Betriebs- und Pflichtlagerhaltung; Abbau der entsprechenden Lagerkapazitäten in den Tanklagern 
Birmensdorf und Rümlang bis 2006. 
b) Die zentrale Stelle, welche die Versorgung der kant. Liegenschaften mit Brenn- und Treibstoff organisiert, wird als 
Aufgabe (ohne Stelle und Budget) bsp. vom Hochbauamt oder der KANTAG übernommen. Die organisatorische Zuordnung 
ist im Rahmen des Querschnittsprojektes 'Liegenschaften' festzulegen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses Nr. 3403/1993.

P04

0.00

P05

-3.50

P06

-3.50

P07

-3.50

0.00 -0.20 -0.44 -0.44

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -1.0 -1.0 -1.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.275

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Reduzierte Untersuchung Wasser Zürichsee

Reduktion der Untersuchung des Zürichseewassers bzw. geringere Entschädigung an die Wasserversorgung Zürich ab 
2006 (neu 0.15 anstelle von 0.35 Mio. Franken jährlich).

notwendige rechtliche Anpassungen:
Kündigung des bis 2005 laufenden Vertrages mit der Stadt Zürich.

P04

0.00

P05

0.00

P06

-0.20

P07

-0.20

0.00 0.00 -0.20 -0.20

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.20

P07

0.20

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.277

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Reorganisation Koordination für Störfallvorsorge

Die 'Koordination für Störfallvorsorge (KSF)' soll als eigene Stelle aufgelöst werden. Die einzelnen Aufgaben werden in 
anderen Organisationseinheiten angesiedelt mit dem Ziel einer Reduktion des Saldos um 20%.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Anpassung Regierungsratsbeschluss Nr. 1350/2002.

P04

0.00

P05

-0.35

P06

-0.35

P07

-0.35

0.00 -0.35 -0.35 -0.35

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -2.0 -2.0 -2.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die bisherigen Aufgaben müssen von anderen Amtsstellen (teilweise ohne zusätzliche Ressourcen) übernommen werden. 
Die neuen Schnittstellen führen zu Qualitätsabbau und Synergieverlusten und das Risiko längerer Interventionszeiten 
steigt.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.279

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Straffung Vollzug Umweltschutz

a) Vollzug im Bereich Umweltschutz straffen und Zuständigkeiten ändern: Mehr Eigenverantwortung und 
Selbstdeklaration, Controlling, Umweltmanagementsysteme, Stichproben, Produktehaftpflicht usw. anstelle aufwändiger 
Kontrollen und Bewilligungen.
b) In den Abteilungen Gewässerschutz, Abfallwirtschaft und Betriebe, Lufthygiene und Wasserwirtschaft (=140 Stellen) 
20% abbauen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EGGSchG) und Bauverfahrensverordnung.

P04

0.00

P05

-2.18

P06

-4.35

P07

-4.35

0.00 -1.78 -3.55 -3.55

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 -15.0 -29.0 -29.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Neue Strategie zur Erreichung der bisherigen Ziele notwendig.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Zentralverwaltung

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.280

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Kantonsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Reduktion Gewässerunterhalt

a) Reduktion Personalbestand Abteilung Wasserbau.
b) Reduktion Sachaufwand Wasserbau.
c) Reduktion Investitionen.

notwendige rechtliche Anpassungen:
Keine

P04

-1.40

P05

-1.80

P06

-1.80

P07

-1.80

-1.40 -1.80 -1.80 -1.80

-2.00 -2.00 -2.00 -2.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-8.0 -8.0 -8.0 -8.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

a) Priorisierung von Projekten. Verzögerte Realisierung der Hochwassersicherheit.
b) Reduktion Standard Gewässerunterhalt mit dem Risiko eines verminderten Hochwasserschutzes.
c) Verzögerungen beim Realisierungsprogramm Fliessgewässer.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.281

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Kurzbeschreibung der Leistung

Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit Abfall, Wasser, Energie und Luft an und 
trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Interesse gemäss 
dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot.

RE00

61.91

RE01

83.91

RE02

86.01

VA03

83.56

P04

85.12

24.05 23.69 22.75 20.18 19.04

-37.87 -60.22 -63.26 -63.38 -66.09

RE00

24.79

RE01

28.23

RE02

26.86

VA03

30.82

P04

30.92

1.34 1.33 2.08 0.30 0.30

-23.45 -26.90 -24.78 -30.52 -30.62

241.5 242.2 246.5 248.9 248.9

Massnahme

Reduzierte Umweltbeobachtungen

Reduktion der Umweltbeobachtungsmassnahmen im Bereich Wasser um einen Drittel.

notwendige rechtliche Anpassungen:
§§ 4 und 5 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EGGSchG); § 8 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG).

P04

-0.45

P05

-0.45

P06

-0.45

P07

-0.45

-0.45 -0.45 -0.45 -0.45

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.0 0.0

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0

P04

0.00

P05

0.00

P06

0.00

P07

0.00

Auswirkungen der Massnahme aus fachlicher Sicht

Die Reduktion des Untersuchungsstandards bei den Oberflächengewässern kann zu einer Erhöhung des Risikos im Bereich 
der Trinkwasserversorgung führen.

Aufwand

Ertrag

Saldo

laufende Rechnung

Kennzahlen (alle Zahlen in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahme

Saldo

Personalbestand

Sanierungspotenzial (in Mio. Fr.)

lfd. Rechnung, Aufwand

lfd. Rechnung, Saldo

Investitionsrechnung

Auswirkungen Personalbestand, geplant

Auswirkungen Personalbestand, effektiv

Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden (in Mio. Fr.)

- = Entlastung     + = Belastung

80 BD

8500 AWEL

Politikfeld:

Umwelt

Kanton Zürich: Massnahme-Nummer San04.282

Baudirektion

vom 18.07.03

Entscheidungskompetenz: Regierungsrat

Geändert am: RRB: 



Massnahmen Projektleitung 
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